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Koalitionsausschuss und BMF: Kompromisspapier enthält nahezu keine Aussagen zu steuerli-

chen Vorhaben – Vorbereitung steuerlicher Gesetzesinitiativen läuft auf Hochtouren 

Die Ampelkoalition hat lange mit sich gerungen und konnte am Dienstag ein Kompromisspapier 

vorstellen. Dieses enthält allerdings aus steuerlicher Sicht nur sehr überschaubare Inhalte. Nur zu 

den Verhandlungen zur Energiesteuerrichtlinie auf EU-Ebene wird vereinbart, dass man sich dafür 

einsetzen wolle, für erneuerbare und fortschrittliche Biokraftstoffe und E-Fuels geringere Mindest-

steuersätze einzuführen. Die Ampel will ein entsprechendes Konzept für die steuerliche Behand-

lung klimaneutraler Antriebe vorlegen. Bei der Besteuerung von Dienstwagen im Rahmen der Ein-

kommensteuer sowie bei der Kfz-Steuer sollen CO2-neutral betriebene Fahrzeuge (wohl mit E-

Autos) gleichbehandelt werden. 

Unabhängig davon laufen im BMF die Vorbereitungen zu den geplanten Gesetzesinitiativen auf 

Hochtouren. Auf der Agenda stehen hier für 2023 ein sog. Zukunftsfinanzierungsgesetz (zur Ver-

besserung der Finanzierungsbedingungen für Unternehmen sowie der steuerlichen Förderung des 

Aktiensparens und der Mitarbeiterkapitalbeteiligung), ein sog. Wettbewerbsstärkungsgesetz (mit 

angedachten Verbesserungen an der Forschungsprämie sowie evtl. am Optionsmodell und an der 

Thesaurierungsbegünstigung, sowie der Einführung einer Investitionsprämie für Investitionen in 

Klimaschutz und Digitalisierung), ein sog. Steuerfairnessgesetz (mit Steuervereinfachungen, der 

Einführung einer nationalen Anzeigepflicht für Steuergestaltungen und der im Koalitionsvertrag 

vorgesehenen Zinshöhenschranke, sowie Maßnahmen gegen Gewerbesteueroasen und Familien-

stiftungen), das Gesetz zur Einführung der Mindeststeuer (evtl. mit Änderungen an der Hinzurech-

nungsbesteuerung) und schließlich ggf. auch ein Jahressteuergesetz 2023. 

 

BFH: Zur Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen 

Der VII. Senat des BFH hat mit Urteil vom 15.11.2022 (VII R 55/20) in einem weiteren Hauptsache-

verfahren entschieden, dass gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO 

auch bei einem strukturellen Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. 

Inhaltlich entspricht das seinem Urteil vom 23.08.2022 (VII R 21/21), vgl. hierzu TAX WEEKLY 

# 05/2023. 

Die vom BVerfG in seinem Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) zur Verzin-

sung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen herausgearbeiteten Grundsätze, nach 

denen die Verzinsung nach §§ 233a, 238 AO in Höhe von 0,5 % pro Monat für Verzinsungszeit-

räume ab dem 01.01.2014 mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ist, lassen sich nicht auf Säumniszu-

schläge übertragen. Der im Vergleich zu den Zinsen doppelt so hohe Säumniszuschlag sei in ers-

ter Linie ein Druckmittel eigener Art zur Durchsetzung fälliger Steuern und erfülle primär eine 

pönale Funktion. 

Die beiden Entscheidungen sind deshalb besonders interessant, weil der VII. Senat in einem AdV-

Verfahren mit Beschluss vom 26.05.2021 (VII B 13/21) aufgrund der dabei gebotenen summari-

schen Prüfung der Sach- und Rechtslage noch entschieden hatte, dass gegen die Höhe der nach 

§ 240 AO zu entrichtenden Säumniszuschläge für Jahre ab 2012 jedenfalls insoweit erhebliche ver-

fassungsrechtliche Bedenken bestehen, als den Säumniszuschlägen nicht die Funktion eines 

Druckmittels zukommt, sondern die Funktion einer Gegenleistung oder eines Ausgleichs für das 

Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern, mithin also eine zinsähnliche Funktion.  

Zu einer Übersicht über die bisherigen, teils gegensätzlichen AdV-Entscheidungen der verschie-

denen BFH-Senate vgl. TAX WEEKLY # 42/2022. 
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BFH: Zurechnung von Grundstücken inländischer GmbHs zu einer US-amerikanischen Mutterge-

sellschaft (Fortführung der Senatsrechtsprechung) 

Mit Urteil vom 14.12.2022 (II R 33/20) hat der II. Senat des BFH seine Rechtsprechung zur grund-

erwerbsteuerlichen Zurechnung von Grundstücken (vgl. BFH-Urteil vom 01.12.2021 – II R 44/18, 

vgl. TAX WEEKLY 23/2022) fortentwickelt. War nach dem Urteil vom 01.12.2021 ein Grundstück 

einer Untergesellschaft einer Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, 

wenn die Obergesellschaft selbst es aufgrund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis Abs. 3a 

GrEStG erworben hat, grenzt der BFH nunmehr eine Zurechnung auf Eigenerwerbsvorgänge nach 

§ 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG ein. Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 2a und Abs. 2b 

GrEStG führen danach nicht mehr zu einer Zurechnung von Grundstücken an die Obergesell-

schaft, da grunderwerbsteuerlich in diesen Fällen nur ein fiktiver Übergang auf eine neue Gesell-

schaft, nicht aber auf deren Gesellschafter fingiert wird. 

Im Streitfall war die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) eine in den USA ansässige Gesell-

schaft C, die über eine mehrstufige Beteiligungskette mit mindestens 97 % Beteiligungsquote an 

mehreren grundbesitzenden Gesellschaften in Deutschland beteiligt war. Diese hatten im Nach-

gang zur Errichtung der Beteiligungsstrukturen mit C ihren Grundbesitz im Wege von Asset Deals 

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG erworben.  

Entsprechend eines nach ausländischem Recht zulässigen Umstrukturierungsplans gründete C 

über eine ausländische Beteiligung zunächst die Gesellschaft D. Anschließend erwarben die Aktio-

näre der C entsprechende Beteiligungen an D, die im Gegenzug ihrerseits zunächst zur 100%igen 

Gesellschafterin der C und anschließend auf diese (downstream) verschmolzen wurde. 

Das Finanzamt sah hierin einen Anwendungsfall des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG und besteuerte den 

Umstrukturierungsvorgang als Anteilsvereinigung. Das Finanzgericht hat die hiergegen gerichtete 

Sprungklage zurückgewiesen. Der BFH hat der Revision hingegen stattgegeben und hierbei noch-

mals grundlegend zur Zurechnung von Grundstücken zum Gesellschaftsvermögen bzw. in Beteili-

gungsketten Stellung genommen: 

Ob ein Grundstück i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG zum Vermögen der Gesellschaft „gehört“, richte 

sich weder nach dem Zivilrecht noch nach § 39 AO. Maßgebend sei vielmehr die grunderwerb-

steuerrechtliche Zurechnung. 

Ein inländisches Grundstück sei einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld 

für den nach § 1 Abs. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang zuzurech-

nen, wenn sie zuvor in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die Ver-

wertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvor-

gang verwirklicht hat. Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG sei es ihr nicht mehr zuzurechnen, wenn 

ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die Verwertungsbe-

fugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirk-

licht hat. 

Ein nach diesen Grundsätzen einer anderen Gesellschaft zuzurechnendes inländisches Grundstück 

sei einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 3 

GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang (hinsichtlich der Anteile an dieser 

Gesellschaft) zuzurechnen, wenn sie zuvor hinsichtlich dieses Grundstücks einen unter § 1 Abs. 3 

oder Abs. 3a GrEStG fallenden (fiktiven) Erwerbsvorgang verwirklicht hat. Für Zwecke des § 1 
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Abs. 3 GrEStG sei es ihr jedoch in dem Moment nicht mehr zuzurechnen, in dem ein Dritter in Be-

zug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG fallenden Erwerbsvorgang 

verwirklicht. Dasselbe gelte, wenn ihre Beteiligung an der grundbesitzenden Gesellschaft unter 

95 % (heute 90 %) sinkt oder der grundbesitzenden Gesellschaft nach den oben (im vorherigen 

Absatz) genannten Grundsätzen das Grundstück nicht mehr zuzurechnen ist. 

Soweit der Senat für Erwerb und Verlust der Zurechnung bisher auf Erwerbsvorgänge nach § 1 

Abs. 1 bis (!) 3a GrEStG abgestellt habe, laufe die Formulierung für Erwerbe nach § 1 Abs. 2a 

(heute auch Abs. 2b) GrEStG, die lediglich eine neue Gesellschaft fingieren und bei denen sich die 

grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung nicht ändert, leer. Der Senat halte insoweit daran nicht 

fest. 

Entsprechendes gelte für die Zurechnung eines Grundstücks für Zwecke des § 1 Abs. 2a (heute 

auch Abs. 2b) und Abs. 3a GrEStG, denn auch diese Tatbestände betreffen Gesellschaften, denen 

ein Grundstück „gehört“. 

Die Verwirklichung von anderen Erwerbstatbeständen nach § 1 GrEStG bleibe hiervon ausdrück-

lich unberührt. 

Die vorstehenden Grundsätze sollen auch bei mehrstöckigen Beteiligungen Anwendung finden. 

Ein Grundstück einer Untergesellschaft sei einer Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur 

zuzurechnen, wenn die Obergesellschaft selbst es aufgrund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 

Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG erworben hat. Der bloße Erwerb des Grundstücks 

durch die Untergesellschaft führe nicht zu einer automatischen Zurechnung bei der Obergesell-

schaft bzw. im Falle mehrstöckiger Beteiligungsketten bei den Obergesellschaften. Das bloße Hal-

ten einer Beteiligung in einer bestimmten Höhe stelle selbst keinen grunderwerbsteuerbaren Er-

werbsvorgang dar. 

Da die Beteiligungsstruktur zwischen der Obergesellschaft C und den grundbesitzenden Gesell-

schaften bestand, bevor die Grundstücke von letzteren im Rahmen von Asset Deals erworben 

wurden, fehle es im Streitfall an einem Erwerb der Grundstücke gemäß § 1 Abs. 1 bzw. Abs. 2 

GrEStG durch C. Auch ein fingierter Erwerb der Grundstücke durch C mittels einer für C steuer-

pflichtigen unmittelbaren Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG habe nach den 

Feststellungen des Finanzgerichts nicht vorgelegen. Da C daher weder eigene Grundstücke be-

saß noch ihr aus anderen steuerpflichtigen Vorgängen Grundbesitz zuzurechnen war, konnte der 

BFH Fragen zum Vorliegen der vom Finanzamt festgestellten unmittelbaren Anteilsvereinigung 

ebenso wie Fragen zu einer etwaigen Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG dahingestellt lassen.  

Wegen der seitens des Finanzamts vorgegebenen Feststellung einer unmittelbaren Anteilsvereini-

gung konnte der BFH weiter offen lassen, ob ggf. eine mittelbare Anteilsvereinigung zu besteuern 

gewesen wäre. 

 

BFH: Zurechnung von Grundstücken nach Abschluss einer Vereinbarungstreuhand  

In einem weiteren, teilweise inhaltsgleichen Urteil vom 14.12.2022 (II R 40/20) hat der BFH auch 

zur Zurechnung von Grundstücken nach Abschluss einer Vereinbarungstreuhand Stellung genom-

men. 

Im Streitfall erwarb die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, durch Kaufverein-

barung vom 19.04.2004 von der MG 100 % der Anteile an der DN. Die DN war teils mittelbar, teils 

unmittelbar zu insgesamt 100 % an drei grundbesitzenden GmbHs beteiligt.  
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Mit Treuhandverträgen vom 20.12.2002 hatte die MG mit den GmbHs jeweils eine Vereinbarungs-

treuhand begründet. Danach hielten die GmbHs als Treuhänder mit Wirkung ab dem 31.12.2002 

einen erheblichen Teil der zu ihrem bisherigen Geschäftsbetrieb gehörenden Vermögensgegen-

stände einschließlich Grundbesitz, jedoch ohne Beteiligungen, für Rechnung und Gefahr der MG 

als Treugeber. 

Parallel zur Kaufvereinbarung vom 19.04.2004 übertrug MG sämtliche Rechte und Pflichten aus 

den Treuhandverträgen auf Tochtergesellschaften der Klägerin. Auch für diese Übertragungen 

wurde, ebenso wie bereits zuvor für die Treuhandvereinbarungen vom 20.12.2002 Grunderwerb-

steuer nach § 1 Abs. 2 des Grunderwerbsteuergesetzes in der 2004 geltenden Fassung (GrEStG) 

festgesetzt.  

Mit Bescheid vom 04.12.2009 stellte das seinerzeit zuständige Finanzamt die Besteuerungsgrund-

lagen für den unmittelbaren Erwerb der Anteile an der DN aufgrund Kaufvereinbarung vom 

19.04.2004 gesondert fest. Neben den im Eigentum der drei GmbHs befindlichen Grundstücken 

erfasste der Bescheid ein im Eigentum einer Tochtergesellschaft einer der GmbHs stehendes Ge-

bäude in Z.  

Der Einspruch mit dem Ziel einer Beschränkung der gesonderten Feststellung auf das Gebäude in 

Z blieb erfolglos. Die dagegen gerichtete Klage war erfolgreich. Die seitens der Finanzverwaltung 

eingelegte Revision war nur aus formalen Gründen begründet. Inhaltlich bestätigte der BFH hin-

gegen weitestgehend die Sichtweise des Finanzgerichts: 

Eine Verwertungsbefugnis des Auftraggebers i.S. von § 1 Abs. 2 GrEStG könne auch bei Vereinba-

rung eines Treuhandverhältnisses zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten gegeben 

sein. In solchen Fällen unterliege dann gemäß § 1 Abs. 2 GrEStG die damit dem Auftraggeber ver-

schaffte Verwertungsbefugnis der Grunderwerbsteuer. Da dieser Steuertatbestand ebenso wie 

die Tatbestände des § 1 Abs. 1, Abs. 2a (heute auch Abs. 2b), Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG den 

wirtschaftlichen Zugriff auf das Grundstück zu erfassen suchen (siehe die bereits oben zum Paral-

lelverfahren dargestellten Zurechnungsregeln), sei es gerechtfertigt, bei Auseinanderfallen von 

Eigentum und Verwertungsbefugnis die Zurechnung eines Grundstücks für Zwecke jener Er-

werbstatbestände an die Verwertungsbefugnis und nicht mehr an das wirtschaftlich bedeutungs-

los gewordene Eigentum anzuknüpfen.  

Der seitens der Finanzverwaltung angestrebten Doppelzurechnung von Grundstücken im Fall ei-

ner Vereinbarungstreuhand wegen einem Auseinanderfallen von zivilrechtlichem und wirtschaftli-

chem Eigentum erteilte der BFH damit eine klare Absage. Im konkreten Fall konnte daher dahin-

gestellt bleiben, ob die Grundstücke jemals der DN zuzurechnen waren. Jedenfalls mit Abschluss 

der Treuhandverträge vom 20.12.2002 hätte eine solche Zurechnung geendet. 

 

FG Berlin-Brandenburg: Gewinne aus internationalen Währungskurssicherungsgeschäften als 

steuerfreie Veräußerungsgewinne 

Der 11. Senat des FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 16.11.2022 (11 K 12212/13) im 

2. Rechtsgang über die Einbeziehung von Gewinnen aus internationalen Währungskurssiche-

rungsgeschäften in die nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Ak-

tien entschieden und die Klage erneut abgewiesen. 

Der BFH hatte zuvor mit Urteil vom 10.04.2019 (I R 20/16) entschieden, dass bei der Bemessung 

des nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien Veräußerungsgewinns aus einem in Fremdwährung 

abgewickelten Anteilsverkauf auch der Ertrag aus einem Devisentermingeschäft als Bestandteil 
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des Veräußerungspreises i.S. des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG gewinnerhöhend zu berücksichtigen sei, 

wenn der Zweck des Devisentermingeschäfts aus Sicht des Anteilsveräußerers ausschließlich auf 

die Minimierung des Währungskursrisikos in Bezug auf die konkret erwarteten Veräußerungser-

löse ausgerichtet und deshalb hierdurch veranlasst gewesen ist. Das Verfahren hatte der BFH an 

das FG Berlin-Brandenburg zurückverwiesen. Das Finanzgericht sollte klären, ob ein konkreter 

Veranlassungszusammenhang zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft vorgelegen habe, was 

bei sog. Micro Hedges im Grundsatz zu bejahen sei, während die unspezifische globale Absiche-

rung von Währungskursrisiken einer Vielzahl von Grundgeschäften („Macro“- oder „Portfolio Hed-

ges“) diesen Veranlassungszusammenhang nicht herstellen könne. 

Im Streitfall hatte die Klägerin Anteile an einer US-amerikanischen Gesellschaft erworben, die in 

US-Dollar valutierten. Diese Anteile wollte die Klägerin wieder veräußern. Wegen des prognosti-

zierten Wertverfalls des US-Dollars gegenüber dem Euro schloss sie noch vor der tranchenweisen 

Veräußerung ihrer Anteile Währungskurssicherungsgeschäfte ab, womit sie das Recht erwarb, 

US-Dollar zu einem vorab festgelegten Kurs in Euro umzutauschen. Die später aus den Anteils-

veräußerungen erzielten US-Dollar-Erlöse tauschte die Klägerin u.a. unter Zuhilfenahme dieser 

Währungskurssicherungsgeschäfte, vollzog den Umtausch der US-Dollar-Erlöse teilweise aber 

erst nach einigen Bankarbeitstagen, in einem Fall erst nach Ablauf von drei Wochen nach Gut-

schrift der US-Dollar-Beträge auf ihrem Fremdwährungskonto. Die aus den Währungskurssiche-

rungsgeschäften generierten Gewinne bezog die Klägerin als Veräußerungspreis i.S. des § 8b 

Abs. 2 Satz 2 KStG in die nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien Anteilserlöse ein. Das Finanz-

amt behandelte die Gewinne aus den Währungskurssicherungsgeschäften dagegen als laufenden 

steuerpflichtigen Gewinn. 

Der 11. Senat des FG Berlin-Brandenburg hat die Klage nun erneut abgewiesen. Eine strenge Si-

cherungsbeziehung zwischen den Anteilsveräußerungen und den dazu abgeschlossenen Wäh-

rungskurssicherungsgeschäften dergestalt, dass der Zweck der Währungskurssicherungsge-

schäfte ausschließlich auf die Minimierung bzw. den Ausschluss von Währungskursrisiken in Bezug 

auf die konkret erwarteten Veräußerungserlöse ausgerichtet gewesen sei, sei nicht feststellbar. 

Für den nach der BFH-Rechtsprechung erforderlichen Veranlassungszusammenhang zwischen ei-

ner Aktienveräußerung und einem Währungskurssicherungsgeschäft sei eine umfassende Sach-

verhaltswürdigung unter wirtschaftlich wertender Berücksichtigung aller maßgeblichen Um-

stände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei komme es insbesondere auf die tatsächlichen und 

rechtlichen Umstände beim Abschluss des Währungskurssicherungsgeschäfts, die vertragliche 

Ausgestaltung des Währungskurssicherungsgeschäfts sowie dessen konkrete Ausübung im Zu-

sammenhang mit dem Umtausch der erzielten Anteilsveräußerungserlöse an. Diese Umstände, 

insbesondere die Gründe für den teilweise zeitversetzten Einsatz des Währungskurssicherungsge-

schäfts beim Umtausch der US-Dollar-Erlöse, blieben im Streitfall unklar. Daher bestand für das 

Gericht keine Gelegenheit darüber zu entscheiden, ob und wie sich etwa vertraglich festgelegte 

Umtauschzeiten eines Währungskurssicherungsgeschäfts oder tatsächliche Gestaltungsspiel-

räume des Steuerpflichtigen bei der Ausübung eines Währungskurssicherungsgeschäfts auf die 

Einbeziehung der daraus resultierenden Gewinne in die nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien 

Aktienerlöse auswirken. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 31.03.2023 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-612/21 30.03.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 

2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 Buchst. a und c – Lieferungen von Gegenstän-

den und Dienstleistungen gegen Entgelt – Art. 9 Abs. 1 – Begriffe ‚Steuer-

pflichtiger‘ und ‚wirtschaftliche Tätigkeit‘– Gemeinde, die den Ausbau erneu-

erbarer Energien im Gemeindegebiet für diejenigen ihrer Einwohner organ-
siert, die Eigentümer einer Liegenschaft sind und den Wunsch geäußert ha-

ben, mit Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgestattet zu werden 

– Eigenbeteiligung der Eigentümer in Höhe von 25 % der förderfähigen Kos-

ten, die eine zwischen der Gemeinde und dem betreffenden Eigentümer ver-

einbarte Obergrenze nicht überschreiten darf – Erstattung von 75 % der för-
derfähigen Kosten an die Gemeinde durch einen Zuschuss der zuständigen 

Woiwodschaft – Art. 13 Abs. 1 – Keine Steuerpflichtigkeit der Gemeinden für 

Tätigkeiten oder Umsätze, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt ob-

liegen 

C-616/21 30.03.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 

2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 Buchst. c – Dienstleistung gegen Entgelt – Art. 

9 Abs. 1 – Begriffe ‚Steuerpflichtiger‘ und ‚wirtschaftliche Tätigkeit‘ – Ge-
meinde, die unentgeltlich eine Asbestbeseitigung für diejenigen ihrer Ein-

wohner organsiert, die Eigentümer einer Immobilie sind und den entspre-

chenden Wunsch geäußert haben – Erstattung von 40 % bis 100 % der Kos-

ten an die Gemeinde durch einen Zuschuss der zuständigen Woiwodschaft – 

Art. 13 Abs. 1 – Keine Steuerpflichtigkeit der Gemeinden für Tätigkeiten oder 
Umsätze, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen 

 

Alle am 30.03.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 40/20 14.12.2022 
Zurechnung von Grundstücken nach Abschluss einer Ver-

einbarungstreuhand 

XI R 17/20 22.11.2022 
Zur Umsatzbesteuerung der Wärmeabgabe aus einer Bio-

gas-Anlage 

VII R 55/20 15.11.2022 Zur Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen 

 

Alle am 30.03.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 33/20 14.12.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 14.12.2022 II R 

40/20 - Grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung von 

Grundstücken inländischer GmbHs an US-amerikanische 

Muttergesellschaft 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272069&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2949998
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272070&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2950767
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310073/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350047/
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Alle bis zum 31.03.2023 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV A 4 - S 0316-

a/19/10005 

:011 

27.03.2023 
Übermittlung von Root- und Intermediate-Zertifikaten auf-

grund der BSI TR-03145 Teil 5 

IV A 4 - S 0316-

a/19/10012 

:004 

24.03.2023 

Bekanntmachung eines Hinweises auf die Veröffentlichung 

der Technischen Richtlinie des Bundesamtes für Sicherheit in 

der Informationstechnik 

III C 3 - S 

7171/19/10002 

:001 

24.03.2023 

Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 15 Buchstabe b 

Umsatzsteuergesetz (UStG) für Umsätze aus der Aufnahme 

und Verpflegung von Begleitpersonen und der Verpflegung 

von Mitarbeitern; Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 16. 

Dezember 2015, XI R 52/13 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2023-03-27-uebermittlung-von-root-und-intermediate-zertifikaten-aufgrund-der-BSI-TR-03145-teil-5.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2023-03-27-uebermittlung-von-root-und-intermediate-zertifikaten-aufgrund-der-BSI-TR-03145-teil-5.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2023-03-27-uebermittlung-von-root-und-intermediate-zertifikaten-aufgrund-der-BSI-TR-03145-teil-5.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2023-03-24-bekanntmachung-eines-hinweises-auf-die-veroeffentlichung-der-technischen-richtlinie-des-BSI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2023-03-24-bekanntmachung-eines-hinweises-auf-die-veroeffentlichung-der-technischen-richtlinie-des-BSI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2023-03-24-bekanntmachung-eines-hinweises-auf-die-veroeffentlichung-der-technischen-richtlinie-des-BSI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-03-24-umsatzsteuerbefreiung-fuer-umsaetze-aus-der-aufnahme-und-verpflegung-von-begleitpersonen-und-der-verpflegung-von-mitarbeitern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-03-24-umsatzsteuerbefreiung-fuer-umsaetze-aus-der-aufnahme-und-verpflegung-von-begleitpersonen-und-der-verpflegung-von-mitarbeitern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-03-24-umsatzsteuerbefreiung-fuer-umsaetze-aus-der-aufnahme-und-verpflegung-von-begleitpersonen-und-der-verpflegung-von-mitarbeitern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Modernisierungspaket  


für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung 


 


Diese Koalition ist angetreten, um Deutschland zu modernisieren. Bereits im vergangenen 


Jahr haben die Koalitionspartner umfassende Reformen auf den Weg gebracht, damit 2030 in 


Deutschland mehr als doppelt so viel erneuerbarer Strom produziert wird wie heute. 


Gemeinsam mit den Europäischen Partnern wird der Emissionshandel gestärkt und erweitert.  


Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat gezeigt, dass dies nicht nur wegen des 


Klimaschutzes notwendig ist. Ein Umstieg auf erneuerbare Energien macht Deutschland 


unabhängiger und sorgt für mehr Sicherheit. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. 


Klar ist: Es bleibt eine Menge zu tun. Damit die Bekämpfung des menschengemachten 


Klimawandels, die Modernisierung unserer Infrastruktur und die Sicherung unserer Energie-


versorgung vorankommen, muss der Staat selbst moderner werden. Planungs- und 


Genehmigungsprozesse müssen deutlich schneller, effektiver und digitaler werden. Die 


Koalitionspartner arbeiten dafür an einem neuen Deutschlandtempo. Schon im ersten 


Regierungsjahr wurden viele wichtige Initiativen auf den Weg gebracht, die Planungen und 


Genehmigungen beschleunigen.  


Das vorliegende Paket wird einen weiteren wichtigen Beitrag leisten, unsere Infrastruktur, die 


wir auch für das Zeitalter der Klimaneutralität brauchen, zu erhalten und beschleunigt 


auszubauen. Gleichzeitig wird das Klimaschutzgesetz weiterentwickelt, um den richtigen 


Rahmen für einen vorausschauenden und effizienten Weg zur Klimaneutralität zu 


gewährleisten.  


Im Verkehrssektor gilt es, die Dynamik in Richtung Klimaneutralität zu beschleunigen und 


gleichzeitig bezahlbare Mobilität für alle Menschen in diesem Land zu gewährleisten. Dafür 


braucht Deutschland ein moderneres und klimafreundlicheres Mobilitätssystem.  Maßnahmen 


wie das Deutschland-Ticket, das zum 1. Mai flächendeckend mit einem Einführungspreis von 


49 Euro startet oder der Masterplan Ladeinfrastruktur II, sind dafür ein guter Start. In diesem 


Paket werden weitere Schritte vereinbart, die insbesondere die Dekarbonisierung unseres 


Straßenverkehrs und die Modernisierung der Bahn beschleunigen werden. 


 


I. Novelle des Klimaschutzgesetzes 


Das 2019 verabschiedete Klimaschutzgesetz setzt einen klaren Rahmen für die nationale 


Klimapolitik. Im Koalitionsvertrag haben die Koalitionspartner vereinbart,  das Klimaschutz-
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gesetz weiterzuentwickeln. Die Einhaltung der Klimaschutzziele soll zukünftig anhand einer 


sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. Basis dafür ist 


das jährliche Monitoring. Klimaschutz soll damit zu einer echten Querschnittsaufgaben der 


Bundesregierung werden. Alle Sektoren leisten ihren Beitrag: Stromerzeugung, Industrie, 


Verkehr, Bauen und Wohnen sowie Landwirtschaft.  


Die nationalen Maßnahmen zur Emissionsminderung werden durch die Reformpläne der 


Europäischen Union unterstützt, den europäischen Emissionshandel deutlich auszuweiten. Ab 


voraussichtlich 2027 soll der europäische Emissionshandel II gelten, der eine CO2-


Bespreisung auch für die Sektoren Wärme und Verkehr vorsieht. Bisher gab es eine 


entsprechende Bepreisung in diesen Sektoren fast nur in Deutschland. Mit der Einführung des 


Emissionshandels II wird es einen einheitlichen europäischen Rahmen für die Bepreisung von 


CO2-Emissionen geben. Für diesen Fortschritt hat sich die Bundesregierung eingesetzt. 


Zukünftig werden rund drei Viertel der europäischen CO2-Emissionen von einem Handels-


system erfasst. In Anbetracht der Vereinbarungen des Koalitionsvertrages und der neuen 


europäischen Klimaschutzarchitektur wird der Rahmen der nationalen Klimaschutzpolitik 


zeitnah angepasst. 


Die Bundesregierung wird zeitnah eine Novelle des Klimaschutzgesetzes beschließen. 


Zeitgleich dazu werden die wichtigsten gesetzlichen Anpassungen aus dem Klimaschutz-


programm insbesondere Lkw-Maut, Reform Straßenverkehrsrecht, Minderungsmaßnahmen 


Busse und Car-Sharing von der Bundesregierung beschlossen. Die Novelle des Klimaschutz-


gesetzes wird insbesondere folgende Punkten beinhalten: 


1. Künftig wird die Bundesregierung im ersten Jahr einer Legislaturperiode ein umfassendes 


sektorübergreifendes Klimaschutzprogramm beschließen, um das Erreichen der Klima-


ziele sicherzustellen. Dabei liegt der Fokus auf einer langfristig wirksamen, ökonomisch 


vernünftigen und sozial gerechten Transformation.  


2. Die Bundesregierung wird weiterhin das jährliche Monitoring der Emissionsentwicklung 


vorlegen. Darin wird für jeden Sektor die erreichte Minderung transparent aufgeführt. Mit 


den Emissionsdaten des Vorjahres werden in Zukunft die prognostizierte Emissions-


entwicklung für die Jahre bis 2030 und mit Blick auf 2035, 2040 und 2045 dargestellt.  Das 


Vorjahresergebnis wird dahingehend bewertet, ob die zur Zielerreichung benötigte 


Minderungsmenge für jeden Sektor erreicht werden wird. 


3. Zukünftig werden alle Sektoren aggregiert betrachtet. Wenn die Projektionsdaten in zwei 


aufeinanderfolgenden Jahren zeigen, dass mit den aggregierten Jahresemissionen bis 


zum Jahr 2030 das Gesamtminderungsziel nicht erreicht wird, wird die Bundesregierung 


auf Basis der Vorschläge der maßgeblich für die Minderungsmengen der Sektoren 
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verantwortlichen Bundesministerien Maßnahmen beschließen, die sicherstellen, dass das 


Minderungsziel bis 2030 dennoch erreicht wird. Alle für die Sektoren verantwortlichen 


Bundesministerien, insbesondere jene, in deren Zuständigkeitsbereich die Sektoren 


liegen, die die Zielverfehlung verursacht haben, haben zu den Maßnahmen der Minderung 


beizutragen. 


4. Damit das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 erreicht werden kann, 


werden zum Ausgleich unvermeidbarer Emissionen natürlichen Senken und technische 


Senken wie Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) oder direkte 


CO2-Abscheidung aus der Luft und anschließende Speicherung (DACCS) eine Rolle 


spielen. Die Bundesregierung wird für die Jahre 2035, 2040 und 2045 ein Ziel für 


Negativemissionen festlegen. Dies wird erstmalig im Jahr 2024 auf Basis der im 


Koalitionsvertrag für dieses Jahr vorgesehenen Langfriststrategie zum Umgang mit 


unvermeidbaren Restemissionen geschehen. 


Die Bundesregierung wird einen Vorschlag für den Übergang vom nationalen (BEHG) zum 


europäischen CO2-Preis (ETS II) sowie für die Architektur der europäischen und nationalen 


Klimapolitik ab 2030 erarbeiten. Dabei werden auch Möglichkeiten geprüft, wie die 


europäische Lastenteilungsverordnung flexibilisiert werden kann, damit die Effizienzvorteile 


und das Preissignal eines europaweiten Emissionshandels stärker zum Tragen kommen 


können. Die Deutschland zufließenden Mittel aus dem ETS II werden dem Klima- und 


Transformationsfonds zugutekommen. 


 


II. Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung  


Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren leistet einen zentralen 


Beitrag, um Deutschland zu modernisieren. Bereits im ersten Regierungsjahr hat die Koalition 


zwei Beschleunigungspakete abgeschlossen. Mit dem Osterpaket wurden Maßnahmen zum 


schnelleren Ausbau der Windenergieerzeugung auf See (Offshore) und der Netzanbindung 


beschlossen. Mit dem Sommerpaket wurde für den schnelleren Ausbau der Windenergie-


erzeugung an Land (Umsetzung Flächenziele, Maßnahmen zur Klärung Verhältnis Arten-


/Klimaschutz) und die zügige Einbindung von Flüssiggas (LNG) in das Gasnetz sowie für die 


Beschleunigung der Digitalisierung gesorgt. 


Zuletzt wurden weitere Beschleunigungen erreicht, u.a. schnellere gerichtliche Kontroll-


verfahren für große Infrastrukturprojekte sowie Windanlagen und Netze. Mit der Umsetzung 


der EU-Notfall-Verordnung wird das Tempo beim Ausbau von Wind und Photovoltaik (PV) und 


den dazugehörigen Netzen nochmals erhöht.  







 


4 
 


Diese hier festgelegten Maßnahmen sind ein weiterer Beitrag zum Pakt für Planungs-, 


Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung mit den Ländern.  


 


Genehmigungsbeschleunigung Verkehr 


Ein starker Wirtschaftsstandort braucht eine leistungsstarke Infrastruktur. Als Exportnation, als 


Hochtechnologie- und Transitland ist Deutschland auf einen reibungslos funktionierenden 


Personen- und Güterverkehr zwingend angewiesen – denn Mobilität ist ein Standortfaktor. 


Deshalb soll die Geschwindigkeit der Umsetzung von Verkehrsinfrastrukturprojekten – Straße    


und Schiene – erhöht werden.  


Die Koalitionspartner haben festgelegt, dass ein neuer Infrastrukturkonsens bei den 


Bundesverkehrswegen in Deutschland angestrebt wird. Ziel ist eine Verständigung über die 


Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplans. Das BMDV hat in 


einem ersten Schritt für den neuen Infrastrukturkonsens einen breiten Konsultationsprozess 


mit über 150 beteiligten Organisationen und Verbände eingeleitet. In einem zweiten Schritt 


wird das BMDV die Ergebnisse des umfangreichen Konsultationsprozesses mit Verkehrs-, 


Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden beraten und im Sommer dieses 


Jahres einen Dialogprozess dazu beginnen.  


Zentraler Baustein einer modernen und leistungsfähigen Infrastruktur ist der Ausbau und die 


Modernisierung des Schienennetzes. Dafür sollen Planung, Genehmigung und Umsetzung 


erheblich beschleunigt werden. Mit dem Genehmigungsbeschleunigungsgesetz Verkehr soll 


für Schienenprojekte, die im Bedarfsplan im Vordinglichen Bedarf oder als Fest Disponiert 


eingestuft sind, ein überragendes öffentliches Interesse festgelegt werden. Für Geneh mi-


gungsverfahren zum Schienenausbau im Kernnetz der Transeuropäischen Netze (TEN) soll 


eine Frist von höchstens vier Jahren eingeführt werden.   


Die Koalition hat vereinbart, deutlich mehr Geld in die Schiene als in die Straße zu investieren 


und bei Straßen einen stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung zu legen, mit besonderem 


Schwerpunkt auf Ingenieurbauwerke.  


Für Bundesfernstraßen ist im Genehmigungsbeschleunigungsgesetz Verkehr u . a. vor-


gesehen, dass existierende marode Brücken deutlich schneller und einfacher saniert bzw. 


ersetzt werden können als bisher. Dabei kann für die Gestaltung der Ersatzbrücken auch die 


künftige Verkehrsentwicklung berücksichtigt werden.  


Auch im Netz der Bundesfernstraßen gibt es Stauschwerpunkte und Engstellen, die den 


Verkehrsfluss stark beeinträchtigen. Daher wird die Bundesregierung für eine eng begrenzte 


Zahl von besonders wichtigen Projekten und Teilprojekten zur Engpassbeseitigung das über-
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ragende öffentliche Interesse festschreiben. Diese Vorhaben müssen entweder der Kategorie 


„Vordringlicher Bedarf mit Engpassbeseitigung“ (VB-E) oder der Kategorie „Laufende und fest 


disponierte Vorhaben-Engpassbeseitigung“ (FD-E) zuzurechnen sein. Die Festschreibung 


geschieht im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren im Einvernehmen mit dem jeweils 


betroffenen Land.  


 


Flächenbereitstellung und Verfahrensbeschleunigung für Erneuerbare Energien 


1. Wind-Onshore: Gewerbe und Industrie brauchen mehr günstigen Windstrom. Dazu ist es 


erforderlich, kurzfristig zusätzliche Flächen für Windkraftanlagen an Land bereitzustellen. 


Dafür soll der Handlungsspielraum für Kommunen erweitert werden, indem die Kommunen 


auch dann Flächen für Windenergie ausweisen können, wenn die regionalen Planungen 


in ihrem Gebiet keine Windflächen vorgesehen haben. Zusätzlich soll eine flächen-


spezifische Außenbereichsprivilegierung für bestimmte besonders geeignete Flächen  


eingeführt werden. Auf diesen Flächen sollen Windenergieanlagen für die direkte 


Belieferung der benachbarten Unternehmen errichtet werden können, ebenso soll auch 


der Eigenverbrauch ermöglicht werden. Auch der Handlungsspielraum für Länder soll 


erweitert werden, wenn sie die allgemeine Außenbereichsprivilegierung vorziehen wollen 


(Länderöffnungsklausel). 


2. Erneuerbare Energien entlang von Autobahnen und Schienen: Der stufenweise 


Ausbau von Photovoltaikanlagen entlang der Bundesautobahnen und Bahnstrecken ist ein 


wichtiger Schritt auf dem Weg, Betrieb und Unterhaltung der Infrastruktur bis 2040 netto-


klimaneutral abzuwickeln. Die Autobahn GmbH, die Deutsche Bahn AG und Dritte werden 


den Ausbau zügig vorantreiben. An Bundesstraßen sollen mehr Windkraftanlagen errichtet 


werden können. Straßenbau und Klimaschutz sollen zusammen gedacht werden. Es soll 


kein Kilometer Autobahn mehr geplant werden, ohne die Möglichkeiten der Erzeugung 


erneuerbarer Energien auszuschöpfen. Bei Autobahnneubau wird für die Nutzung der 


Strecken zur Erzeugung erneuerbarer Energien gesorgt. Beim Autobahnausbau werden 


bereits bei der Planung die Voraussetzungen für eine eigenwirtschaftliche Nutzung der 


Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien geschaffen. Für den Bestand werden die 


Voraussetzung geschaffen, die Flächen entlang der Autobahnen grundsätzlich für erneuer-


bare Energieerzeugung zu nutzen. Das Bundesfernstraßengesetz definiert derzeit 


verschiedene Zonen entlang von Bundesfernstraßen, die den zulässigen Abstand von 


Bebauungen regeln. Für Hochbauten jeglicher Art gilt innerhalb einer bestimmten 


Entfernung ein absolutes Bauverbot bei Bundesautobahnen und Bundesstraßen. 


Außerdem gibt es Anbaubeschränkungszonen. Häufig werden noch größere 
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Sicherheitsabstände gewählt. Es wird daher klargestellt, dass nunmehr im Rahmen der 


anbaurechtlichen Beurteilung die Belange der erneuerbaren Energien grundsätzlich 


überwiegen. Dennoch treten straßenrechtliche Belange nicht vollständig hinter diese 


zurück, sondern es ist bei der Einzelfallentscheidung über eine Ausnahmegenehmigung 


zu prüfen, ob gewichtige straßenrechtliche Belange entgegenstehen, die bei der 


Bemessung des erforderlichen Abstands zu beachten sind. 


3. Beschleunigte Genehmigung der Anlagen: Die Koalition wird eine Novelle des Bundes-


immissionsschutzgesetzes auf den Weg bringen, um Industrie- und Windenergieanlagen 


an Land sowie Elektrolyseure für Wasserstoff verfahrensrechtlich zu beschleunigen unter 


anderem durch feste Genehmigungsfristen und vereinfachte Prüf verfahren für Re-


powering. Für Anlagen innerhalb des europäischen Emissionshandels erfolgt der Anreiz 


zum effizienten Umgang mit Energie auch künftig über den CO2-Preis. Die Sperrklausel 


bleibt bestehen. 


 


III. Beschleunigung und Effektivierung des Naturschutzes 


Neben dem Klimaschutz ist der Erhalt unserer Artenvielfalt die zweite große ökologische 


Aufgabe unserer Zeit und dieser Koalition. Auch wenn sich nicht in allen Fällen 


Nutzungskonflikte zwischen Transformation und Naturschutz verhindern lassen, darf die 


Qualität unserer Natur insgesamt nicht leiden.  


Das Umweltrecht soll nicht lediglich einzelnen Genehmigungsvorhaben isoliert in den Blick 


nehmen, sondern Umwelt- und Naturschutzvorhaben insbesondere mit Blick auf 


Ausgleichsflächen vernetzt denken, damit die Flächennutzung künftig zielgenauer entwickelt 


wird. Dies soll in einem Konsultationsprozess mit Verbänden, Praxis und Wissenschaft 


vorbereitet werden, den das BMUV beginnen wird. Im Anschluss an diesen 


Konsultationsprozess werden die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, damit Flächen 


von besonderer Bedeutung für den Schutz der Ökosystemfunktionen schneller und effektiver 


bereitgestellt und gesichert werden können. Dem Zielkonflikt zwischen Naturschutz und dem 


Ausbau von Infrastruktur soll dabei durch folgende Maßnahmen Rechnung getragen werden: 


1. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz müssen Eingriffe in die Natur kompensiert werden. 


Dabei ist das Prinzip der Realkompensation vorherrschend; das bedeutet, dass die 


Beeinträchtigungen von Funktionen des Naturhaushaltes (Schutzgüter Boden, Wasser, 


Tiere/Pflanzen, Luft) so weit wie möglich gleichartig ausgeglichen oder gleichwertig ersetzt 


werden. Daneben gibt es bisher nachrangig die finanzielle Kompensation über Ersatzgeld-


zahlungen. Der reale Ausgleich findet derzeit oftmals in kleinteiligen und unzusammen-


hängenden Flächen mit wenig Wert für den Erhalt der Biodiversität statt. Bei Ersatzgeld-
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zahlungen werden die Mittel häufig spät und unsystematisch verausgabt. Um den 


vernetzten Naturschutz zu stärken und großräumig arrondierte Gebiete zu schaffen, sollen 


künftig Flächen für den Umwelt- und Artenschutz und die Qualität von Maßnahmen 


gesichert werden. Die Kompensation der Eingriffe kann auch durch entsprechende 


Zahlungen erfolgen. Damit können die Vorhabenträger Infrastrukturprojekte einfacher und 


schneller planen.   


2. Um genügend und vernetzte Flächen für die Renaturierung und den Naturschutz raum-


ordnerisch zu sichern, soll die Möglichkeit geschaffen werden, einen zusammen-


hängenden länderübergreifenden Biotopverbund als Vorrangfläche zu definieren. Dafür 


wird die Bundesregierung ein Flächenbedarfsgesetz auf den Weg bringen.  


3. Um die Entwicklung, Sicherung und Aktivierung einer ausreichenden Flächenkulisse zu 


gewährleisten und die Kompensationsmaßnahmen für große Bundesvorhaben qualitativ 


hochwertig umzusetzen, wird eine zentrale Organisationseinheit im Geschäftsbereich des 


BMUV geschaffen und entsprechend ausgestattet. Es ist bereits jetzt geregelt, dass das 


Bundesamt für Naturschutz (BfN) die Ausgleichszahlungen für artenschutzrechtliche 


Eingriffe beim Ausbau der Windenergie und der Netze im Rahmen des nationalen 


Artenhilfsprogramms verwaltet. Empfänger der bisher nachrangigen Ersatzgeldzahlungen 


für naturschutzrechtliche Eingriffe sind – außer bei Eingriffen in der Ausschließlichen 


Wirtschaftszone (AWZ) auf See – die zuständigen Stellen der Länder. Die Länder 


betreiben teilweise gemeinnützige Landesgesellschaften, um diese Mittel für den 


Naturschutz einzusetzen. Sie betreiben außerdem teilweise Flächenagenturen, die für die 


Entwicklung regionaler Flächenpools und die Vermittlung von Flächen und Maßnahmen 


an Investoren im Rahmen der Eingriffsregelung zuständig sind. Ziel ist es, zusammen mit 


den Ländern durch einen überregionalen Ansatz die Wirkung dieser (zweckgebundenen) 


Mittel für den Natur- und Artenschutz zu erhöhen. Die zuständigen Stellen sollen 


strategische Flächenakquise betreiben und sich um die langfristige Bewirtschaftung der 


Flächen kümmern. Unnötige Doppelstrukturen sollen vermieden werden.    


4. Dafür ist es in einem ersten Schritt erforderlich, die Qualität und Quantität der 


bestehenden, der benötigten und der möglichen Kompensationsflächen zu erfassen. Da-


neben soll ein laufendes Monitoring der Durchführung der Maßnahmen und der Ver-


wendung der Gelder erfolgen. Dort wo kommunale Zuständigkeiten oder Zuständigkeiten 


der Länder berührt werden, kann die Bundesinstitution mindestens beratend tätig werden.  


5. Es soll geprüft werden, wie das bestehende naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht aus-


geweitet werden kann unter Wahrung bestehender Nutzungsinteressen.   


6. Die Bundesregierung unterstützt die Europäische Union dabei, das Montrealer Abkommen 


effektiv umzusetzen.  
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7. Zugleich nutzt die Bundesregierung die Verhandlungen über Go-To-Areas im Rahmen der 


Erneuerbaren-Energien-Richtlinie II (RED II), um die Beschleunigungen der EU-


Notfallverordnung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, die sich bewährt haben, 


dauerhaft zu etablieren. Bis dahin setzen wir uns für eine Verlängerung der Notfall-


Verordnung ein. 


 


IV. Klimaschutz im Verkehr 


Die folgenden Maßnahmen zur Emissionsminderung im Verkehrssektor werden in das sektor-


übergreifende Klimaschutz-Programm einfließen, welches das Kabinett gemeinsam mit der 


Novellierung des Klimaschutzgesetzes beschließen wird.  


 


Schienenverkehr, Stärkung des Stadt- und Regionalverkehrs 


Die Bundesregierung wird in den kommenden Jahren erhebliche Mittel bereitstellen, um das 


Schienennetz zu modernisieren und zu erweitern. Klare Priorität hat dabei die Steigerung der 


Kapazitäten des Kernnetzes. 


1. Stärkung Investitionshochlauf Schiene: Die Bundesregierung wird die Modernisierung 


des Schienennetzes und den notwendigen Kapazitätsausbau für den Personen- und 


Güterverkehr beschleunigen und damit die Umsetzung des Deutschlandtaktes voran-


bringen. Die Kapazitäten für den kombinierten Verkehr werden modernisiert und aus-


geweitet. Die Deutsche Bahn benötigt zur Deckung des Investitionsbedarfs bis zum Jahre 


2027 rund 45 Milliarden Euro. Dieser Investitionsbedarf soll soweit wie finanziell 


darstellbar, u.a. durch den Einsatz von anteiligen Einnahmen aus dem CO2-Zuschlag der 


Lkw-Maut, gedeckt, die ganz überwiegend für Investitionen für die Schiene genutzt 


werden. 


2. Stärkung und Digitalisierung des Bestandsnetzes Schiene : Damit die Kapazitäten für 


den Personen- und Güterverkehr auf der Schiene gesteigert werden können, unterstützt 


die Offensive zur Stärkung und Digitalisierung des Bestandsnetzes die Verkehrsver-


lagerung auf die Schiene.  


3. Stärkung Schienengüterverkehr: Der Schienengüterverkehr soll bis 2030 einen Markt-


anteil von 25 Prozent erreichen. Dazu wird die anteilige Förderung der Trassenpreise im 


Schienengüterverkehr fortgesetzt, die Anreize für Investitionen aus dem Sektor in die 


Erprobung sowie die Markteinführung von Innovationen im Bereich Digitalisierung, 


Automatisierung und Fahrzeugtechnik im Schienengüterverkehr verstärkt und eine 


Verstärkung der Entlastung des Einzelwagenverkehrs im Rahmen der Anlagen-


preisförderung bei den Kosten für die Nutzung von Zugbildungsanlagen vorgenommen. 
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4. Digitalisierungspaket Schiene: Ergänzend zu den bereits beschlossenen Maßnahmen 


zur Digitalisierung der Schiene soll erstens durch das Ausrollen des digitalen Kapazitäts-


managements die Nutzung der Kapazität und Infrastruktur des Bundes wesentlich 


gesteigert werden, zweitens die ETCS-Fahrzeugausrüstung über das laufende Modell-


vorhaben im „Digitalen Knoten Stuttgart“ des Starterpakets Digitale Schiene Deutschland 


(DSD) ausgeweitet und drittens die Technologien des Digitalen Bahnsystems (DBS) 


eingeführt werden. 


5. Verbesserungen Bahncard 100: Der private Nutzungsanteil der BahnCard 100 kann 


schon jetzt vom Arbeitgeber abgegolten werden. Nunmehr soll das Deutschlandticket ohne 


Aufpreis in die BahnCard 100 integriert werden, so dass sie in allen Städten auch für den 


ÖPNV genutzt werden kann. 


 


Für die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Vernetzung 


unterschiedlicher Verkehre wird die Bundesregierung zusätzlich folgende Maßnahmen 


ergreifen: 


 


1. Stärkung von Terminals des Kombinierten Verkehrs: Die Bundesregierung unterstützt 


den bedarfsgerechten Ausbau von KV-Terminals öffentlicher Unternehmen an ausge-


wählten Standorten, deren Ausbauumfang nicht im aktuellen Bedarfsplan enthalten ist.  


2. Ausbauinitiative Radverkehrsinfrastruktur: Das Maßnahmenpaket „Ausbauinitiative 


Radverkehrsinfrastruktur – aktive Mobilität“ wird den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur 


mitsamt der erforderlichen Kommunikations- und Begleitmaßnahmen sowie des Fuß-


verkehr fördern und finanzieren.  


3. Ausbau- und Qualitätsoffensive ÖPNV: Durch die Einführung des Deutschland-Tickets 


hat der Bund die Weichen für eine deutlich höhere Nachfrage nach den Leistungen des 


ÖPNV gestellt. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, auch das Angebot, ins-


besondere in suburbanen und ländlichen Räumen weiter auszubauen. Für Investitionen 


und den Betrieb stellt der Bund in den kommenden Jahren bereits erhebliche Finanzmittel 


bereit. 


4. Förderung alternativer Antriebe bei Schienenfahrzeugen: Die Beschaffung von 


Schienenfahrzeugen mit innovativen emissionsarmen/-freien Antrieben im Schienen-


personennahverkehr und Schienengüterverkehr sowie zur Errichtung der für den Betrieb 


notwendigen Betankungs- bzw. Ladeinfrastruktur wird gefördert. 
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Verstärkte Nutzung des Potenzials synthetischer Kraftstoffe:  


1. Zulassung reiner E-Fuels: Für die Erreichung von Klimaneutralität im Verkehr spielen 


klimafreundliche Kraftstoffe (insbesondere E-Fuels) eine wichtige Rolle. Ein Hochlauf der 


Produktion und Nutzung wird daher bereits kurzfristig angereizt. Dafür werden rechtliche 


und administrative Regelungen, die aktuell einer Ausweitung der Nutzung entgegen-


stehen, beseitigt. E-Fuels können zukünftig an Tankstellen verkauft werden. Zeitgleich wird 


ausgeschlossen, dass paraffinische Reinkraftstoffe aus fossilen Quellen oder kritischen 


biogenen Rohstoffen unbeabsichtigt gefördert werden. 


2. E-Fuels-Dialog und Roadmap klimaneutrale Kraftstoffe: In einem E-Fuels-Dialog des 


BMDV mit der E-Fuel-Branche, dem Mineralölhandel, den Automobilherstellern und 


Importeuren werden bis Sommer 2023 weitere Zulassungs-, Vertriebs- und Nutzungs-


einschränkungen identif iziert und soweit möglich von der Bundesregierung bzw. der 


Wirtschaft abgebaut. Mit einer E-Fuels-Strategie wird ein Fahrplan für den Hochlauf 


synthetischer und klimaneutraler Kraftstoffe vorgelegt.  


3. Neuzulassungen für E-Fuels-Fahrzeuge: Die Bundesregierung hat sich mit Erfolg auf 


europäischer Ebene dafür eingesetzt, dass Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels 


betankt werden können, auch nach 2035 in der Europäischen Union zugelassen werden 


können. Die Europäische Kommission wird dazu im Zusammenhang mit der 


Verabschiedung der Verordnung zu den Flottengrenzwerten die geplanten Umsetzungs-


schritte festlegen.    


4. Forschungsförderung und Entwicklungszusammenarbeit E-Fuels: Die Forschung für 


die technische Weiterentwicklung und Massenproduktion von E-Fuels wird gefördert. Die 


Bedeutung als auch das Potenzial zur Herstellung aus Erneuerbaren in industriellem 


Maßstab von E-Fuels für den Klimaschutz ist außerhalb Europas – insbesondere in Afrika 


und Südamerika – nochmals größer. Daher werden Projekte zur Förderung der E-Fuels 


Infrastruktur ausgebaut. Es soll E-Fuel-Partnerschaften geben, um den schnellstmöglichen 


Hochlauf der E-Fuels-Produktion aus Erneuerbaren in Partnerländern sowohl für die 


Eigennutzung als auch für den Export nach Europa zu ermöglichen. 


 


Antriebswechsel Lkw und schwere Nutzfahrzeuge:  


1. CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut: Zum 1. Januar 2024 werden eine CO2-Differenzierung 


der Lkw-Maut und ein CO2-Aufschlag in Höhe von 200 Euro pro Tonne CO2 eingeführt. 


Emissionsfreie Lkw werden bis Ende 2025 von der Infrastrukturgebühr befreit, 


anschließend werden lediglich 25 Prozent des regulären Satzes erhoben.  
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2. Lkw-Maut ab 3,5 Tonnen: Die Lkw-Mautpflichtgrenze wird zum 1. Januar 2024 


abgesenkt, sodass grundsätzlich alle Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen technisch 


zulässiger Gesamtmasse in die Gebührenerhebung einbezogen sind. Die technische 


Umsetzung erfolgt schnellstmöglich. Handwerksbetriebe werden ausgenommen. 


3. Aufbau Infrastruktur-Grundnetze für batterieelektrische und Wasserstoff-Lkw: Der 


vorausschauende Aufbau eines initialen Netzes an Ladeinfrastruktur und Wasserstoff tank-


infrastruktur für schwere Lkw bis 2025 wird sichergestellt (Ausschreibung beginnen ab Q3 


2023). Für batterieelektrische Lkw wird ein bedarfsgerechtes Grundnetz en tlang der 


Bundesautobahnen geschaffen. 


4. Förderung von Infrastruktur an Depots, Betriebshöfen, Hubs : Zur Beschleunigung des 


Markthochlaufs elektrisch betriebener schwerer Nutzfahrzeuge wird der Aufbau von Lkw-


Ladeinfrastruktur sowie von Wasserstofftankinfrastruktur für Nutzfahrzeuge an Depots, 


Betriebshöfen und weiteren Hubs in logistischen Ketten unterstützt.  


5. Beschluss einer ambitionierten EU-Verordnung zum Aufbau der Infrastruktur für 


alternative Kraftstoffe (AFIR): Die Bundesregierung setzt sich für ambitionierte Ausbau-


ziele für Infrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge auf europäischer Ebene ein und unter-


stützt daher den Vorschlag der Europäischen Kommission, mit dem unter anderem 


verbindliche Ausbauziele für den Aufbau von Tank- und Ladeinfrastruktur für schwere 


Nutzfahrzeuge festgelegt werden. 


6. Novelle Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge (Lkw):  Die Bundesregierung 


wird sich im Rahmen der Überarbeitung der CO2-Flottenzielwerte für schwere Nutzfahr-


zeuge für ambitionierte Reduktionsziele 2030 und 2035 einsetzen, orientiert an den Klima-


zielen sowie der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit. 


7. Erweiterung Lkw-Förderung („Umweltbonus Lkw“): Die Förderung von leichten und 


schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und 


dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur wird bis 2028 verlängert. Künftig wird auch der 


Aufbau von Lkw-Tank- und Ladeinfrastruktur gefördert. 


8. Emissionsfreie Busse und öffentliche Fuhrparks: Die Vorgaben des Saubere-Fahr-


zeuge-Beschaffungsgesetzes werden dahingehend geändert, dass im Rahmen der öffent-


lichen Auftragsvergabe ab 2030 nur noch bilanziell emissionsfreie Fahrzeuge (insb. Nah-


verkehrs-Busse) beschafft werden dürfen. Sonderfahrzeuge sind davon ausgenommen. 


Die bestehende Förderung klimaneutraler Busse einschließlich Infrastrukturen wird bis 


2028 verlängert.  


9. Förderung Sonderfahrzeuge: Das „Sonderprogramm Sonderverkehre" wird die erforder-


liche Unterstützung zur Marktvorbereitung und des Markthochlaufs im Bereich der Sonder-


verkehre und für Sonderfahrzeuge flankieren.  
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10. Förderung Effizienzmaßnahmen Trailer: Das „Flottenerneuerungsprogramm für 


schwere Nutzfahrzeuge“ wird zukünftig als reine Komponentenförderung ausgestaltet. 


Zukünftig soll insbesondere die Anschaffung von CO2-senkender Zusatzausstattung neuer 


Anhänger und Auflieger bezuschusst werden. Damit können erhebliche Effizienzreserven 


freigesetzt und der Energieverbrauch gemindert werden.  


11. Stärkung Innovationscluster: Die Projekte zur technologieübergreifenden Erprobung 


alternativer Antriebstechnologien (batterieelektrisch mit stationärem und dynamischem 


Laden, Wasserstoff-Brennstoffzelle) im Zusammenspiel von Fahrzeugen und Infrastruktur 


auf längeren Korridoren wird fortgeführt. 


 


Beschleunigung Klimaneutralität PKW: 


1. 15 Millionen vollelektrische Fahrzeuge bis 2030: Bundesregierung, Automobilhersteller 


und Gewerkschaften haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, dass in Deutschland bis 


2030 15 Millionen vollelektrische Fahrzeuge zugelassen sind. Wir werden dieses Ziel 


unseren Planungen und Berechnungen zu Grunde legen. Um das Ziel zu erreichen, bedarf 


es insbesondere eines schnellen und flächendeckenden Ausbaus an Ladeinfrastruktur für 


Elektrofahrzeuge. Laden muss so einfach werden wie tanken. Je mehr Schnellladesäulen 


und Ladesäulen verfügbar sind, desto attraktiver wird das batterieelektrische Fahren.  Das 


Erreichen des 15-Millionen-Ziels setzt einen erheblichen Anstieg der Neuzulassungen von 


batterieelektrischen Fahrzeugen bereits in den nächsten Jahren voraus. Die Bundes-


regierung wird gemeinsam mit der Branche die Entwicklung eng monitoren und im 


Bedarfsfall weitere Maßnahmen zur Erreichung des Ziels beschließen.   


2. Masterplan Ladeinfrastruktur: Der Masterplan Ladeinfrastruktur II stellt sicher, dass der 


für die Erreichung der Klimaziele erforderliche Ausbau der Ladeinfrastruktur in Zusammen-


arbeit von Ressorts, Ländern, Kommunen sowie der Automobil- und Energiewirtschaft 


erreicht wird. Kommt der Ladeinfrastruktur-Ausbau nicht schnell genug voran, steuert die 


Bundesregierung über den engmaschigen Monitoring-Mechanismus nach. 


3. Kurzfristige Maßnahmen zur Verstärkung des Ladesäulenausbaus:  


a. Vorausschauender Ausbau Verteilnetze: Die Verteilnetzbetreiber werden gesetzlich 


verpflichtet, ihre Netze vorausschauend auszubauen, damit in 2030 15 Millionen voll-


elektrische Fahrzeuge reibungslos und komfortabel geladen werden können.  


b. Zusätzliche Potenziale für Ladesäulenausbau heben:  BMWK und BMDV werden 


prüfen, wie zusätzliche Potenziale bei Zulassungs- und Netzanschlussverfahren für 


Ladesäulen gehoben (u.a. Eichrecht, digitale Antragsverfahren) und Netzanschluss-


kosten reduziert werden können.  
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c. Schnellladepunkte an Tankstellen: Die Bundesregierung wird Betreiber von Tank-


stellen gesetzlich verpflichten, binnen fünf Jahren mindestens einen Schnellladepunkt 


pro Tankstelle zu errichten. Für die Betreiber kleiner Tankstellen wird es eine Sonder-


regelung geben. 


d. Ladesäuleninfrastruktur an Gebäuden: Die Bundesregierung wird das Gebäude-


Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) so novellieren, dass Anforderungen für 


Ladesäulen-Infrastruktur für Wohn- und Gewerbegebäude deutlich ambitionierter 


ausgestaltet werden. Außerdem wird gesetzlich geregelt, dass binnen fünf Jahren eine 


verbindliche Bereitstellung von öffentlich-zugänglichen Ladepunkten bei Stellplätzen 


mit öffentlichem Zugang erfolgt (Parkplatzauflage für Einzelhandel, Flughäfen, Bahn-


höfe etc.).  


4. CO2-neutrale Fahrzeuge ab 2026 bei Car-Sharing: Durch eine schnellere Umstellung 


von Carsharing-Flotten auf CO2-neutrale Antriebe kann ein weiterer Beitrag zur Minderung 


von CO2 im Verkehr geleistet werden. Dazu wird die Bundesregierung über § 5 Absatz 4 


Carsharinggesetz (CsgG) die CO2-Neutralität zu einem Eignungskriterium für die Zulas-


sung von Carsharing-Flotten ab 2026 machen. Die Regelung sollte dabei eine im Zeitver-


lauf ansteigende Anteil vorsehen. 


5. Förderung kommunale und gewerbliche Flotten: Mit dem „Sonderprogramm Flotten-


elektrif izierung“ wird die Umstellung kommunaler und gewerblicher Flotten und Mobilitäts-


dienstleister auf CO2-neutrale Antriebe gezielt vorangetrieben. Fahrzeugflotten von Stadt-


verwaltungen und kommunaler Unternehmen (Stadtwerke etc.) können einen sichtbaren 


Beitrag zur CO2-Einsparung leisten.  


6. Klare Ausweisung beim Autokauf: Die Energieverbrauchskennzeichnung beim PKW 


(„Klima-Label“) wird so reformiert, dass die Belastung über den Lebenszyklus des Fahr-


zeuges durch die CO2-Bepreisung sowie die Kfz-Steuer deutlich klarer ausgewiesen wird. 


Dies wird mit einer Kampagne der Bundesregierung zum klimafreundlichen Autokauf 


flankiert.  


7. Beschluss einer ambitionierten EU-Verordnung zum Aufbau der Infrastruktur für 


alternative Kraftstoffe (AFIR, Teil Pkw und leichte Nutzfahrzeuge): Die Bundes-


regierung unterstützt den Vorschlag der Europäischen Kommission, mit der unter anderem 


verbindliche Ausbauziele für den Infrastrukturaufbau für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 


festgelegt werden. 


8. Besteuerung nach Klimawirkung: Die Koalition ist sich einig, dass die Besteuerung von 


Kraftstoffen zukünftig stärker deren Umwelt- und Klimawirkung berücksichtigen sollte. Für 


klimaneutrale Kraftstoffe sollten daher besonders innovations- und investitionsanreizende 


Steuersätze gelten. Die Bundesregierung unterstützt deshalb den Vorschlag der 
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Europäischen Kommission im Rahmen des Fit-for-55-Paketes für eine überarbeitete 


Energiesteuerrichtlinie, wonach für erneuerbare und fortschrittliche Biokraftstoffe und E-


Fuels geringere Mindeststeuersätze gelten sollen und wird ein entsprechendes Konzept 


für die steuerliche Behandlung klimaneutraler Antriebe vorlegen. Bei der Besteuerung von 


Dienstwagen im Rahmen der Einkommenssteuer sowie bei der Kfz-Steuer sollen CO2-


neutral betriebene Fahrzeuge gleichbehandelt werden. 


 


Erneuerbare Energien und Elektrif izierung Luft- und Seeverkehr: 


1. Bundesfinanzhilfen Ausbau Landstromanlagen: Es werden weitere Landstromanlagen 


für Seeschiffe und Binnenschiffe insbesondere in den großen Seehäfen Hamburg und 


Bremen und am Rhein gefördert. 


2. Klimaneutrales Fliegen: Ziel der Fortentwicklung des Luftfahrtforschungsprogramms 


(LuFo) ist die Entwicklung von Luftfahrttechnologien auf Basis klimaneutraler Antriebe bis 


2026. Die in LuFo Klima entwickelten Technologien tragen dazu bei, die Klimawirkung der 


Luftfahrt schon bis 2030 signifikant zu verringern – zunächst in der Klasse der Regional-


flugzeuge bis 2028. 


3. Klimafreundliche Flughäfen: Um Potenzial für THG-Minderungen an Flughäfen zu heben 


wird die Bereitstellung von Infrastruktur für die regenerative Bodenstromversorgung von 


Luftfahrzeugen auf Vorfeldabstellpositionen unterstützt. 


4. Maritimes Forschungsprogramm und Klimaneutrales Schiff: Das Maritime 


Forschungsprogramm leistet mit seiner Grundidee, die maritime Industrie in Deutschland 


zu stärken, einen erheblichen Beitrag zur Erreichung einer klimaneutralen Schifffahrt. In 


der Überarbeitung des Maritimen Forschungsprogramms soll ein neuer Förderschwer-


punkt Klimaneutrales Schiff – Maritime Reallabore aufgenommen werden. 


 


Digitalisierung:  


1. Vermeidung beruflicher Wege durch Digitalisierung: Durch die Covid-19-Pandemie 


wurden die Potenziale für mobiles Arbeiten und Homeoffice stärker genutzt und die 


Anwendung nach Möglichkeit ausgedehnt. Diese Möglichkeiten sollen erhalten werden. 


Dafür muss der Ausbau der infrastrukturellen Grundlagen vorangetrieben werden. Um das 


Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunk-


standard zu erreichen, soll der Marktprozess durch die Gigabitstrategie der Bundes-


regierung unterstützt und flankiert werden. Die Bundesregierung prüft, ob und inwieweit 


durch die Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen die Attraktivität der Nutzung des 


Homeoffice auch langfristig für Wirtschaft und Beschäftigte erhöht werden kann.  
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2. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme: Die Förderrichtlinie „Digitalisierung 


kommunaler Verkehrssysteme“ wird fortgeschrieben und unterstützt damit die Vernetzung 


der Mobilität, Systeme zur intelligenten Verkehrssteuerung, anbieterübergreifende 


Buchungs- und Bezahlsysteme, Ride-Sharing und On-Demand-Mobilität, Mobility-as-a-


Service (MaaS)-Angebote sowie die Verfügbarmachung und die Nutzung von Umwelt- und 


Mobilitätsdaten. 


3. Forschung zur Anwendung von KI-Methoden: Die Förderung von Forschungsvorhaben 


mit dem Schwerpunkt auf Anwendungen der Methoden der Künstlichen Intelligenz zur 


innovativen Weiterentwicklung des Mobilitätssystems durch Digitalisierung und digitale 


Vernetzung wird auf Grundlage eines neuen Forschungsprogramms fortgesetzt.  


4. Effizienzsteigerungen durch automatisiertes und vernetztes Fahren : Einspar-


potenziale aus der zunehmenden Ausstattung von Straßenfahrzeugen mit Auto-


matisierungsfunktionen der Stufen 2 bis 4 ergeben sich (nach der bereits erfolgten 


Schaffung der rechtlichen Grundlagen dafür) durch den Markthochlauf dieser Fahrzeuge. 


 


Raum- und Verkehrsplanung, Mobilitätsmanagement: 


1. Modernisierung des Straßenverkehrsrechtes: Wir werden Straßenverkehrsgesetz und 


Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des 


Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebau-


lichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen Entscheidungs-


spielräume zu eröffnen. 


2. Unterstützung nachhaltiger urbaner Mobilitätspläne: Kommunen werden über ein 


Förderprogramm bei der Erstellung und der Implementierung nachhaltiger Mobilitätspläne 


unterstützt.  


 


V. Energieeffizienzgesetz 


Neben dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien muss Energie in Zukunft 


deutlich effizienter eingesetzt werden als bislang. Energieeffizienz verringert den Energie-


verbrauch, macht Deutschland unabhängig von fossilen Importen und leistet einen Beitrag zur 


Minderung der Treibhausgasemissionen. Die Bundesregierung wird deshalb nach Vorlage der 


Schriftform der EED-Regelungen ein Energieeffizienzgesetz vorlegen, das die Erreichung der 


Effizienzziele mit Blick auf 2030 sicherstellen soll und dieses für 2040 und 2045 vorschattiert. 


Das Gesetz wird wirksame Maßnahmen zur Zielerreichung unter Minimierung des 


Bürokratieaufwands für Unternehmen ab einer bestimmten Schwelle beinhalten. Damit werden 


die Beschlüsse der Europäischen Energieeffizienz-Richtlinie (EED) zeitnah in nationales 
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Recht überführt und darüber hinaus – im Sinne frühzeitiger Planungs- und 


Investitionssicherheit – ein langfristiger Zielpfad gezeichnet. Die Bundesregierung wird unter 


dieser Maßgabe den Gesetzgebungsprozess zum Energieeffizienzgesetz jetzt unmittelbar 


starten und darauf achten, dass dabei die finale Fassung der EED-Regelungen 


mitberücksichtigt wird. 


 


VI. Gebäudeenergiegesetz 


Die Energiewende im Wärmebereich ist ein Schlüsselbereich für die Erreichung der 


klimapolitischen Ziele und für eine weitere Reduktion der Abhängigkeit von fossilen 


Rohstoffen. Ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme ist hierbei ein zentraler 


Baustein. Im Koalitionsausschuss am 24. März 2022 wurde deshalb beschlossen, gesetzlich 


festzuschreiben, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 


Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Der entsprechende Gesetzentwurf 


wird gegenwärtig im Ressortkreis überarbeitet. Er wird von der Bundesregierung im April im 


Kabinett auf den Weg gebracht, um das Gesetz vor der Sommerpause im Bundestag zu 


beschließen. Es wird darauf geachtet, dass ein technologieoffener Ansatz verfolgt wird, und 


dass ausreichende Übergangszeiträume zur Verfügung stehen. Das Gesetz wird dabei 


pragmatisch ausgestaltet, unbillige Härten auch zum sozialen Ausgleich werden vermieden 


und sozialen Aspekten angemessen Rechnung getragen; auch für Mieterinnen und Mieter. 


Damit Bürgerinnen und Bürger nicht überfordert werden, wird zielorientiert geprüft, wie der 


ambitioniertere Austausch von Öl- und Gasheizungen aufgrund der Änderungen des 


Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gezielt und bürokratiearm aus dem Klima- und 


Transformationsfonds finanziell gefördert werden kann. Niemand wird im Stich gelassen. 












Urteil vom 15. November 2022, VII R 55/20
Zur Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen


ECLI:DE:BFH:2022:U.151122.VIIR55.20.0


BFH VII. Senat


GG Art 3 Abs 1, GG Art 20 Abs 3, AO § 227, AO § 233, AO § 233a, AO § 238, AO § 240


vorgehend FG Hamburg, 01. Oktober 2020, Az: 2 K 11/18


Leitsätze


Gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO bestehen auch bei einem strukturellen
Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Bedenken.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 01.10.2020 - 2 K 11/18 wird als unbegründet
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) wurde am ...04.2016 zum Insolvenzverwalter über das Vermögen des
Insolvenzschuldners Z bestellt. Im Juni 2016 meldete der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ��FA��)
verschiedene Abgabenforderungen zur Tabelle an, u.a. auch Säumniszuschläge für den Zeitraum März 2015 bis
April 2016. Der Kläger bestritt die vom FA angemeldeten Forderungen im Prüfungstermin am ...07.2016. Mit
Schreiben vom 07.09.2017 erließ das FA die Hälfte der zur Insolvenztabelle angemeldeten Säumniszuschläge.


1


Da der Kläger die Forderungsanmeldung weiterhin bestritt, stellte das FA mit Feststellungsbescheid gemäß § 251
Abs. 3 der Abgabenordnung (AO) vom 13.11.2017 Insolvenzforderungen in Höhe von insgesamt 28.005 € fest. Darin
waren auch die Säumniszuschläge in Höhe von (nunmehr) insgesamt 576,50 € enthalten. Der gegen den
Feststellungsbescheid gerichtete Einspruch des Klägers blieb erfolglos.


2


Mit der vor dem Finanzgericht (FG) erhobenen Klage beantragte der Kläger, den Feststellungsbescheid so zu
ändern, dass keine Säumniszuschläge festgestellt werden. Das FG entschied, dass die Säumniszuschläge hinsichtlich
eines möglichen Zinsanteils weder ganz noch teilweise gegen das Verfassungsrecht verstießen. Denn selbst wenn
der Säumniszuschlag auch eine Zinsfunktion habe, lasse sich kein "fester" und damit typisierter Zinssatz ermitteln,
der am Maßstab eines Marktzinses gemessen werden könnte.


3


Hiergegen richtet sich die Revision des Klägers. Zur Begründung trägt er vor, Säumniszuschlägen komme gemäß
§ 240 AO eine Doppelfunktion zu. Sie dienten einerseits als Druckmittel eigener Art und andererseits als Ausgleich
für den Verwaltungsaufwand. In ihrer Funktion als Druckmittel würden sie gegenstandslos, wenn der
Steuerschuldner aufgrund Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung nicht mehr zur rechtzeitigen Zahlung
angehalten werden könne. Deshalb seien dem Steuerschuldner in einem solchen Fall ��wie hier geschehen��
50 % der Säumniszuschläge gemäß § 227 AO aus sachlichen Billigkeitsgründen zu erlassen. Dieser Erlass bewirke
rechnerisch eine Verminderung der Säumniszuschläge von 12 % p.a. auf 6 % p.a. und orientiere sich nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) an der Höhe der Zinsen im Falle der Aussetzung der Vollziehung oder
der Stundung. Denn der säumige Schuldner solle jedenfalls in Höhe der Zinsen belastet werden, die im Falle der
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Entscheidungsgründe


II.


Aussetzung der Vollziehung oder der Stundung angefallen wären. Einem etwaigen Verwaltungsaufwand komme im
Rahmen der zweiten Funktion im Verhältnis zum Zinsanteil danach keine Bedeutung zu. Damit würden 50 % der
Säumniszuschläge rechnerisch ein fester Zinssatz, nämlich 6 % p.a., zugewiesen. Die Begründung des
Regierungsentwurfs betreffend den Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens vom
02.11.2006 bestätige dies (BTDrucks 16/3227, S. 17 f.).


Die Feststellung der Säumniszuschläge in Höhe von 6 % p.a. sei nicht verfassungsgemäß. Denn der Zinssatz von 6 %
p.a. überschreite angesichts der eingetretenen strukturellen und nachhaltigen Verfestigung des niedrigen
Marktzinsniveaus den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in erheblichem Maße und sei damit mit
Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) unvereinbar. Schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel bestünden, ob der
Zinssatz von 6 % p.a. dem aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Übermaßverbot entspreche, zumal die
realitätsferne Bemessung der Zinshöhe in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein sanktionierender,
rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung wirke. Dies alles gelte im Streitfall umso mehr, als Z nach dem
Insolvenzgutachten bereits ab April 2014 über keine Mittel verfügt habe, die er hätte anlegen können.


5


Der Kläger beantragt, die Vorentscheidung des FG sowie die Einspruchsentscheidung des FA aufzuheben und den
Feststellungsbescheid vom 13.11.2017 dahin zu ändern, dass die Feststellung von Säumniszuschlägen unterbleibt.


6


Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.7


Es verweist auf das Urteil des FG und ergänzt, die Gegenseite verkenne den Umstand, dass der hälftig verbleibende
Anteil von Säumniszuschlägen in Höhe von 6 % p.a. i.S. des § 240 AO nicht einer typisierenden Zinsfestsetzung i.S.
des § 238 AO gleichzusetzen sei.


8


Die Revision des Klägers ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung
��FGO��). Das FG hat zutreffend entschieden, dass der streitgegenständliche Feststellungsbescheid rechtmäßig
ist.


9


1. Die allgemeinen Voraussetzungen für den Erlass eines Feststellungsbescheids gemäß § 185 Satz 1 der
Insolvenzordnung i.V.m. § 251 Abs. 3 AO sind erfüllt.


10


2. Die Feststellung der nach dem hälftigen Erlass noch verbliebenen Säumniszuschläge ist rechtmäßig und verstößt
nicht gegen Verfassungsrecht.


11


a) Wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstags entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der
Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Steuerbetrags zu entrichten (§ 240 Abs. 1
Satz 1 Halbsatz 1 AO). Säumniszuschläge fallen nach dem Gesetz unabhängig davon an, ob eine Steuer zutreffend
festgesetzt wird; nach § 240 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1 AO bleiben die verwirkten Säumniszuschläge unberührt, wenn
die Festsetzung einer Steuer aufgehoben oder geändert wird (s.a. BFH-Urteil vom 18.09.2018 - XI R 36/16, BFHE
262, 297, BStBl II 2019, 87, Rz 32).


12


Im Streitfall war die Höhe der Säumniszuschläge zutreffend berechnet worden. Dies ist zwischen den Beteiligten
unstreitig. Die Säumniszuschläge sind entsprechend der bisherigen Rechtsprechung wegen der Insolvenz des Z zur
Hälfte erlassen worden.


13


b) Gegen die Höhe der Säumniszuschläge bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.14


aa) Die vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinem Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14,
1 BvR 2422/17 (BGBl I 2021, 4303, Neue Juristische Wochenschrift ��NJW�� 2021, 3309) herausgearbeiteten
Grundsätze, nach denen die Verzinsung nach §§ 233a, 238 AO in Höhe von 0,5 % pro Monat für
Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ist, lassen sich nicht auf
Säumniszuschläge übertragen (vgl. BFH-Beschluss vom 28.10.2022 - VI B 15/22 (AdV), zur amtlichen
Veröffentlichung bestimmt, BStBl II 2023, 12, Rz 23; a.A. BFH-Beschluss vom 11.11.2022 - VIII B 64/22 (AdV), zur
amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 18).
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(1) Anknüpfungspunkt für die vom BVerfG in seiner Entscheidung als verfassungswidrig angesehene
Ungleichbehandlung war die in § 233a Abs. 2 Satz 1 AO geregelte fünfzehnmonatige Karenzzeit, welche nach
Ansicht des BVerfG zu einer verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der
Steuerpflichtigen führt, nämlich derjenigen Steuerschuldner, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit
(zutreffend) festgesetzt wurde, gegenüber denjenigen, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig
festgesetzt wurde, mithin eine Ungleichbehandlung zinszahlungspflichtiger gegenüber nicht
zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern (vgl. BVerfG-Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 104).


16


(a) Das BVerfG sah die verfassungsrechtlich relevante Ungleichheit folglich nicht in einer rechtfertigungsbedürftigen
Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Zinszahlungspflichtigen in dem Sinne, dass sie im Binnenverhältnis
durch die Bestimmung des Zinssatzes nicht rechtlich und tatsächlich gleichmäßig belastet würden, sondern allein in
einer rechtfertigungsbedürftigen Ungleichbehandlung der nach § 233a AO zinszahlungspflichtigen gegenüber den
nicht zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern durch die typisierende Annahme eines durch eine späte
Steuerfestsetzung entstandenen potentiellen Liquiditätsvorteils in Höhe von monatlich 0,5 % Zinsen (BVerfG-
Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 105).


17


(b) Dabei spielte die Frage, ob ein Zinssatz von monatlich 0,5 % den durch eine Vollverzinsung zulasten der
Steuerpflichtigen auszugleichenden Vorteil der Höhe nach realitätsgerecht abbildet, erst in der anschließenden
Rechtfertigungsprüfung nach strengeren Verhältnismäßigkeitsanforderungen eine Rolle (vgl. BVerfG-Beschluss in
BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 109 ff. und 116 ff.). Das BVerfG sah diesen potentiell entstehenden Vorteil
mit dem monatlichen Zinssatz von 0,5 % ab 2014 als nicht mehr realitätsgerecht bemessen an (BVerfG-Beschluss in
BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 203 ff.).


18


(c) Insbesondere mit Blick auf die ansonsten bestehenden erheblichen haushaltswirtschaftlichen Unsicherheiten hat
das BVerfG allerdings hinsichtlich der Zinshöhe nach §§ 233a, 238 AO eine Fortgeltungsanordnung für
Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 getroffen. Da das BVerfG jedoch ausdrücklich nur über die
Verfassungsmäßigkeit der Nachzahlungszinsen gemäß §§ 233a, 238 AO und nicht auch des Säumniszuschlags
entschieden hat und es ferner fraglich ist, ob den staatlichen Einnahmen aus § 240 AO eine ähnliche
haushaltswirtschaftliche Bedeutung wie den Nachzahlungszinsen zukommt und ob das BVerfG auch bei einer
Verfassungswidrigkeit des § 240 AO eine Fortgeltung bis zum 31.12.2018 anordnen würde, ist die Frage der
Verfassungswidrigkeit der Säumniszuschläge im Streitfall zu entscheiden, obwohl der Streitzeitraum vor dem
31.12.2018 liegt.


19


(2) Hinsichtlich der Säumniszuschläge fehlt es bereits an einer Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte;
eine Ungleichbehandlung zwischen zinszahlungspflichtigen Steuernachzahlern und
säumniszuschlagszahlungspflichtigen Steuerpflichtigen ist mangels vergleichbarer Sachverhalte nicht gegeben.


20


(a) Die nach § 233a AO geregelte Vollverzinsung soll stark typisierend objektive Zins- und Liquiditätsvorteile
erfassen, die dadurch entstehen, dass zwischen der Entstehung des Steueranspruchs und seiner Fälligkeit nach
Festsetzung ein Zeitraum von mehreren Jahren liegen kann (vgl. BeckOK AO/Oosterkamp, 22. Ed. [01.10.2022], AO
§ 233a Rz 1). Nachzahlungszinsen sind dementsprechend weder Sanktion noch Druckmittel, sondern ein Ausgleich
für die Kapitalnutzung. Die Vollverzinsung hat keine zusätzliche Lenkungsfunktion dahingehend, die
Steuerpflichtigen dazu anzuhalten, ihre Steuererklärungen frühzeitig abzugeben oder etwaige Vorauszahlungen
angemessen anzusetzen (vgl. BVerfG-Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 126). Die Regelung wirkt
sowohl zugunsten (im Fall der Steuererstattung) als auch zuungunsten (im Fall der Steuernachforderung) der
Steuerpflichtigen. Darauf, ob sie tatsächlich einen Zinsvorteil oder -nachteil durch die späte Steuerfestsetzung
erzielt haben, kommt es nicht an. Auch die Gründe für die späte Steuerfestsetzung und insbesondere, ob die
Steuerpflichtigen oder die Behörde hieran ein Verschulden trifft, sind für die Anwendung des § 233a AO
unerheblich; die Vollverzinsung nach § 233a AO entsteht unabhängig vom Verhalten der Steuerpflichtigen (BVerfG-
Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 7, m.w.N.).


21


(b) Anders verhält es sich hingegen im Hinblick auf die verschiedenen Funktionen der Säumniszuschläge. Der im
Vergleich zu den Zinsen doppelt so hohe Säumniszuschlag ist in erster Linie ein Druckmittel eigener Art zur
Durchsetzung fälliger Steuern und erfüllt primär eine pönale Funktion. § 240 AO verfolgt das Ziel, den Bürger zur
zeitnahen Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen anzuhalten und die Verletzung eben jener Verpflichtung zu
sanktionieren. Daneben ist der Säumniszuschlag Gegenleistung bzw. Ausgleich für das Hinausschieben der Zahlung
fälliger Steuern und dient letztlich auch dem Zweck, den Verwaltungsaufwand der Finanzbehörden auszugleichen
(vgl. BFH-Urteile vom 29.08.1991 - V R 78/86, BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.a, m.w.N., und vom
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30.03.2006 - V R 2/04, BFHE 212, 23, BStBl II 2006, 612, unter II.2., m.w.N.; BFH-Beschluss vom 02.03.2017 -
II B 33/16, BFHE 257, 27, BStBl II 2017, 646, Rz 32).


Die Abschöpfung von Liquiditätsvorteilen ist damit nicht Haupt-, sondern nur Nebenzweck der Regelung (vgl.
bereits den Gesetzgeber: BTDrucks 3/2573, S. 34, zu § 1 Abs. 1; BTDrucks 8/1410, S. 3 f.; vgl. auch BVerfG-
Kammerbeschluss vom 04.05.2022 - 2 BvL 1/22, Recht und Schaden 2022, 460, Rz 31, zu in § 193 Abs. 6 Satz 2 des
Versicherungsvertragsgesetzes geregelten Säumniszuschlägen, hierzu BFH-Beschluss vom 20.09.2022 -
II B 3/22 (AdV), BFH/NV 2022, 1328, Rz 17). Es geht folglich nicht um einen Vorteilsausgleich gegenüber anderen
Steuerpflichtigen, sondern lediglich als Nebenzweck um einen Ausgleich gegenüber der Finanzverwaltung. Schon
daran zeigt sich, dass die Sachverhalte nicht vergleichbar sind.


23


Die Ausführungen des BVerfG, mit denen es eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die anderen
Verzinsungstatbestände, namentlich auf Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nach den §§ 234, 235
und 237 AO, abgelehnt hat, lassen sich zudem auch auf Säumniszuschläge nach § 240 AO übertragen. Das BVerfG
hat insoweit dargelegt, dass bei diesen anderen Verzinsungstatbeständen eine Verzinsung in der Regel erst nach
Fälligkeit erfolgte und dass die Steuerpflichtigen die Entstehung dieser Zinsen jedenfalls bewusst in Kauf nähmen
und damit grundsätzlich die Wahl gehabt hätten, ob sie den Zinstatbestand verwirklichen und den in § 238 Abs. 1
Satz 1 AO geregelten Zinssatz hinnehmen wollten oder ob sie die Steuerschuld tilgen und sich im Bedarfsfall die
erforderlichen Geldmittel zur Begleichung der Steuerschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschaffen
wollten (BVerfG-Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 243). Diese Ausführungen gelten beim
Säumniszuschlag nach § 240 AO in gleicher Weise. Auch dieser setzt die Fälligkeit voraus und die Steuerpflichtigen
haben seine Entstehung bewusst in Kauf genommen. Das gilt im Übrigen auch dann, wenn die Finanzbehörden
wegen Zahlungsunfähigkeit im Billigkeitswege ��wie im Streitfall�� die Hälfte der Säumniszuschläge erlassen.
Mithin unterscheiden sich die Sachverhalte zwischen zinszahlungspflichtigen Steuerpflichtigen nach § 233a AO und
säumniszuschlagspflichtigen Steuerschuldnern nach § 240 AO auch insoweit.


24


Allein der Umstand, dass bei Säumniszuschlagspflichtigen anders als jetzt bei den zinszahlungspflichtigen
Steuernachzahlern das strukturelle Niedrigzinsniveau seit 2014 nicht berücksichtigt wird, genügt für eine
Vergleichbarkeit der zwei Gruppen nicht (so aber das Amtsgericht Wiesbaden in seinem (Vorlage-)Beschluss vom
21.12.2021 - 92 C 1252/21 (13), juris, Rz 13, hinsichtlich säumniszuschlagspflichtiger Versicherungsnehmer). Denn
das behandelt die eigentliche Frage nach der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung bereits als
Tatbestandsmerkmal der Ungleichbehandlung.


25


(3) Auch innerhalb der Gruppe der Säumniszuschlagspflichtigen selbst ist keine Ungleichbehandlung gegeben.26


Damit scheidet ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG aus.27


bb) Die Höhe des Säumniszuschlags verletzt ferner nicht das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 GG wegen
eines Verstoßes gegen das Übermaßverbot.


28


(1) Der aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG folgende Anspruch des Steuerpflichtigen, nur im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung zur Leistung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen herangezogen zu
werden, ermöglicht es ihm auch, hierbei die Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips einzufordern. Der
Steuerpflichtige darf nicht zu einer unverhältnismäßigen Abgabe herangezogen werden (BVerfG-
Nichtannahmebeschluss vom 03.09.2009 - 1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115, unter III.1.b aa, m.w.N.).


29


(2) Die Höhe des Säumniszuschlags ist auch in einer Niedrigzinsphase durch den vom Gesetzgeber intendierten
Zweck der Norm gedeckt.


30


In den Gesetzesmaterialien wird die Höhe des Säumniszuschlags von einem Prozent pro angefangenen Monat damit
begründet, dass der Säumniszuschlag dem Fiskus zwar keine wirtschaftliche Entschädigung für die Vorenthaltung
des ihm geschuldeten Steuerbetrags gewähren, sondern allein den rechtzeitigen Eingang der Steuern sicherstellen
solle. Dabei dürfe aber nicht die Höhe der Kreditkosten außer Acht gelassen werden; der Säumniszuschlag dürfe
nicht unter den Kosten für Kredite liegen, da sonst die Gefahr bestehe, dass Steuerpflichtige die Steuerzahlungen
hinausschöben, weil diese Art der Finanzierung billiger wäre als ein Kredit auf dem Geldmarkt (BTDrucks 3/2573,
S. 34). Anders als teilweise in der Literatur vorgeschlagen (vgl. Seer, Der Betrieb ��DB�� 2022, 1795, 1802 f.;
Romswinkel, Der Steuerberater ��StB�� 2021, 101, 104), kann man sich in Bezug auf die Höhe des
Säumniszuschlags also auch nicht an den Verzugszinsen des Bürgerlichen Gesetzbuchs orientieren. Nach den
Gesetzesmaterialien kämen als Vergleichsmaßstab für Säumniszuschläge die Kreditkosten für Kontoüberziehungen
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in Betracht. Diese hätten im Herbst 1960 im Bundesgebiet jährlich 11 % betragen (Monatsberichte der Deutschen
Bundesbank für Oktober 1960, S. 98). Unter diesen Umständen erschien zum damaligen Zeitpunkt ein Zuschlag von
einem Prozent für jeden angefangenen Monat als angemessen (BTDrucks 3/2573, S. 34). Von dieser Ausgangslage
hat sich der Zinssatz für Kontoüberziehungen bis heute ��gerade im Vergleich zu den sonstigen Zinsen�� nicht in
einem unangemessen Umfang entfernt (vgl. z.B. BTDrucks 19/26890, S. 1, m.w.N.).


(3) Unabhängig von diesen Überlegungen werden säumige Steuerpflichtige durch die Höhe des Zuschlags nach
§ 240 AO nicht unverhältnismäßig hoch belastet. Die Gegenauffassung bringt vor, dass wegen der
Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe nach §§ 233a, 238 AO und dem auch von der Rechtsprechung anerkannten
Zinscharakter des Säumniszuschlags, der bei der Frage nach einem Erlass gemäß § 227 AO im Falle der
Überschuldung eine Rolle spielt, auch der Säumniszuschlag nach § 240 AO verfassungswidrig hoch sei. Die dabei
vorgebrachten Argumente, die den Säumniszuschlägen nicht nur einen (sekundären) Zinscharakter attestieren,
sondern sie (anteilsweise) als Zinsen behandeln wollen, vermögen jedoch nicht zu überzeugen.
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(a) Zur Begründung der verfassungswidrigen Höhe der Säumniszuschläge wurden diese als Zinsen definiert. Dazu
wird angeführt, Zinsen seien ein laufzeitabhängiges Entgelt für den Gebrauch eines auf Zeit überlassenen oder
vorenthaltenen Geldkapitals. Säumniszuschläge fielen nur dann an, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des
Fälligkeitstags entrichtet werde. Damit sei ihr Anfall insgesamt auf die nicht rechtzeitige Tilgung ausgerichtet,
sodass es sich um ein laufzeitabhängiges Entgelt für der Finanzbehörde vorenthaltenes Geldkapital handele. Damit
seien Säumniszuschläge per definitionem Zinsen, und zwar sogar in vollem Umfang (Steck, Deutsche Steuer-
Zeitung ��DStZ�� 2019, 143, 146).
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Diese Argumentation vermag jedoch nicht zu überzeugen, denn sie berücksichtigt nicht die Möglichkeit, dass einer
im Fall der nicht fristgerechten Zahlung geforderten zusätzlichen Leistung auch ein anderer Zweck zukommen kann
als eine bloße Entgeltfunktion. Aus dem bloßen Umstand des Anfalls von Säumniszuschlägen bei nicht
fristgerechter Zahlung auf deren Charakter als Zinsen zu schließen, wird der Intention des Gesetzgebers nicht
gerecht (s. oben 2.b bb (2)) und verkehrt den primären Zweck des Säumniszuschlags, die Erzeugung von Druck auf
die Steuerpflichtigen, die Steuer bis zur Fälligkeit zu zahlen, in sein genaues Gegenteil, nämlich jemandem Geld zu
überlassen und dafür einen Ausgleich zu erhalten. Der Grund, weshalb allein aus der Säumnis darauf geschlossen
werden könne, dass es sich um Entgelt handele, wird dementsprechend nicht erklärt, sondern vorausgesetzt. Es
handelt sich somit um einen Zirkelschluss.


34


(b) Zudem dürfen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in
§ 233 Satz 1 AO nur verzinst werden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Vorschrift des § 240 AO ist hier
systematisch nicht zu verorten.
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Auch hier vermögen die Gegenargumente nicht zu überzeugen. Zwar sind die Vorschriften über Zinsen und
Säumniszuschläge im selben Abschnitt enthalten. Der Säumniszuschlag ist aber in einem eigenen Unterabschnitt im
Zweiten Abschnitt "Verzinsung, Säumniszuschläge" des Fünften Teils der AO "Erhebungsverfahren" geregelt und
gerade nicht als Zinstatbestand im Unterabschnitt "Verzinsung". Den verschiedenen Regelungen in diesem Abschnitt
lässt sich kein systematischer Zusammenhang dahingehend entnehmen, dass Zinsen und Säumniszuschläge
wesentlich mehr verbindet, als dass es sich um steuerliche Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 Nrn. 4 und 5 AO) im Rahmen
der Erhebung handelt. Bereits der Vergleich der anderen AO-Abschnitte mit den verbindenden Elementen ihrer
jeweiligen Unterabschnitte zeigt, dass in den Unterabschnitten der jeweiligen Abschnitte nicht ähnliche Fragen
behandelt werden, z.B. im Fünften Teil "Erhebungsverfahren", Erster Abschnitt mit den Unterabschnitten
1. "Verwirklichung und Fälligkeit von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis", 2. "Zahlung, Aufrechnung und
Erlass" und 3. "Zahlungsverjährung".
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Soweit nach dem BFH in seinen Urteilen in BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.a und vom 22.01.1993 -
III R 92/89 (BFH/NV 1993, 455, unter 2.c) in den Normen § 240 AO (Säumniszuschläge), § 234 AO (Stundungszinsen)
und § 237 AO (Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung) zum Ausdruck kommt, dass die Finanzbehörde von dem in
den §§ 240 und 361 Abs. 1 AO niedergelegten Grundsatz, wonach festgesetzte Steuerschulden bei Fälligkeit zu
zahlen sind, nicht ohne eine Gegenleistung des Zahlungspflichtigen absehen kann und darin einen systematischen
Zusammenhang zwischen diesen drei Normen erkannt hat, handelt es sich nicht um einen systematischen
Zusammenhang zwischen §§ 233 ff. AO und § 240 AO in dem Sinne, dass Säumniszuschläge Zinsen i.S. des § 233
Satz 1 AO sind (vgl. ferner Loose in Tipke/Kruse, § 240 AO Rz 1; Beschlüsse des FG Münster vom 29.05.2020 -
12 V 901/20 AO, Entscheidungen der Finanzgerichte ��EFG�� 2020, 1053, Rz 34, und vom 16.05.2022 -
5 V 507/22, EFG 2022, 1357, Rz 40). Denn der BFH hat in seinem Urteil in BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906
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fortgeführt, dass nach der Entscheidung des Gesetzgebers folglich bei nicht rechtzeitiger Zahlung entweder
Stundungszinsen, Aussetzungszinsen oder Säumniszuschläge anfallen sollen und verwirkte Säumniszuschläge an
die Stelle von Stundungs- oder Aussetzungszinsen treten. Das entspricht hinsichtlich der Säumniszuschläge dem
oben dargestellten Nebenzweck des § 240 AO, aus dem allein sich aber nicht ergibt, dass Säumniszuschläge Zinsen
i.S. des § 233 Satz 1 AO sind.


Auch aus dem Umstand, dass § 233 Satz 1 AO nur verlangt, dass die Verzinsung von Ansprüchen aus dem
Steuerschuldverhältnis gesetzlich "vorgeschrieben" sein muss, ohne den Unterabschnitt "Verzinsung" ausdrücklich
in Bezug zu nehmen, lässt sich nicht schließen, dass die Zinstatbestände der §§ 233a bis 237 AO keinen
abschließenden Katalog bilden und es sich bei Säumniszuschlägen um Zinsen handelt. Auch die Existenz anderer
Zinsvorschriften außerhalb der AO, z.B. in § 28 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes, § 12 des
Investitionszulagengesetzes 2010 und § 111 des mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft getretenen
Branntweinmonopolgesetzes, spricht nicht zwingend dagegen, dass der Katalog der Zinstatbestände der §§ 233a bis
237 AO als abschließend betrachtet werden kann (a.A. Steck, DStZ 2019, 143, 147 f.). Zwar führt Steck an, dass
Steuergesetze nicht den Begriff "Zinsen" gebrauchen müssten, um (jedenfalls auch) Zinsen zu meinen, und verweist
zur Begründung auf § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes, dessen dortige Umschreibung Zinsen
erfasse (Steck, DStZ 2019, 143, 147 f.). In dieser Norm wird jedoch ausdrücklich vorausgesetzt, dass es sich bei den
angesprochenen Zinsen um ein Entgelt handeln muss. Wie bereits dargelegt, kommen den Säumniszuschlägen
jedoch andere Funktionen als eine reine Entgeltfunktion zu. Gerade die Formulierungen "Zinsersatz",
"Zinscharakter" und andere in der Literatur und Rechtsprechung zur Bezeichnung von Säumniszuschlägen
verwendete Begriffe zeigen, dass es sich bei Säumniszuschlägen um Nebenleistungen handelt, die zwar
Eigenschaften von Zinsen teilen, aber selbst gerade keine Zinsen sind.
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(c) Auch kann ein Zinsanteil nicht daraus hergeleitet werden, dass im Falle der Hinterziehung von Steuern
Hinterziehungszinsen nach § 235 Abs. 3 Satz 2 AO nicht für Zeiträume erhoben werden, für die ein Säumniszuschlag
verwirkt wurde. Denn diese Anrechnung erfolgt nicht aus dem Gedanken heraus, dass Zinsen nicht zwei Mal
berechnet werden sollen, sondern aus Gründen des Übermaßverbots zur Vermeidung einer Belastungskumulation;
der Steuerschuldner soll nicht doppelt belastet werden mit einerseits (Hinterziehungs-)Zinsen und andererseits
Säumniszuschlägen.
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(d) Des Weiteren lässt sich beim Säumniszuschlag auch kein konkreter Anteil bestimmen, der als Zins behandelt
werden könnte.
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Für die Annahme eines verfassungswidrig überhöhten und nicht mehr realitätsgerecht typisierenden Zinsanteils
bedürfte es der Festlegung auf einen bestimmten prozentualen Zinsanteil als Maßstab. Einen solchen Anteil haben
weder der Gesetzgeber noch die Rechtsprechung dem Säumniszuschlag bisher zugewiesen. Vielmehr hat die
Rechtsprechung im Rahmen der Ermessensentscheidung über einen Billigkeitserlass von Säumniszuschlägen bei
Zahlungsunfähigkeit dem Druckmittelcharakter der Säumniszuschläge einen Anteil von 50 % zugemessen (ständige
Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschluss vom 14.01.2002 - XI B 146/00, juris, unter 3.). Aus dieser Aufteilung des
Säumniszuschlags im Rahmen der ��eigenen rechtlichen Grundsätzen folgenden�� Gewährung einer
Billigkeitsmaßnahme kann jedoch nicht generell ein fester ��typisierter�� Zinsanteil von 6 % p.a. hergeleitet
werden (vgl. BFH-Beschluss zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, in BStBl II 2023, 12, Rz 26 f.). So hatte diese
Aufteilung ihren Grund nicht darin, dass die Rechtsprechung den Säumniszuschlag in dieser Höhe als Zins ansah.
Vielmehr sah sie in einem Fall, in dem auf Antrag eine Stundung der Steuer möglich oder geboten gewesen wäre,
einen Teilerlass als ermessensgerecht an, weil dadurch der Nebenzweck der Gegenleistung berücksichtigt werde
(Senatsurteil vom 26.04.1988 - VII R 127/85, BFH/NV 1989, 71, unter II.), und hat als Maßstab für den Teilerlass die
Stundungs- oder Aussetzungszinsen herangezogen. Damit wollte die Rechtsprechung eine Gleichbehandlung von
vergleichbaren Sachverhalten sicherstellen: Der säumige Schuldner sollte jedenfalls in der Höhe durch
Säumniszuschläge belastet bleiben, in der im Falle der Aussetzung oder Stundung Zinsen angefallen wären (BFH-
Urteil in BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.b, m.w.N.). Der hälftige Erlass beruhte also nicht auf der
Annahme, der Zinscharakter der Säumniszuschläge sei mit einem bestimmbaren Anteil und damit in einer konkreten
Höhe anzusetzen oder dass die Verzinsung nach der AO generell mit 6 % p.a. erfolge und daher auch in den
Säumniszuschlägen ein entsprechender Zinsanteil enthalten sei (so aber z.B. Romswinkel, StB 2021, 101, 102).


41


Lässt sich danach ein fester und typisierender Zinssatz der Regelung in § 240 AO nicht entnehmen, sondern kommt
der Norm neben ihrem primären Sanktionszweck für die nicht rechtzeitige Leistung ��lediglich�� auch ein
Zinscharakter zu, fehlt es damit aber an einer festen Größe eines Zinssatzes, die auf ihre Angemessenheit hin
überprüft werden könnte. Nach alldem scheidet eine (anteilige) Behandlung des Säumniszuschlags als Zins aus.
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(e) Da also ein konkreter Zinsanteil dem Säumniszuschlag nach § 240 AO nicht immanent ist, kann sich die
Verfassungswidrigkeit nur aus seiner Höhe von einem Prozent für jeden angefangenen Monat der Säumnis ergeben.
Ein solcher ist bereits allein zur Erzwingung der rechtzeitigen Zahlung der fälligen Steuer und zur Abgeltung des
Verwaltungsaufwands verhältnismäßig und daher verfassungsrechtlich unbedenklich (gl.A. BFH-Beschluss zur
amtlichen Veröffentlichung bestimmt, in BStBl II 2023, 12, Rz 28 bis 30 mit Ausführungen zur Lohn- und
Umsatzsteuer). Dabei ist zu beachten, dass dem Gesetzgeber hinsichtlich des Übermaßes einer Beschwer ein
Wertungsspielraum zur Verfügung steht (BFH-Beschluss zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, in BStBl II 2023,
12, Rz 25). Gerade die Ausführungen in den Gesetzesmaterialien machen deutlich, dass sich der historische
Gesetzgeber, der sich diese Ausführungen zu eigen gemacht hat, dieses Spielraums bewusst war und ihn nicht
überschritten hat (s. oben). Dass die Höhe von einem Prozent pro angefangenen Monat an sich verhältnismäßig ist,
wird dementsprechend nicht bezweifelt (vgl. z.B. Beschluss des FG München vom 13.08.2018 - 14 V 736/18, EFG
2018, 1608; Heuermann in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 240 AO Rz 19; Lemaire in: Kühn/v. Wedelstädt, 22. Aufl.,
AO, § 240 Rz 1; Seer, DB 2022, 1795, 1803; Steck, DStZ 2019, 143, 150).
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Unbilligen Härten im Einzelfall kann lediglich durch (Teil-)Erlass nach § 227 AO begegnet werden (vgl. Beschluss
des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 29.04.2022 - 14 B 403/22, Zeitschrift für
Kommunalfinanzen 2022, 216; BFH-Beschluss zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, in BStBl II 2023, 12, Rz 32).
Ob ein Erlass von 6 % p.a. nach § 227 AO im Falle der Überschuldung angesichts eines Niedrigzinsniveaus
verfassungsgemäß ist, kann im vorliegenden Verfahren nicht überprüft werden. Bei einer solchen Fragestellung
wäre jedoch auch in die Erwägung einzubeziehen, dass sich der Beschluss des BVerfG nur auf den Zinstatbestand
nach § 233a AO bezogen hat.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.45
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Urteil vom 23. August 2022, VII R 21/21
Zur Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen und Duldungsinanspruchnahme des Kontoinhabers im Fall einer
Kontoleihe


ECLI:DE:BFH:2022:U.230822.VIIR21.21.0


BFH VII. Senat


GG Art 3 Abs 1, GG Art 20 Abs 3, AO § 191 Abs 1, AO § 227, AO § 233 S 1, AO § 233a, AO § 238, AO § 240 Abs 1 S 1,
AnfG § 3, AnfG § 11, BGB § 166, GG Art 6 Abs 1


vorgehend FG Münster, 19. Mai 2021, Az: 7 K 2714/18 AO


Leitsätze


1. Gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO bestehen auch bei einem strukturellen
Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Bedenken.


2. Erteilt der Kontoinhaber einem Dritten, z.B. seinem Ehepartner, Kontovollmacht und lässt er es ohne
Kontrollmaßnahmen zu, dass der Dritte das Konto für die Abwicklung eigener Geldgeschäfte nutzt, finden bei einer
Duldungsinanspruchnahme des Kontoinhabers nach § 3 AnfG die Grundsätze für eine Wissenszurechnung nach dem
Rechtsgedanken des § 166 BGB entsprechende Anwendung.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 19.05.2021 - 7 K 2714/18 AO wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) wendet sich gegen die Inanspruchnahme für bestandskräftig
festgesetzte Steuerschulden ihres Ehemannes, des Steuerschuldners, gemäß § 191 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der
Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 3 des Gesetzes betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners
außerhalb des Insolvenzverfahrens in der damals geltenden Fassung (Anfechtungsgesetz ‑‑AnfG‑‑).


1


Die Klägerin ist nichtselbständig tätig. Der Steuerschuldner ist gelernter X-Mechaniker und ging in der
Vergangenheit verschiedenen selbständigen und nichtselbständigen Tätigkeiten nach. Aus seinen selbständigen
Tätigkeiten resultierten Steuerschulden, die seit dem Jahr 1999 zu Vollstreckungsmaßnahmen führten.


2


Die Klägerin führte ihr Gehaltskonto zunächst bei der T-Bank. Am 04.06.2010 eröffnete sie ein Girokonto bei der R-
Bank und nutzte dieses als Gehaltskonto. Am 21.01.2011 erteilte die Klägerin dem Steuerschuldner eine Vollmacht
über dieses Konto und beantragte für ihn die Ausgabe einer R-Bank Card. Im Juni 2011 eröffnete die Klägerin erneut
ein Konto bei der T-Bank und nutzte dieses nunmehr als ihr Gehaltskonto.


3


Bereits im Mai 2011 pfändete der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Ansprüche des
Steuerschuldners aus dessen Geschäftsbeziehung mit einer weiteren Bank. Im Juni 2011 gab der Steuerschuldner
eine eidesstattliche Versicherung ab. Wegen der gemeinsamen Einkommensteuerschulden kam es im Jahr 2012 zu
Lohnpfändungen bei der Klägerin.
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Der Steuerschuldner meldete sein Gewerbe (Hausmeisterservice) im Oktober 2012 beim Gewerbeamt ab. Am
XX.07.2013 meldete er sich mit dem Benutzernamen "RHxx" auf dem Internetportal "www.x-Arbeit.de" an.


5


Im September 2016 betrugen seine Steuerschulden 42.721,31 €. Darin waren Säumniszuschläge in Höhe von
9.848,50 € enthalten. Wegen dieser Steuerschulden führte das FA verschiedene Vollstreckungsmaßnahmen bei dem
Steuerschuldner durch. Zudem gab der Steuerschuldner eine Vermögensauskunft ab.


6


Im Rahmen eines Kontenabrufverfahrens erfuhr das FA, dass der Steuerschuldner Verfügungsberechtigter des
Kontos der Klägerin bei der R-Bank war. Auf der Grundlage eines Auskunftsersuchens stellte die R-Bank dem FA die
Kontoauszüge für den Zeitraum von August 2011 bis März 2017 zur Verfügung.


7


Aus den Kontoauszügen ergab sich, dass auf diesem Konto ab April 2012 bis 2016 Überweisungen mit dem Betreff
"Service R. H." in Höhe von insgesamt 75.452,02 € eingegangen waren. Ferner wiesen die Kontoauszüge von 2011
bis 2017 Bareinzahlungen in Höhe von insgesamt 14.810 € aus. Die Zahlungseingänge betreffend eBay-Geschäfte
sowie Winterdienst- und Gartenarbeiten betrugen von 2012 bis 2017 insgesamt 17.340,72 €.


8


Auf dem Konto war es auch zu Sollbuchungen gekommen, u.a. durch mehrmalige Kartenzahlungen bei zwei
Baumärkten, bei Tankstellen, bei Discountern sowie drei Mal vom 27.07. bis 30.07.2012 (insgesamt 869,76 €) und
dreizehn Mal vom 17.07. bis 28.07.2014 (insgesamt 1.567,32 €) in den Niederlanden, zweimal betreffend Kino,
einmal betreffend Bekleidung sowie einmal an ein Fahrradgeschäft in Höhe von 761,20 €. Zudem wurden
zugunsten der Klägerin Lastschriften ausgeführt (für verschiedene Versicherungen, ihr Depot, ihr PayPal-Konto
sowie bei einer Mobilfunk-GmbH) sowie weitere Lastschriften, die sich keiner konkreten Person zuordnen ließen
(aufgrund eines monatlichen Sky-Abonnements und durch Amazon). Ferner wurden Barabhebungen getätigt sowie
Überweisungen (u.a. an Versicherungen für drei verschiedene Kfz, an einen Drogeriemarkt, an D-Tickets und an ein
Energieversorgungsunternehmen), bei denen teilweise die Klägerin im Buchungstext genannt wurde.


9


Am 03.03.2017 wies das Konto ein Guthaben in Höhe von 1.354,15 € aus.10


Nach vorheriger Anhörung forderte das FA die Klägerin durch Duldungsbescheid vom 11.04.2017 zur Zahlung von
insgesamt 40.874,17 € auf. Dieser Betrag setzte sich aus Lohnsteuer 2012, Einkommensteuer 2013 bis 2015,
Umsatzsteuer 2009 bis 2016 sowie Säumniszuschlägen in Höhe von 11.794,73 € zusammen. Diese Steuerschulden
ihres Ehemannes waren zwischen dem 04.08.2011 und dem 20.02.2017 fällig geworden. Die Säumniszuschläge
entfielen auf Zeiträume bis zum 28.04.2017. Das FA setzte die Säumniszuschläge insgesamt nur zur Hälfte ‑‑also in
Höhe von 5.897,36 €‑‑ an. Das FA führte in dem Duldungsbescheid u.a. aus, die Kunden ihres Ehemannes, des
Steuerschuldners, hätten auf seine Veranlassung hin Zahlungen in Höhe von insgesamt 94.031,64 € auf das Konto
bei der R-Bank geleistet. Aufgrund der ihm eingeräumten Vollmacht sei er befugt gewesen, über dieses Konto im
eigenen Namen zu verfügen. Indem er die Zahlungen auf das Konto bei der R-Bank veranlasst habe, habe er eine
Rechtshandlung mit dem Vorsatz der Gläubigerbenachteiligung vorgenommen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG). Eine
Gläubigerbenachteiligung sei gegeben, da nicht er, sondern die Klägerin gegenüber der Bank eine Forderung
erworben habe. Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 AnfG sei zu vermuten, dass die Klägerin von dem Benachteiligungsvorsatz
ihres Ehemannes Kenntnis gehabt habe, da sie von seiner drohenden Zahlungsunfähigkeit und von den Zahlungen
auf ihr Konto gewusst habe. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit sei gegeben, wovon die Klägerin aufgrund der
vorherigen Geschehnisse Kenntnis gehabt habe. Zudem sei ihr der Vorsatz ihres Ehemannes nach § 166 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zuzurechnen.


11


Im März 2018 fand eine Durchsuchung der Wohnung der Eheleute statt. Die Fahndungsbeamten beschlagnahmten
u.a. einen an die Klägerin adressierten ungeöffneten Brief mit Kontoauszügen der R-Bank vom 20.11.2015 sowie
weitere lose Kontoauszüge der R-Bank vom 30.12.2016, 02.01.2017, 13.02.2017 und 24.05.2017. Gefunden wurden
ferner Kontoauszüge aus dem Jahr 2016 sowie im Jahr 2017 nacherstellte Duplikate von Kontoauszügen.


12


Einspruch und Klage gegen den Duldungsbescheid hatten keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) urteilte, die
Voraussetzungen für den Erlass eines Duldungsbescheids lägen vor. Der Steuerschuldner habe bei der Anweisung
an seine Kunden, auf das Konto der Klägerin zu überweisen, mit Gläubigerbenachteiligungsabsicht nach § 3 Abs. 1
AnfG gehandelt. Davon habe die Klägerin nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG Kenntnis gehabt, weil ihr die Kenntnis ihres
Ehemannes nach § 166 BGB zuzurechnen sei. Denn sie habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jedenfalls
bewusst die Augen davor verschlossen, dass der Steuerschuldner ihr Konto seinen Kunden gegenüber angegeben
und damit veranlasst habe, dass ihm zustehende Zahlungen auf dieses Konto eingegangen seien. Damit könne
offenbleiben, ob die Klägerin selbst Kenntnis von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht ihres Ehemannes gehabt
habe. Insbesondere brauche das FG nicht zu entscheiden, ob hinreichende Beweisanzeichen bzw. Indiztatsachen für
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Entscheidungsgründe


II.


eine solche Kenntnis vorlägen. Auch die Höhe der Säumniszuschläge sei nicht verfassungswidrig. Die Entscheidung
ist in den Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2021, 1437 abgedruckt.


Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin. Sie ist der Auffassung, es bestünden keine durchgreifenden
Anknüpfungspunkte dafür, dass sie davon habe ausgehen müssen, dass ihr Ehemann überhaupt ein Konto nutze und
dass es sich hierbei um ihr Konto handele. Die Voraussetzungen einer Wissenszurechnung nach § 166 BGB seien
nicht gegeben. Auch hinsichtlich der Säumniszuschläge sei der Duldungsbescheid aufzuheben, weil die darin
enthaltene Zinshöhe verfassungswidrig sei.


14


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und den Duldungsbescheid des Beklagten vom 11.04.2017 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 27.07.2018 aufzuheben,
hilfsweise,
die Sache an das FG Münster zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.


15


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


16


Das FA führt aus, das FG habe seine Beweiswürdigung umfangreich und nachvollziehbar begründet. Diese verstoße
weder gegen Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze noch sei sie willkürlich. Daran sei der Bundesfinanzhof
(BFH) nach § 118 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) gebunden. Der BFH habe in seinem Urteil vom
30.06.2020 - VII R 63/18 (BFHE 270, 7, BStBl II 2021, 191) die Grundsätze zu § 166 BGB über den Fall einer
"absichtlichen" Kontoleihe auf die Fälle der "unabsichtlichen" Kontoleihe ausgedehnt. Im Streitfall sei der Ehemann
mit den geschäftlichen Verpflichtungen der Eheleute betraut gewesen, sodass nach den Grundsätzen des Urteils des
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 25.03.1982 - VII ZR 60/81 (BGHZ 83, 293) eine Wissenszurechnung erfolge.


17


Bezüglich der Säumniszuschläge sei wegen ihres Mischcharakters kein "fester" Zinsanteil enthalten, welcher evtl.
verfassungsrechtlich überhöht sein könnte. Der pauschalierte Erlass eines Teils der Säumniszuschläge könne nicht
dazu führen, von einem Zinsanteil in Höhe von 50 % auszugehen. Auch nach dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 (BGBl I 2021, 4303, Neue
Juristische Wochenschrift ‑‑NJW‑‑ 2021, 3309) habe eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die
Säumniszuschläge zu unterbleiben.


18


Die Revision ist unbegründet. Das angefochtene Urteil verstößt nicht gegen Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO).
Das FA konnte die durch den Steuerschuldner, den Ehemann der Klägerin, veranlassten Zahlungen auf das Konto
der Klägerin nach § 3 Abs. 1 AnfG anfechten und folglich den Duldungsbescheid nach § 191 Abs. 1 AO erlassen.


19


1. Die allgemeinen Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 AnfG sind im Streitfall ausweislich der Vorentscheidung,
die insoweit nicht zu beanstanden ist, erfüllt.


20


a) Das FA war anfechtungsberechtigter Gläubiger und der Steuerschuldner war Schuldner i.S. der §§ 1 und 2 AnfG.
Die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Steuerschuldners hat nicht zu einer vollständigen Befriedigung des
FA geführt. Dies wird im Streitfall auch dadurch belegt, dass der Steuerschuldner eine Vermögensauskunft nach
§ 284 AO abgegeben hat (vgl. Senatsbeschluss vom 28.05.2003 - VII B 106/03, BFH/NV 2003, 1146).


21


b) Die im Duldungsbescheid aufgeführten Steuerschulden waren festgesetzt, fällig und vollstreckbar.22


Das FG hat zutreffend ausgeführt, dass keine Zahlungsverjährung eingetreten war. Das wird durch die Klägerin im
Revisionsverfahren auch nicht bestritten, weswegen der Senat auf weitere Ausführungen verzichtet.


23


Zudem erstreckt sich die Duldungsverpflichtung zu Recht auch auf Säumniszuschläge (§ 191 Abs. 1 Satz 2 i.V.m.
§§ 37 Abs. 1, 3 Abs. 4 Nr. 5 AO). Zwar ist die Klägerin im Streitfall mit ihren verfassungsrechtlichen Einwendungen
gegen die Höhe der Säumniszuschläge nicht -entsprechend dem Rechtsgedanken des § 256 AO‑‑ ausgeschlossen
(vgl. Senatsurteile vom 01.03.1988 - VII R 109/86, BFHE 152, 321, BStBl II 1988, 408, unter II.2.c, und in BFHE 270,
7, BStBl II 2021, 191, Rz 23). Denn da Säumniszuschläge kraft Gesetzes bei Verwirklichung des Tatbestandes der
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Säumnis entstehen und nicht festgesetzt werden müssen, bedarf es bei einem Streit über die Verwirkung der
Säumniszuschläge eines Abrechnungsbescheids nach § 218 Abs. 2 Satz 1 AO, der im Streitfall nicht vorliegt. Gegen
die Höhe der Säumniszuschläge nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO bestehen aber keine verfassungsrechtlichen Bedenken.


aa) Die vom BVerfG in seinem Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309 herausgearbeiteten Grundsätze,
nach denen die Verzinsung nach §§ 233a, 238 AO in Höhe von 0,5 % pro Monat für Verzinsungszeiträume ab dem
01.01.2014 mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) unvereinbar ist, lassen sich nicht auf Säumniszuschläge
übertragen.


25


(1) Ausgangspunkt der in der Entscheidung des BVerfG als verfassungswidrig angesehenen Ungleichbehandlung war
die in § 233a Abs. 2 Satz 1 AO geregelte fünfzehnmonatige Karenzzeit, welche nach Ansicht des BVerfG zu einer
verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Steuerpflichtigen führt, nämlich
derjenigen Steuerschuldner, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit (zutreffend) festgesetzt wurde, gegenüber
denjenigen, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig festgesetzt wurde, mithin eine
Ungleichbehandlung zinszahlungspflichtiger gegenüber nicht zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern (vgl.
BVerfG-Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 104).


26


(a) Das BVerfG sah die verfassungsrechtlich relevante Ungleichheit folglich nicht in einer rechtfertigungsbedürftigen
Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Zinszahlungspflichtigen in dem Sinne, dass sie im Binnenverhältnis
durch die Bestimmung des Zinssatzes nicht rechtlich und tatsächlich gleichmäßig belastet würden, sondern allein in
einer rechtfertigungsbedürftigen Ungleichbehandlung der nach § 233a AO zinszahlungspflichtigen gegenüber den
nicht zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern durch die typisierende Annahme eines durch eine späte
Steuerfestsetzung entstandenen potentiellen Liquiditätsvorteils in Höhe von monatlich 0,5 % Zinsen (BVerfG-
Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 105).


27


(b) Dabei spielte die Frage, ob ein Zinssatz von monatlich 0,5 % den durch eine Vollverzinsung zulasten der
Steuerpflichtigen auszugleichenden Vorteil der Höhe nach realitätsgerecht abbildet, erst in der anschließenden
Rechtfertigungsprüfung nach strengeren Verhältnismäßigkeitsanforderungen eine Rolle (vgl. BVerfG-Beschluss in
BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 109 ff. und 116 ff.). Das BVerfG sah diesen potentiell entstehenden Vorteil
mit dem monatlichen Zinssatz von 0,5 % ab 2014 als nicht mehr realitätsgerecht bemessen an (BVerfG-Beschluss in
BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 203 ff.).


28


(c) Insbesondere mit Blick auf die ansonsten bestehenden erheblichen haushaltswirtschaftlichen Unsicherheiten hat
das BVerfG allerdings hinsichtlich der Zinshöhe nach §§ 233a, 238 AO eine Fortgeltungsanordnung für
Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 getroffen. Da das BVerfG jedoch ausdrücklich nur über die
Verfassungsmäßigkeit der Nachzahlungszinsen gemäß §§ 233a, 238 AO und nicht auch des Säumniszuschlags
entschieden hat und es ferner fraglich ist, ob den staatlichen Einnahmen aus § 240 AO eine ähnliche
haushaltswirtschaftliche Bedeutung wie den Nachzahlungszinsen zukommt, sodass das BVerfG auch bei einer
Verfassungswidrigkeit des § 240 AO eine Fortgeltung bis zum 31.12.2018 anordnen würde, ist die Frage der
Verfassungswidrigkeit der Säumniszuschläge im Streitfall zu entscheiden, obwohl der Streitzeitraum vor dem
31.12.2018 liegt.


29


(2) Hinsichtlich der Säumniszuschläge fehlt es bereits an einer Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte;
eine Ungleichbehandlung zwischen zinszahlungspflichtigen Steuernachzahlern und
säumniszuschlagszahlungspflichtigen Steuerpflichtigen ist mangels vergleichbarer Sachverhalte nicht gegeben.


30


(a) Die nach § 233a AO geregelte Vollverzinsung soll stark typisierend objektive Zins- und Liquiditätsvorteile
erfassen, die dadurch entstehen, dass zwischen der Entstehung des Steueranspruchs und seiner Fälligkeit nach
Festsetzung ein Zeitraum von mehreren Jahren liegen kann (vgl. BeckOK AO/Oosterkamp, 21. Ed. [01.07.2022], AO
§ 233a Rz 1). Nachzahlungszinsen sind dementsprechend weder Sanktion noch Druckmittel, sondern ein Ausgleich
für die Kapitalnutzung. Die Vollverzinsung hat keine zusätzliche Lenkungsfunktion dahingehend, die
Steuerpflichtigen dazu anzuhalten, ihre Steuererklärungen frühzeitig abzugeben oder etwaige Vorauszahlungen
angemessen anzusetzen (vgl. BVerfG-Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 126). Die Regelung wirkt
sowohl zugunsten (im Fall der Steuererstattung) als auch zuungunsten (im Fall der Steuernachforderung) der
Steuerpflichtigen. Darauf, ob sie tatsächlich einen Zinsvorteil oder -nachteil durch die späte Steuerfestsetzung
erzielt haben, kommt es nicht an. Auch die Gründe für die späte Steuerfestsetzung und insbesondere, ob die
Steuerpflichtigen oder die Behörde hieran ein Verschulden trifft, sind für die Anwendung des § 233a AO
unerheblich; die Vollverzinsung nach § 233a AO entsteht unabhängig vom Verhalten der Steuerpflichtigen (BVerfG-
Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 7, m.w.N.).
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(b) Anders verhält es sich hingegen im Hinblick auf die verschiedenen Funktionen der Säumniszuschläge. Der im
Vergleich zu den Zinsen doppelt so hohe Säumniszuschlag ist in erster Linie ein Druckmittel eigener Art zur
Durchsetzung fälliger Steuern und erfüllt primär eine pönale Funktion. § 240 AO verfolgt das Ziel, den Bürger zur
zeitnahen Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen anzuhalten und die Verletzung eben jener Verpflichtung zu
sanktionieren. Daneben ist der Säumniszuschlag Gegenleistung bzw. Ausgleich für das Hinausschieben der Zahlung
fälliger Steuern und dient letztlich auch dem Zweck, den Verwaltungsaufwand der Finanzbehörden auszugleichen
(vgl. BFH-Urteile vom 29.08.1991 - V R 78/86, BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.a, m.w.N., und vom
30.03.2006 - V R 2/04, BFHE 212, 23, BStBl II 2006, 612, unter II.2., m.w.N.; BFH-Beschluss vom 02.03.2017 -
II B 33/16, BFHE 257, 27, BStBl II 2017, 646, Rz 32).


32


Die Abschöpfung von Liquiditätsvorteilen ist damit nicht Haupt-, sondern nur Nebenzweck der Regelung (vgl.
bereits den Gesetzgeber: BTDrucks 3/2573, S. 34, zu § 1 Abs. 1; BTDrucks 8/1410, S. 3 f.; vgl. auch BVerfG-
Kammerbeschluss vom 04.05.2022 - 2 BvL 1/22, Recht und Schaden 2022, 460, Rz 31, zu in § 193 Abs. 6 Satz 2 des
Versicherungsvertragsgesetzes geregelten Säumniszuschlägen). Es geht folglich nicht um einen Vorteilsausgleich
gegenüber anderen Steuerpflichtigen, sondern lediglich als Nebenzweck um einen Ausgleich gegenüber der
Finanzverwaltung. Schon daran zeigt sich, dass die Sachverhalte nicht vergleichbar sind.


33


Die Ausführungen des BVerfG, mit denen es eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die anderen
Verzinsungstatbestände, namentlich auf Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nach den §§ 234, 235
und 237 AO, abgelehnt hat, lassen sich zudem auch auf Säumniszuschläge nach § 240 AO übertragen. Das BVerfG
hat insoweit dargelegt, dass bei diesen anderen Verzinsungstatbeständen eine Verzinsung in der Regel erst nach
Fälligkeit erfolgte und dass die Steuerpflichtigen die Entstehung dieser Zinsen jedenfalls bewusst in Kauf nähmen
und damit grundsätzlich die Wahl hätten, ob sie den Zinstatbestand verwirklichten und den in § 238 Abs. 1 Satz 1
AO geregelten Zinssatz hinnähmen oder ob sie die Steuerschuld tilgten und sich im Bedarfsfall die erforderlichen
Geldmittel zur Begleichung der Steuerschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschafften (BVerfG-
Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 243). Diese Ausführungen gelten beim Säumniszuschlag nach
§ 240 AO in gleicher Weise. Auch dieser setzt Fälligkeit voraus und die Steuerpflichtigen haben seine Entstehung
bewusst in Kauf genommen. Mithin unterscheiden sich die Sachverhalte zwischen zinszahlungspflichtigen
Steuerpflichtigen nach § 233a AO und säumniszuschlagspflichtigen Steuerschuldnern nach § 240 AO auch insoweit.


34


Allein der Umstand, dass bei Säumniszuschlagspflichtigen anders als jetzt bei den zinszahlungspflichtigen
Steuernachzahlern das strukturelle Niedrigzinsniveau seit 2014 nicht berücksichtigt wird, genügt für eine
Vergleichbarkeit der zwei Gruppen nicht (so aber das Amtsgericht Wiesbaden in seinem (Vorlage-)Beschluss vom
21.12.2021 - 92 C 1252/21 (13), juris, Rz 13, hinsichtlich säumniszuschlagspflichtiger Versicherungsnehmer). Denn
das behandelt die eigentliche Frage nach der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung bereits als
Tatbestandsmerkmal der Ungleichbehandlung.


35


(3) Auch innerhalb der Gruppe der Säumniszuschlagspflichtigen selbst ist keine Ungleichbehandlung gegeben.36


Damit scheidet ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG aus.37


bb) Die Höhe des Säumniszuschlags verletzt ferner nicht das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 GG wegen
eines Verstoßes gegen das Übermaßverbot.


38


(1) Der aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG folgende Anspruch des Steuerpflichtigen, nur im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung zur Leistung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen herangezogen zu
werden, ermöglicht es ihm auch, hierbei die Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips einzufordern. Der
Steuerpflichtige darf nicht zu einer unverhältnismäßigen Abgabe herangezogen werden (BVerfG-
Nichtannahmebeschluss vom 03.09.2009 - 1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115, unter III.1.b aa, m.w.N.).


39


(2) Die Höhe des Säumniszuschlags ist auch in einer Niedrigzinsphase durch den vom Gesetzgeber intendierten
Zweck der Norm gedeckt.


40


Der historische Gesetzgeber begründete die Höhe des Säumniszuschlags von einem Prozent pro angefangenen
Monat damit, dass der Säumniszuschlag dem Fiskus zwar keine wirtschaftliche Entschädigung für die Vorenthaltung
des ihm geschuldeten Steuerbetrags gewähren, sondern allein den rechtzeitigen Eingang der Steuern sicherstellen
solle. Dabei dürfe aber nicht die Höhe der Kreditkosten außer Acht gelassen werden. Der Gesetzgeber führte aus,
der Säumniszuschlag dürfe nicht unter den Kosten für Kredite liegen, da sonst die Gefahr bestehe, dass
Steuerpflichtige die Steuerzahlungen hinausschöben, weil diese Art der Finanzierung billiger wäre als ein Kredit auf
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dem Geldmarkt (BTDrucks 3/2573, S. 34). Anders als teilweise in der Literatur angedacht (vgl. Seer, Der Betrieb
‑‑DB‑‑ 2022, 1975, 1802 f.; Romswinkel, Der Steuerberater ‑‑StB‑‑ 2021, 101, 104), orientiert sich die Höhe des
Säumniszuschlags also nicht an den Verzugszinsen des BGB. Vielmehr führte der Gesetzgeber weiter aus, als
Vergleichsmaßstab für Säumniszuschläge kämen die Kreditkosten für Kontoüberziehungen in Betracht. Diese hätten
im Herbst 1960 im Bundesgebiet jährlich 11 % betragen (Monatsberichte der Deutschen Bundesbank für Oktober
1960, S. 98). Unter diesen Umständen erschien dem Gesetzgeber ein Zuschlag von einem Prozent für jeden
angefangenen Monat als angemessen (BTDrucks 3/2573, S. 34). Von dieser Ausgangslage hat sich der Zinssatz für
Kontoüberziehungen bis heute ‑‑gerade im Vergleich zu den sonstigen Zinsen‑‑ nicht in einem unangemessen
Umfang entfernt (vgl. z.B. BTDrucks 19/26890, S. 1, m.w.N.).


(3) Unabhängig von diesem gesetzgeberischen Willen werden säumige Steuerpflichtige durch die Höhe des
Zuschlags nach § 240 AO nicht unverhältnismäßig hoch belastet. Die Gegenauffassung bringt vor, dass wegen der
Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe nach §§ 233a, 238 AO und dem auch von der Rechtsprechung anerkannten
Zinscharakter des Säumniszuschlags, der bei der Frage nach einem Erlass gemäß § 227 AO im Falle der
Überschuldung eine Rolle spielt, auch der Säumniszuschlag nach § 240 AO verfassungswidrig hoch sei. Die dabei
vorgebrachten Argumente, die den Säumniszuschlägen nicht nur einen (sekundären) Zinscharakter attestieren,
sondern sie (anteilsweise) als Zinsen behandeln wollen, vermögen jedoch nicht zu überzeugen.


42


(a) Zur Begründung der verfassungswidrigen Höhe der Säumniszuschläge wurden diese letztlich als Zinsen
definiert. Dazu wird angeführt, Zinsen seien ein laufzeitabhängiges Entgelt für den Gebrauch eines auf Zeit
überlassenen oder vorenthaltenen Geldkapitals. Säumniszuschläge fielen nur dann an, wenn eine Steuer nicht bis
zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet werde. Damit sei ihr Anfall insgesamt auf die nicht rechtzeitige Tilgung
ausgerichtet, sodass es sich um ein laufzeitabhängiges Entgelt für der Finanzbehörde vorenthaltenes Geldkapital
handele. Damit seien Säumniszuschläge per definitionem Zinsen und zwar sogar in vollem Umfang (Steck, Deutsche
Steuer-Zeitung ‑‑DStZ‑‑ 2019, 143, 146).


43


Diese Argumentation vermag jedoch nicht zu überzeugen, denn sie berücksichtigt nicht die Möglichkeit, dass einer
im Fall der nicht fristgerechten Zahlung geforderten zusätzlichen Leistung auch ein anderer Zweck zukommen kann
als eine bloße Entgeltfunktion. Aus dem bloßen Umstand des Anfalls von Säumniszuschlägen bei nicht
fristgerechter Zahlung auf deren Charakter als Zinsen zu schließen, wird der Intention des Gesetzgebers nicht
gerecht (s. oben 1.b bb (2)) und verkehrt den primären Zweck des Säumniszuschlags, i.e. die Erzeugung von Druck
auf die Steuerpflichtigen, die Steuer bis zur Fälligkeit zu zahlen, in ihr genaues Gegenteil, nämlich jemandem Geld
zu überlassen und dafür einen Ausgleich zu erhalten. Der Grund, weshalb allein aus der Säumnis darauf geschlossen
können werden soll, dass es sich um Entgelt handelt, wird dementsprechend nicht erklärt, sondern vorausgesetzt.
Es handelt sich somit um einen Zirkelschluss.


44


(b) Zudem dürfen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in
§ 233 Satz 1 AO nur verzinst werden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Vorschrift des § 240 AO ist hier
nicht zu verorten.


45


Auch hier vermögen die Gegenargumente nicht zu überzeugen. Zwar sind die Vorschriften über Zinsen und
Säumniszuschläge im selben (Haupt-)Abschnitt enthalten. Der Säumniszuschlag ist aber in einem eigenen
Unterabschnitt im Zweiten Abschnitt "Verzinsung, Säumniszuschläge" des Fünften Teils der AO
"Erhebungsverfahren" geregelt und gerade nicht als Zinstatbestand im Unterabschnitt "Verzinsung". Den
verschiedenen Regelungen in diesem Hauptabschnitt lässt sich kein systematischer Zusammenhang dahingehend
entnehmen, dass Zinsen und Säumniszuschläge wesentlich mehr verbindet, als dass es sich um steuerliche
Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 Nrn. 4 und 5 AO) im Rahmen der Erhebung handelt. Bereits der Vergleich der anderen
AO-Abschnitte mit den verbindenden Elementen ihrer jeweiligen Unterabschnitte zeigt, dass in den
Unterabschnitten der jeweiligen Abschnitte nicht ähnliche Fragen behandelt werden, z.B. im Fünften Teil
"Erhebungsverfahren", Erster Abschnitt mit den Unterabschnitten 1. "Verwirklichung und Fälligkeit von Ansprüchen
aus dem Steuerschuldverhältnis", 2. "Zahlung, Aufrechnung und Erlass" und 3. "Zahlungsverjährung".


46


Soweit nach dem BFH (Urteil in BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.a; ebenso BFH-Urteil vom
22.01.1993 - III R 92/89, BFH/NV 1993, 455, unter Entscheidungsgründe 2.c in den Normen § 240 AO
‑‑Säumniszuschläge‑‑, § 234 AO ‑‑Stundungszinsen‑‑ und § 237 AO ‑‑Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung‑‑) zum
Ausdruck kommt, dass die Finanzbehörde von dem in den §§ 240 und 361 Abs. 1 AO niedergelegten Grundsatz,
wonach festgesetzte Steuerschulden bei Fälligkeit zu zahlen sind, nicht ohne eine Gegenleistung des
Zahlungspflichtigen absehen kann und darin einen systematischen Zusammenhang zwischen diesen drei Normen
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erkannt hat, handelt es sich nicht um einen systematischen Zusammenhang zwischen §§ 233 ff. AO und § 240 AO in
dem Sinne, dass Säumniszuschläge Zinsen i.S. des § 233 Satz 1 AO sind (vgl. ferner Loose in Tipke/Kruse, § 240 AO
Rz 1; Beschlüsse des FG Münster vom 29.05.2020 - 12 V 901/20 AO, EFG 2020, 1053, Rz 34, und vom 16.05.2022 -
5 V 507/22, EFG 2022, 1357, Rz 40). Denn einerseits hat der BFH in diesem Urteil fortgeführt, dass nach der
Entscheidung des Gesetzgebers folglich bei nicht rechtzeitiger Zahlung entweder Stundungszinsen,
Aussetzungszinsen oder Säumniszuschläge anfallen sollen und verwirkte Säumniszuschläge an die Stelle von
Stundungs- oder Aussetzungszinsen treten. Das entspricht hinsichtlich der Säumniszuschläge dem oben
dargestellten Nebenzweck des § 240 AO, aus dem allein sich aber nicht ergibt, dass Säumniszuschläge Zinsen i.S.
des § 233 AO sind.


Auch aus dem Umstand, dass § 233 Satz 1 AO nur verlangt, dass die Verzinsung von Ansprüchen aus dem
Steuerschuldverhältnis gesetzlich "vorgeschrieben" sein muss, ohne den Unterabschnitt "Verzinsung" ausdrücklich
in Bezug zu nehmen, lässt sich nicht schließen, dass die Zinstatbestände der §§ 233a bis 237 AO keinen
abschließenden Katalog bilden und es sich bei Säumniszuschlägen um Zinsen handelt. Auch die Existenz anderer
Zinsvorschriften außerhalb der AO, z.B. in § 28 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes, § 12 des
Investitionszulagengesetzes 2010 und § 111 des mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft getretenen
Branntweinmonopolgesetzes, spricht nicht zwingend dagegen, dass der Katalog der Zinstatbestände der §§ 233a bis
237 AO als abschließend betrachtet werden kann (a.A. Steck, DStZ 2019, 143, 147 f.). Zwar führt Steck an, dass
Steuergesetze nicht den Begriff "Zinsen" gebrauchen müssen, um (jedenfalls auch) Zinsen zu meinen, und verweist
zur Begründung auf § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes, dessen dortige Umschreibung Zinsen
erfasse (Steck, DStZ 2019, 143, 147 f.). In dieser Norm wird jedoch ausdrücklich vorausgesetzt, dass es sich bei den
angesprochenen Zinsen um ein Entgelt handeln muss. Wie bereits dargelegt, kommen den Säumniszuschlägen
jedoch andere Funktionen als eine reine Entgeltfunktion zu. Gerade die Formulierungen "Zinsersatz",
"Zinscharakter" und andere in der Literatur und Rechtsprechung zur Bezeichnung von Säumniszuschlägen
verwendete Begriffe zeigen, dass es sich bei Säumniszuschlägen um Nebenleistungen handelt, die zwar
Eigenschaften von Zinsen teilen, aber selbst gerade keine Zinsen sind.


48


(c) Auch kann ein Zinsanteil nicht daraus hergeleitet werden, dass im Falle der Hinterziehung von Steuern
Hinterziehungszinsen nach § 235 Abs. 3 Satz 2 AO nicht für Zeiträume festgesetzt werden, für die ein
Säumniszuschlag verwirkt wurde. Denn diese Anrechnung erfolgt nicht aus dem Gedanken heraus, dass Zinsen nicht
zwei Mal berechnet werden sollen, sondern aus Gründen des Übermaßverbots zur Vermeidung einer
Belastungskumulation; der Steuerschuldner soll nicht doppelt belastet werden mit einerseits (Hinterziehungs-
)Zinsen und andererseits Säumniszuschlägen.


49


(d) Des Weiteren lässt sich beim Säumniszuschlag auch kein konkreter Anteil bestimmen, der als Zins behandelt
werden könnte.


50


Für die Annahme eines verfassungswidrig überhöhten und nicht mehr realitätsgerecht typisierenden Zinsanteils
bedürfte es der Festlegung auf einen bestimmten prozentualen Zinsanteil als Maßstab. Einen solchen Anteil haben
weder der Gesetzgeber noch die Rechtsprechung dem Säumniszuschlag bisher zugewiesen. Vielmehr hat die
Rechtsprechung im Rahmen der Ermessensentscheidung über einen Billigkeitserlass von Säumniszuschlägen bei
Zahlungsunfähigkeit dem Druckmittelcharakter der Säumniszuschläge einen Anteil von 50 % zugemessen (ständige
Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschluss vom 14.01.2002 - XI B 146/00, juris, unter Entscheidungsgründe 3.). Aus dieser
Aufteilung des Säumniszuschlags im Rahmen der eigenen rechtlichen Grundsätze folgenden Gewährung einer
Billigkeitsmaßnahme kann jedoch nicht generell ein fester ‑‑typisierter‑‑ Zinsanteil von 6 % hergeleitet werden. So
hatte diese Aufteilung ihren Grund nicht darin, dass die Rechtsprechung den Säumniszuschlag in dieser Höhe als
Zins ansah. Vielmehr sah sie in einem Fall, in dem auf Antrag eine Stundung der Steuer möglich oder geboten
gewesen wäre, einen Teilerlass als ermessensgerecht an, weil dadurch der Nebenzweck der Gegenleistung
berücksichtigt werde (Senatsurteil vom 26.04.1988 - VII R 127/85, BFH/NV 1989, 71, unter II.), und hat als Maßstab
für den Teilerlass die Stundungs- oder Aussetzungszinsen herangezogen. Damit wollte die Rechtsprechung eine
Gleichbehandlung von vergleichbaren Sachverhalten sicherstellen: Der säumige Schuldner sollte jedenfalls in der
Höhe durch Säumniszuschläge belastet bleiben, in der im Falle der Aussetzung oder Stundung Zinsen angefallen
wären (BFH-Urteil in BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.b, m.w.N.). Der hälftige Erlass beruhte also nicht
auf der Annahme, der Zinscharakter der Säumniszuschläge sei mit einem bestimmbaren Anteil und damit in einer
konkreten Höhe anzusetzen oder dass die Verzinsung nach der AO generell mit 6 % p.a. erfolge und daher auch in
den Säumniszuschlägen ein entsprechender Zinsanteil enthalten sei (so aber z.B. Romswinkel, StB 2021, 101, 102).


51


Lässt sich danach ein fester und typisierender Zinssatz der Regelung in § 240 AO nicht entnehmen, sondern kommt52
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der Norm neben ihrem primären Sanktionszweck für die nicht rechtzeitige Leistung ‑‑lediglich‑‑ auch ein
Zinscharakter zu, fehlt es damit aber an einer festen Größe eines Zinssatzes, die auf ihre Angemessenheit hin
überprüft werden könnte. Nach alldem scheidet eine (anteilige) Behandlung des Säumniszuschlags als Zins aus.


(e) Da also ein konkreter Zinsanteil dem Säumniszuschlag nach § 240 AO nicht immanent ist, kann sich die
Verfassungswidrigkeit nur aus seiner Höhe von einem Prozent für jeden angefangenen Monat der Säumnis ergeben.
Ein solcher ist bereits allein zur Erzwingung der rechtzeitigen Zahlung der fälligen Steuer und zur Abgeltung des
Verwaltungsaufwands verhältnismäßig und daher verfassungsrechtlich unbedenklich. Dabei ist zu beachten, dass
dem Gesetzgeber hinsichtlich des Übermaßes einer Beschwer ein Wertungsspielraum zur Verfügung steht. Gerade
die Ausführungen des historischen Gesetzgebers machen deutlich, dass er sich dieses Spielraums bewusst war und
ihn nicht überschritten hat (s. oben). Dass die Höhe von einem Prozent pro angefangenen Monat an sich
verhältnismäßig ist, wird dementsprechend nicht bezweifelt (vgl. z.B. Beschluss des FG München vom 13.08.2018 -
14 V 736/18, EFG 2018, 1608; Heuermann in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 240 AO Rz 19; Lemaire in:
Kühn/v. Wedelstädt, 22. Aufl., AO, § 240 Rz 1; Seer, DB 2022, 1795, 1803; Steck, DStZ 2019, 143, 150).


53


Unbilligen Härten im Einzelfall kann lediglich durch (Teil-)Erlass nach § 227 AO begegnet werden (vgl. Beschluss
des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 29.04.2022 - 14 B 403/22, Zeitschrift für
Kommunalfinanzen 2022, 216, Rz 8). Ob ein Erlass von 6 % nach § 227 AO im Falle der Überschuldung angesichts
eines Niedrigzinsniveaus verfassungsgemäß ist, kann im vorliegenden Verfahren nicht überprüft werden. Bei einer
solchen Fragestellung wäre jedoch auch in die Erwägung einzubeziehen, dass sich der Beschluss des BVerfG nur auf
den Zinstatbestand nach § 233a AO bezogen hat.


54


cc) Nach alldem erstreckt sich die Duldungsverpflichtung zutreffend auch auf Säumniszuschläge.55


2. Es liegt auch eine Rechtshandlung nach § 1 AnfG vor.56


a) Eine Rechtshandlung im Sinne dieser Vorschrift ist jedes rechtliche oder tatsächliche Handeln oder Unterlassen,
das rechtliche Folgen hat bzw. rechtliche Wirkungen auslöst (vgl. Senatsurteile vom 02.11.2010 - VII R 6/10, BFHE
231, 488, BStBl II 2011, 374, Rz 25, m.w.N., und vom 25.04.2017 - VII R 31/15, BFH/NV 2017, 1297, Rz 11; Huber,
AnfG, 12. Aufl., § 1 Rz 5; Jatzke in Gosch, AO § 191 Rz 15). Nach Sinn und Zweck des Gesetzes genügt es für die
Annahme einer Rechtshandlung, dass das Gesetz an die konkrete Willensbetätigung eine Rechtswirkung knüpft.


57


Auch die Übertragung einer formellen Rechtsposition durch Einzahlung auf ein als Eigen-, nicht als Anderkonto
geführtes Bankkonto eines anderen sowie die Aufforderung an einen Drittschuldner, mit schuldbefreiender Wirkung
auf ein derartiges Konto zu leisten, stellt eine Rechtshandlung i.S. des § 1 AnfG dar (vgl. Senatsurteil in BFH/NV
2017, 1297).


58


b) Im Streitfall hat der Steuerschuldner nach diesen Grundsätzen Rechtshandlungen i.S. des § 1 Abs. 1 AnfG
vorgenommen, indem er seine Geschäftspartner und Kunden (Drittschuldner) angewiesen hat, die ihm geschuldeten
Beträge auf das Konto der Klägerin zu überweisen, und damit dafür gesorgt hat, dass jedenfalls im Außenverhältnis
Forderungen des Kontoinhabers ‑‑der Klägerin‑‑ gegen die Bank entstanden sind.


59


3. Die für eine Anfechtung nach §§ 1 ff. AnfG erforderliche objektive Gläubigerbenachteiligung ist ebenfalls
gegeben.


60


a) Ob eine objektive Gläubigerbenachteiligung vorliegt, ist isoliert mit Bezug auf die Minderung des Aktivvermögens
oder die Vermehrung der Passiva des Schuldners zu beurteilen. Eine Vorteilsausgleichung findet dabei grundsätzlich
nicht statt; zu berücksichtigen sind lediglich solche Folgen, die an die angefochtene Rechtshandlung selbst
anknüpfen (Senatsurteil in BFH/NV 2017, 1297, Rz 12, m.w.N.). Eine dauerhafte Entreicherung des Schuldners oder
dauerhafte Bereicherung des Anfechtungsgegners wird nicht vorausgesetzt (Umkehrschluss zu § 11 Abs. 2 AnfG;
Senatsurteil in BFH/NV 2017, 1297, Rz 12, m.w.N.).


61


Wird ein pfändbarer Auszahlungsanspruch gegen ein Kreditinstitut oder sonstige Drittschuldner in ein formal einem
Dritten zustehendes Kontoguthaben überführt, liegt regelmäßig eine Gläubigerbenachteiligung vor. Ob die
Drittschuldner Kenntnis davon haben, auf wessen Namen das Konto geführt wird, ist nicht von Belang. Auch eine
etwaige Rechtsgrundlosigkeit der an den Kontoinhaber bewirkten Zahlungen steht einer Gläubigerbenachteiligung
nicht entgegen. Durch die anschließende Auszahlung an den Schuldner, d.h. den Umtausch des auf den Namen
eines Dritten lautenden Kontoguthabens in einen für die Gläubiger nur schwer ausfindig zu machenden
Bargeldbetrag oder durch die Weiterüberweisung an einen anderen Gläubiger wird die Gläubigerbenachteiligung
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nicht rückgängig gemacht (vgl. BGH-Urteile vom 26.04.2012 - IX ZR 74/11, BGHZ 193, 129, Rz 12; vom 10.09.2015 -
IX ZR 215/13, DB 2015, 2439, Rz 15 f., und vom 07.09.2017 - IX ZR 224/16, DB 2017, 2279, Rz 11).


b) Nach diesen Grundsätzen hatten die vom Steuerschuldner bewirkten Überweisungen der ihm zustehenden
Geldbeträge auf das Konto der Klägerin eine objektive Gläubigerbenachteiligung zur Folge, weil seine Gläubiger
das Guthaben nicht mehr ohne Weiteres aufgrund eines gegen ihn gerichteten Vollstreckungstitels pfänden
konnten (ebenso Senatsurteil in BFH/NV 2017, 1297, m.w.N.). Denn jedenfalls im Außenverhältnis bestanden nur
noch Forderungen der Klägerin gegen die Bank.


63


4. Auch stellten die Überweisungen der Kunden des Steuerschuldners auf das Konto der Klägerin eine nach § 3
Abs. 1 AnfG anfechtbare Rechtshandlung dar.


64


a) Nach dieser Vorschrift ist eine Rechtshandlung anfechtbar, die der Schuldner in den letzten zehn Jahren vor der
Anfechtung mit dem Vorsatz vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen, wenn der andere Teil zur Zeit
der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte.


65


b) Der Steuerschuldner hat mit Gläubigerbenachteiligungsabsicht gehandelt.66


aa) Die Gläubigerbenachteiligung muss nicht das Ziel des Schuldners sein. Falls das Handeln des Schuldners auf
einen anderen Zweck gerichtet ist, genügt es für eine entsprechende Absicht, wenn der Schuldner eine
Gläubigerbenachteiligung als mögliche Folge seines Vorgehens erkennt und billigend in Kauf nimmt (BGH-Urteil
vom 17.12.1998 - IX ZR 196/97, NJW 1999, 1395, unter Entscheidungsgründe III.2., m.w.N.).


67


bb) Das FG hat die Gläubigerbenachteiligungsabsicht zutreffend bejaht, weil dem Steuerschuldner nach den
bindenden Feststellungen des FG bewusst war, dass er Steuerschulden hatte und dass seine Konten wegen dieser
Steuerschulden gepfändet worden waren. Er nutzte das Konto der Klägerin, weil er über andere Konten nicht mehr
verfügen konnte. Damit hat er zumindest billigend in Kauf genommen, dass die auf das Konto eingezahlten Beträge
dem Zugriff des FA entzogen wurden.


68


c) Des Weiteren hatte die Klägerin von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht des Steuerschuldners Kenntnis i.S. des
§ 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG.


69


aa) Kenntnis vom Vorsatz des Schuldners hat der Anfechtungsgegner, wenn er hiervon sicher wusste, also sowohl
die Gläubigerbenachteiligung als auch den darauf gerichteten Willen des Schuldners erkannt hat
[MüKoAnfG/Weinland, AnfG § 3 Rz 29, (2. Aufl. 2022)]. Grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis nicht gleich
(vgl. BGH-Urteil vom 10.07.2014 - IX ZR 50/12, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ‑‑ZIP‑‑ 2014, 1639, Rz 20;
Uhlenbruck/Borries/Hirte, Insolvenzordnung, 15. Aufl., § 133 Rz 51; Huber, a.a.O., § 3 Rz 27). Dabei finden die
Grundsätze des § 166 BGB auch im Rahmen von § 3 Abs. 1 AnfG Anwendung.


70


(1) Nach § 166 Abs. 1 BGB kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht, soweit
die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das
Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden. Diese Regelung findet ihre Rechtfertigung in dem
Gedanken der Zurechenbarkeit. Die Zurechnung des Wissens eines Vertreters setzt voraus, dass der Schuldner bei
der anfechtbaren Rechtshandlung (auch) in Vertretung für den Anfechtungsgegner gehandelt hat (vgl. BGH-Urteil in
BGHZ 83, 293, und Senatsurteil vom 22.06.2004 - VII R 16/02, BFHE 206, 217, BStBl II 2004, 923) oder zumindest
allgemein mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten betraut war. Deshalb kommt der Rechtsgedanke des
§ 166 BGB insbesondere dann zum Tragen, wenn der Kontoinhaber dem Schuldner das Konto unter Erteilung einer
Kontovollmacht für die Abwicklung von dessen Geldgeschäften überlassen hat (Senatsurteil in BFHE 270, 7, BStBl II
2021, 191, Rz 45). In seinem Urteil in BFHE 270, 7, BStBl II 2021, 191 hat der erkennende Senat unter der Rz 45
aber auch diejenigen Fälle aufgeführt, in denen der Kontoinhaber bewusst die Augen vor einer derartigen
Nutzungsmöglichkeit verschlossen hat (unter Verweis auf das Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 12.01.1998 -
16 U 72/97, NJW 1998, 2909).


71


(2) Auch wenn die Vorsatzanfechtung nach § 3 AnfG eine positive Kenntnis des Anfechtungsgegners voraussetzt
und ein Kennenmüssen, auch grob fahrlässige Unkenntnis, dafür nicht ausreicht, so schließt das nicht zwingend
aus, im Rahmen des § 3 AnfG eine Wissenszurechnung nach § 166 Abs. 1 BGB vorzunehmen. Gegen eine
Übertragung der in § 166 Abs. 1 BGB getroffenen Regelung auf § 3 AnfG ließe sich zwar einwenden, dass "Kenntnis"
ein tatsächlich vorhandenes Wissen voraussetzt, während "Kennenmüssen" auf einer Wertung beruht, und dass ein
Rückgriff auf § 166 Abs. 1 BGB die Grenze zwischen "Kenntnis" und "Kennenmüssen" verwische, weil eine
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Wissenszurechnung nach dieser Vorschrift ebenfalls eine normative Wertung voraussetzt. Doch ist zu
berücksichtigen, dass die Besonderheit der in § 166 Abs. 1 BGB getroffenen Regelung darin besteht, dass das Wissen
tatsächlich vorhanden und wegen des arbeitsteiligen Vorgehens lediglich "verlagert" wird. Insofern liegt ein reales
Wissen (an einer anderen Stelle) vor. Die Zuordnung des Wissens zum Geschäftsherrn erfolgt, weil er seine eigene
Kenntnis durch mangelnde organisatorische Maßnahmen verhindert hat und sich darauf nicht berufen können soll.
Für den Anwendungsbereich des § 166 Abs. 1 BGB ist die Differenzierung ohne Folgen, da die Zurechnung in beiden
Fällen erfolgt. Wesentlich ist die Unterscheidung jedoch bei Regelungen, die nur bei Kenntnis, nicht aber bei
fahrlässiger Unkenntnis des Vertretenen eingreifen. Bei diesen Regelungen kann es im Rahmen der
Wissenszurechnung und unter Berücksichtigung der Durchsetzung eines rechtsethischen Minimalstandards und von
evtl. entgegenstehenden Verkehrsschutzerwägungen erforderlich sein, nach Maßgabe des Normzwecks der
anzuwendenden Norm, die Wissenszurechnung einzuschränken (vgl. hierzu MüKoBGB/Schubert, 9. Aufl., § 166
Rz 58 ff., 66).


(3) Sinn und Zweck des § 3 AnfG ist es, auf sozial inadäquates Verhalten des Schuldners zu reagieren, das den
anfechtungsberechtigten Gläubiger durch Vereitelung von Zugriffschancen benachteiligt hat und dem bösgläubigen
Anfechtungsgegner, der keinen Vertrauensschutz verdient, zugutegekommen ist. Ziel ist mithin die Rückabwicklung
einer Gläubigerbenachteiligung, die aus Rechtshandlungen des Schuldners resultiert, die dieser im
Zusammenwirken mit Dritten vornimmt. In solchen Fällen muss das Vertrauen des Empfängers auf den Erhalt der
Vermögensverschiebung zurücktreten, da andere Gläubiger berechtigt auf die Redlichkeit des Geschäftsgebarens
vertrauen können. Folglich verdient ein Rechtserwerb, der auf einer vorsätzlichen Gläubigerbenachteiligung durch
den Schuldner beruht, gegenüber dem Interesse des anfechtenden Gläubigers an der vereitelten Zugriffsmöglichkeit
auf das haftende Schuldnervermögen dann keinen Schutz, wenn der Erwerber den Vorsatz kannte (vgl. BGH-Urteil
vom 23.10.2008 - IX ZR 202/07, ZIP 2008, 2272, unter II.2.c bb (1); Lutz/Haertlein in Kindl/Meller-Hannich,
Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, AnfG § 3 Rz 1; ähnlich MüKoAnfG/Weinland, AnfG § 3 Rz 1, (2. Aufl.
2022); ferner Bork in Kübler/Prütting/Bork, InsO, § 133 Rz 2, m.w.N.; Schäfer in Kummer/Schäfer/Wagner,
Insolvenzanfechtung, 3. Aufl. 2017, § 133 InsO Rz F7).


73


(4) Basierend auf diesem Zweck überwiegen in einem Fall, in dem ein Ehegatte dem anderen Ehegatten
Kontovollmacht über sein Konto erteilt und sich danach nicht weiter um das Konto kümmert bzw. den Gebrauch der
Vollmacht durch den anderen Ehegatten nicht kontrolliert, die Verkehrsschutzerwägungen. Dieses Ergebnis der
Wissenszurechnung bei § 3 Abs. 1 AnfG hält sich im Rahmen des allgemeinen Rechtsgedankens, dass derjenige, der
sich bei der Erledigung bestimmter Angelegenheiten eines Vertreters bedient, die in diesem Rahmen vom Vertreter
erlangte Kenntnis als eigene gegen sich gelten lassen muss, sich also nicht auf eigene Unkenntnis berufen kann
(BGH-Urteil vom 01.03.1984 - IX ZR 34/83, NJW 1984, 1953, unter 3.b, m.w.N.), und berücksichtigt auch das
Näheverhältnis zwischen den Eheleuten.


74


Eine Verletzung des Schutzes der Ehe nach Art. 6 Abs. 1 GG liegt hierin nicht. Eine Wissenszurechnung erfolgt bei
Ehegatten nicht per se, sondern es bedarf einer bewussten und willentlichen Einschaltung des anderen Ehepartners
in der Rolle des Vertretenden. Die Wissenszurechnung knüpft an die Möglichkeit an, von bestimmten Umständen
Kenntnis zu haben, und nicht an die familienrechtliche Beziehung [vgl. MüKoBGB/Schubert, a.a.O., § 166 Rz 119;
vgl. ferner § 3 Abs. 4 AnfG, der ausdrücklich an ein Näheverhältnis der beteiligten Personen anknüpft, da diese
regelmäßig die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Schuldners leichter erkennen und seine Pläne besser
durchschauen können und ihre Verbundenheit ein Anreiz ist, sie zulasten anderer Gläubiger zu begünstigen,
MüKoAnfG/Weinland, AnfG § 3 Rz 1, (2. Aufl. 2022)].


75


(5) Die Gegenmeinung, nach der die Wissenszurechnung nicht über die Grenzen der Vertretungsmacht hinausgehen
kann, weil die analoge Anwendung des § 166 BGB aus dem Regelungszusammenhang des Vertretungsrechts
gerissen würde (vgl. Häsemeyer, Juristische Schulung 1984, 176, 179 f.), überzeugt nicht. Häsemeyer führt aus
(S. 179), die übertragene Tätigkeit sei ausschließlich arbeitsorganisatorisch, also im Verhältnis zum Auftraggeber
begrenzt. Diese Begrenzung müsse auf das Verhältnis zu Dritten übertragen werden, wenn dem Wissensvertreter
nicht ‑‑im Widerspruch zu der Vertretungsregelung‑‑ eine unbeschränkte Rechtsmacht zuwachsen solle.


76


Das übersieht, dass die Zurechnung des Wissens eines Wissensvertreters anderen Grundsätzen als die
Wissenszurechnung eines Vertreters bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts folgt (vgl. Erman/Maier-
Reimer/Finkenauer, BGB, 16. Aufl., § 166 Rz 24). Der analogen Anwendung von § 166 BGB ist immanent, dass die
Vertretungsmacht fehlt; nach dem BGH ist dieser Vorschrift der allgemeine Rechtsgedanke zu entnehmen, dass sich
‑‑unabhängig von einem Vertretungsverhältnis‑‑ derjenige, der einen anderen mit der Erledigung bestimmter
Angelegenheiten in eigener Verantwortung betraut, das in diesem Rahmen erlangte Wissen des anderen zurechnen
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lassen muss (BGH-Urteil in BGHZ 83, 293, unter III.3.a); derjenige, dem das Wissen des Handelnden zuzurechnen ist,
hat den Impuls für die Zurechnung gesetzt, indem er den Wissensvertreter in einer arbeitsteiligen Welt zu seiner
Erleichterung für seine Angelegenheiten eingesetzt hat. Damit muss er auch das Risiko, das eine solche
Aufgabendelegierung beinhaltet, tragen.


(6) Ferner sprechen auch die Grundsätze der Anscheinsvollmacht nicht gegen, sondern im Gegenteil für eine solche
Wissenszurechnung. Eine Anscheinsvollmacht ist gegeben, wenn der Vertretene das Handeln des Scheinvertreters
nicht kennt, er es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können, und wenn der
Geschäftspartner annehmen durfte, der Vertretene kenne und billige das Handeln des Vertreters (BGH-Urteil vom
11.05.2011 - VIII ZR 289/09, BGHZ 189, 346, Rz 16, m.w.N.). Hier ist folglich eine Sorgfaltspflichtverletzung Grund
der Zurechnung. Das entspricht den Voraussetzungen der Wissenszurechnung einer tatsächlich vorhandenen
Kenntnis. Zudem gilt auch bei der Vollmachtüberschreitung in besonderen Fällen, dass sich der Vertretene wegen
mangelnder Überwachung nach § 242 BGB nicht auf die Vollmachtüberschreitung berufen darf (vgl.
Grüneberg/Ellenberger, Bürgerliches Gesetzbuch, 81. Aufl., § 167 Rz 10, m.w.N.).


78


(7) Auch die Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen bei der Zurechnung des Wissens der
Eltern führt zu keinem anderen Ergebnis. Im Rahmen der Erörterung der "Anforderungen an den Nachweis der
Kenntnis von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht" führt Haunhorst in DStR 2014, 1451 (1454) hierzu aus, wenig
problematisch seien die Fälle, in denen Eltern das Konto ihres minderjährigen Kindes nutzten. Denn hier müsse sich
der minderjährige Kontoinhaber die bei seinem Elternteil als seinem gesetzlichen Vertreter vorhandene
Gläubigerbenachteiligungsabsicht zurechnen lassen (§ 166 Abs. 1 BGB, § 1629 Abs. 1 Satz 1 BGB; vgl. ferner
Senatsurteil in BFHE 206, 217, BStBl II 2004, 923, unter Entscheidungsgründe 2.a). Den sich insoweit ergebenden
Widerstreit zwischen den Regeln des Anfechtungsrechts und den Bestimmungen zum Schutz Geschäftsunfähiger bei
der Teilnahme am Rechtsverkehr löse der BFH nicht auf der Ebene des Primäranspruchs, sondern im Rahmen von
§ 11 AnfG. Deutlich schwieriger sei der Nachweis hingegen bei sonstigen Kontoinhabern. Eine Wissenszurechnung
nach § 166 BGB analog unabhängig von einer gesetzlichen Vertretung genüge den strengen gesetzlichen
Nachweisanforderungen nicht.


79


Nach dieser Auffassung würden bei der Vollmachterteilung, bei der sich der Vollmachtgeber aktiv den
Vollmachtnehmer aussucht, strengere Zurechnungsregeln gelten als bei der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger,
obwohl das Schutzbedürfnis bei Letzteren als höher zu werten ist. Aus welchem Grund die "strengen gesetzlichen
Nachweisanforderungen" nur bei rechtsgeschäftlich erteilter Vertretung gelten sollen, bleibt ebenso unbeantwortet
wie die Frage, weshalb bei gesetzlicher Vertretung § 11 AnfG den maßgeblichen Prüfungsrahmen zum Schutz des
Wissensvertretenen bildet, bei rechtsgeschäftlich erteilter Vertretung hingegen nicht.


80


Inzwischen lässt der BGH bei Minderjährigen, die auf die von ihren Eltern veranlassten Kontobewegungen nicht den
geringsten Einfluss nehmen können, die Vorsatzanfechtung selbst ausscheiden (vgl. BGH-Urteil in DB 2017, 2279,
Rz 28 f.). Selbst wenn danach bei Minderjährigen bereits eine Wissenszurechnung der Eltern im Rahmen der
Vorsatzanfechtung ausscheiden sollte, führte das dennoch nicht dazu, auch bei rechtsgeschäftlich erteilter
Vollmacht ebenso eine Anwendung des § 166 BGB analog abzulehnen. Denn die neue BGH-Rechtsprechung dient
ausschließlich dem Schutz von Minderjährigen und beruht nur auf der Tatsache, dass ein Minderjähriger der
Nutzung seines Kontos als Zahlstelle durch die Eltern nicht entgegentreten kann.


81


bb) Unter Anwendung dieser Grundsätze ist das FG zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin Kenntnis
i.S. des § 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht des Steuerschuldners hatte.


82


So hat das FG die Kenntnis der Klägerin von der drohenden Zahlungsunfähigkeit des Steuerschuldners im Rahmen
seiner tatrichterlichen Würdigung aus deren Wissen um die seit 1999 bestehenden Steuerschulden ihres Ehemannes
und die daraus resultierenden finanziellen Schwierigkeiten der Familie, insbesondere der Pfändung ihres eigenen
Lohnanspruchs im Jahr 2012, der Notwendigkeit, sich bei Verwandten Geld zu leihen, und der Auflösung ihres
Riester-Vertrags, abgeleitet.


83


Zutreffend hat das FG ferner ausgeführt, dass der Klägerin die Kenntnis ihres Ehemannes nach § 166 Abs. 1 BGB
zuzurechnen ist. In Bezug auf das Vorliegen einer eigenen, positiven Kenntnis ließ das FG nach dem Ergebnis der
durchgeführten Beweisaufnahme und Anhörung der Klägerin zwar offen, ob die Klägerin selbst positive Kenntnis
von der Nutzung des Kontos für die eigenen Geschäfte des Steuerschuldners hatte; jedoch ist der Klägerin das
Wissen des Steuerschuldners entsprechend dem Rechtsgedanken des § 166 Abs. 1 BGB zuzurechnen. Denn indem
sie, aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach ihren eigenen Aussagen in der mündlichen Verhandlung vor dem FG
in Finanzangelegenheiten erfahren war, ihrem Ehemann ca. ein halbes Jahr nach Eröffnung ihres Kontos bei der R-
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Bank Kontovollmacht erteilt hatte und sich nach Eröffnung eines weiteren Kontos bei der T-Bank über viele Jahre
um das Konto bei der R-Bank nicht mehr kümmerte, hat sie ihren Ehemann mit der Erledigung ihrer eigenen
Angelegenheiten in seiner Verantwortung betraut, ohne das Konto bei der R-Bank weiter im Blick zu haben. Dabei
gab es zahlreiche Hinweise beispielsweise aufgrund der vom Steuerschuldner über das streitgegenständliche Konto
geleisteten Zahlungen (wie z.B. für die Aufenthalte in den Niederlanden oder für den Erwerb eines Fahrrads), dass
die finanzielle Situation des Steuerschuldners deutlich besser war, als von der Klägerin (angeblich) angenommen;
aufgrund des Näheverhältnisses zwischen Steuerschuldner und Klägerin hat sie von den Einnahmen in großem
Maße profitiert (sei es direkt oder indirekt). Der Klägerin als Vollmachtgeberin wird mit der Obliegenheit, dass sie
die Verwendung der dem Ehemann erteilten Kontovollmacht in irgendeiner Form kontrollieren muss, um eine
Wissenszurechnung nach § 166 BGB zu umgehen, auch nichts Unzumutbares abverlangt (vgl. insoweit
MüKoBGB/Schubert, a.a.O., § 166 Rz 67). Denn im Streitfall lagen in der Wohnung einzelne, an sie adressierte
Kontoauszüge herum. Zudem hätte sie die Kontoauszüge auch direkt bei der Bank anfordern können.


d) Die dem Steuerschuldner nach dem Duldungsbescheid zuzurechnenden Einzahlungen und Überweisungen auf
das Konto der Klägerin sind innerhalb der Frist von zehn Jahren nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG erfolgt.


85


5. Die Klägerin ist nach § 11 Abs. 1 Satz 2 AnfG i.V.m. §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 989 BGB zum Wertersatz in
Höhe von 40.874,17 € verpflichtet. Der Anspruch ist nicht davon abhängig, ob der Anfechtungsgegner (auf Dauer)
bereichert ist (Senatsurteil in BFH/NV 2017, 1297, Rz 19).
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6. Schließlich sind auch keine Ermessensfehler bezüglich der Inanspruchnahme der Klägerin ersichtlich.87


7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.88
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Beschluss vom 26. Mai 2021, VII B 13/21 (AdV)
Aussetzung der Vollziehung: Verfassungsmäßigkeit der Höhe von Säumniszuschlägen


ECLI:DE:BFH:2021:BA.260521.VIIB13.21.0


BFH VII. Senat


AO § 240 Abs 1 S 1, FGO § 69, FGO § 69 Abs 2 S 7, GG Art 3 Abs 1


vorgehend FG Münster, 28. Mai 2020, Az: 12 V 901/20 AO


Leitsätze


NV: Gegen die Höhe der nach § 240 AO zu entrichtenden Säumniszuschläge bestehen für Jahre ab 2012 jedenfalls
insoweit erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, als den Säumniszuschlägen nicht die Funktion eines Druckmittels
zukommt, sondern die Funktion einer Gegenleistung oder eines Ausgleichs für das Hinausschieben der Zahlung fälliger
Steuern, mithin also eine zinsähnliche Funktion.


Tenor


Auf die Beschwerde des Antragstellers werden der Beschluss des Finanzgerichts Münster vom 29.05.2020 - 12 V 901/20
AO und der ablehnende Bescheid des Antragsgegners vom 24.03.2020 aufgehoben.


Die Vollziehung des Abrechnungsbescheids vom 10.03.2020 wird in Höhe der hälftigen Säumniszuschläge zur
Umsatzsteuer für August 2018 bezogen auf den Zeitraum vom 11.10.2018 bis zum 10.11.2018 ‑‑mithin in Höhe von X
€‑‑ rückwirkend ab Fälligkeit aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten über die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der in einem Abrechnungsbescheid ausgewiesenen
Säumniszuschläge.


1


Der Antragsgegner und Beschwerdegegner (das Finanzamt ‑‑FA‑‑) erließ am 10.03.2020 einen (geänderten)
Abrechnungsbescheid, der zulasten des Antragstellers und Beschwerdeführers (Antragsteller) neben weiteren
Steuerforderungen auch Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer für August 2018 für den Zeitraum vom 11.10.2018 bis
zum 10.11.2018 in Höhe von Y € auswies. Die in dem Abrechnungsbescheid aufgeführten Forderungen wurden
durch Aufrechnung vollständig beglichen.


2


Der Antragsteller legte gegen den Abrechnungsbescheid Einspruch ein und machte geltend, dass die darin
aufgeführten Säumniszuschläge, soweit sie einen Betrag von X € überstiegen, verfassungswidrig seien.
Säumniszuschläge wiesen einen Druck- und einen Zinscharakter auf. Um den Druckcharakter gehe es ihm hier nicht.
Soweit jedoch in den Säumniszuschlägen ein Zinsanteil enthalten sei, werde dieser von den verfassungsrechtlichen
Zweifeln des Bundesfinanzhofs (BFH) zur Höhe des gesetzlich vorgegebenen Zinssatzes von 6 % erfasst. Insoweit sei
ihm daher Aufhebung der Vollziehung (AdV) der hälftigen Säumniszuschläge zu gewähren.


3


Über den Einspruch des Antragstellers hat das FA bislang noch nicht entschieden. Den AdV-Antrag lehnte es jedoch
mit Entscheidung vom 24.03.2020 mit der Begründung ab, die Rechtsprechung habe bestätigt, dass der
Säumniszuschlag in Höhe von 1 % je angefangenem Monat der Säumnis dem Grunde nach verfassungsgemäß sei
und dass Säumniszuschläge insbesondere keinen ‑‑auch keinen verdeckten‑‑ Zinsanteil enthielten.
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Entscheidungsgründe


II.


Mit Beschluss vom 29.05.2020 hat das Finanzgericht (FG) einen dort gestellten Antrag auf AdV ebenfalls abgelehnt;
der Beschluss ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 1053, veröffentlicht. Die Beschwerde gegen diesen
Beschluss hat das FG nachträglich mit Beschluss vom 27.01.2021 zugelassen.


5


Gegen die Ablehnung des AdV-Antrags wendet sich der Antragsteller mit der vorliegenden Beschwerde.6


Die nach § 128 Abs. 3 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zulässige Beschwerde ist begründet.7


1. Nach der im vorläufigen Verfahren gemäß § 69 FGO gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage
gelangt der beschließende Senat zu der Auffassung, dass an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten
Höhe der Säumniszuschläge ernstliche Zweifel bestehen, so dass der angefochtene Beschluss des FG zusammen mit
der Entscheidung des FA vom 24.03.2020 aufzuheben und dem AdV-Antrag des angefochtenen
Abrechnungsbescheids in dem tenorierten Umfang stattzugeben war.


8


a) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die Vollziehung ganz oder teilweise aussetzen, wenn ernstliche
Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen (§ 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2
FGO). Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, tritt an die Stelle der Aussetzung der Vollziehung die Aufhebung der
Vollziehung (§ 69 Abs. 2 Satz 7 FGO).


9


Nach der Rechtsprechung des BFH bestehen ernstliche Zweifel i.S. von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO, wenn bei
summarischer Prüfung des angefochtenen Bescheids neben den für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen
gewichtige Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung einer
entscheidungserheblichen Rechtsfrage oder Unklarheiten in der Beurteilung von Tatfragen bewirken. Dass die für
die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe überwiegen, wird dabei nicht vorausgesetzt (vgl. BFH-Beschluss vom
15.04.2020 - IV B 9/20 (AdV), BFH/NV 2020, 919, m.w.N.). Ernstliche Zweifel können auch verfassungsrechtliche
Zweifel hinsichtlich einer dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm sein (ständige
Rechtsprechung, vgl. BFH-Beschluss vom 04.07.2019 - VIII B 128/18, BFH/NV 2019, 1060, m.w.N.).


10


Vollzogen i.S. von § 69 Abs. 2 Satz 7 FGO ist ein Verwaltungsakt auch im Falle einer Aufrechnung. Diese ist nach
Anordnung einer Aufhebung der Vollziehung vorläufig rückgängig zu machen (vgl. Senatsbeschluss vom
24.10.1996 - VII B 122/96, BFH/NV 1997, 257, unter 2.b bb; s.a. BFH-Beschluss vom 15.03.1999 - I B 95/98, BFH/NV
1999, 1205, unter II.3.b, m.w.N.; Gräber/Stapperfend, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 69 Rz 175).


11


b) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist dem Antragsteller die begehrte Aufhebung der Vollziehung der
streitgegenständlichen Säumniszuschläge in der beantragten Höhe zu gewähren.


12


Der BFH hat wiederholt entschieden, dass gegen die Höhe der in § 233a der Abgabenordnung (AO) und in § 238
Abs. 1 Satz 1 AO normierten Zinssätze ab dem Jahr 2012 erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, die
eine Aussetzung nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 FGO geboten erscheinen lassen (s. vor allem BFH-
Beschluss vom 25.04.2018 - IX B 21/18, BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415; ebenso BFH-Beschlüsse vom
11.02.2020 - VIII B 131/19, BFH/NV 2020, 507, Rz 29; in BFH/NV 2019, 1060, Rz 16, und vom 03.09.2018 -
VIII B 15/18, BFH/NV 2018, 1279, jeweils m.w.N.).


13


Der beschließende Senat wiederum hat bereits festgestellt, dass unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung
auch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge nach § 240
Abs. 1 Satz 1 AO bestehen (s. Senatsbeschluss vom 14.04.2020 - VII B 53/19, BFH/NV 2021, 177, Rz 3; vgl. auch
Senatsurteil vom 30.06.2020 - VII R 63/18, BFHE 270, 7, BStBl II 2021, 191, Rz 23). Dies gilt jedenfalls insoweit, als
Säumniszuschlägen nicht die Funktion eines Druckmittels zukommt, sondern die Funktion einer Gegenleistung oder
eines Ausgleichs für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern, mithin also eine zinsähnliche Funktion (vgl.
dazu Senatsbeschluss vom 21.10.2020 - VII B 121/19, BFH/NV 2021, 326, Rz 33; zur Einordnung von
Säumniszuschlägen als Druckmittel mit Zinscharakter s.a. BFH-Urteil vom 29.08.1991 - V R 78/86, BFHE 165, 178,
BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.a, m.w.N., und Senatsurteil vom 25.02.1997 - VII R 15/96, BFHE 182, 480, BStBl II
1998, 2, unter 2.b cc; ebenso: Klein/Rüsken, AO, 15. Aufl., § 240 Rz 1). Ob und inwieweit der weitere Zweck, den
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Verwaltungsaufwand auszugleichen, hier ebenfalls zu berücksichtigen ist, ist bislang nicht entschieden (s. hierzu
die Argumente von Steck, Deutsche Steuer-Zeitung 2019, 143).


Vor diesem Hintergrund war die Vollziehung des angefochtenen Abrechnungsbescheids hinsichtlich der
Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer für August 2018 in der beantragten hälftigen Höhe aufzuheben.


15


2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.16


Seite 3 von 3



https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150220/



		Beschluss vom 26. Mai 2021, VII B 13/21 (AdV)

		Leitsätze

		Tenor

		Tatbestand

		I.



		Entscheidungsgründe

		II.










Urteil vom 14. Dezember 2022, II R 33/20
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 14.12.2022 II R 40/20 - Grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung von
Grundstücken inländischer GmbHs an US-amerikanische Muttergesellschaft


ECLI:DE:BFH:2022:U.141222.IIR33.20.0


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 3 Nr 2, GrEStG § 1 Abs 1, GrEStG § 1 Abs 2, GrEStG § 1 Abs 2a, GrEStG § 1 Abs 2b, GrEStG § 1 Abs 3a


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 30. September 2020, Az: 5 K 2390/17


Leitsätze


NV: Grundstücke inländischer Untergesellschaften sind auch einer ausländischen Obergesellschaft
grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn die ausländische Obergesellschaft selbst sie aufgrund eines
Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG erworben hat (Fortführung der
Senatsrechtsprechung, vgl. BFH-Urteil vom 01.12.2021 - II R 44/18, BFHE 275, 373).


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 30.09.2020 - 5 K 2390/17 und der
Bescheid über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer des Beklagten vom
28.11.2017 aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige
Gesellschaft. Sie ist aufgrund einer Verschmelzung aus der ursprünglichen Klägerin, der A, diese wiederum aufgrund
eines Formwechsels aus der C hervorgegangen. Die C war über verschiedene Konzerngesellschaften mittelbar
��auf jeder Beteiligungsstufe zu mindestens 97 %�� an mehreren deutschen GmbHs beteiligt. In deren Vermögen
befanden sich Grundstücke im Inland in verschiedenen Finanzamtsbezirken.


1


Im April 2014 wurde durch Umstrukturierungen unter Anwendung von § 251 (g) des Delaware General Corporation
Law (DGCL) im Konzern eine Holdinggesellschaftsstruktur geschaffen. Dazu wurde u.a. ��von einer ausländischen
Tochtergesellschaft der C�� die D gegründet, welche somit zunächst die Enkelgesellschaft der C darstellte. Nach
dem am 14.04.2014 unterzeichneten Umstrukturierungsvertrag sollte die D mit Wirkung zum 15.04.2014 alleinige
Aktionärin der C werden, während jeder bisherige Aktionär der C im Umfang seiner Beteiligung an der C Aktien der
D erhalten sollte. Am Ende der Umstrukturierung waren alle Anteile der C in der Hand der D vereinigt, sodass nun C
die Tochtergesellschaft der D war.


2


Am 13.02.2017 wurde die C in die A umgewandelt. Am 14.02.2017 wurde die D aufgrund eines Formwechsels zur B.
Am 29.03.2017 wurde die B auf die A ��die ursprüngliche Klägerin�� verschmolzen.


3


Das damals zuständige Finanzamt erließ am 28.11.2017 gegenüber der A (vormals C) als Rechtsnachfolgerin der B
(vormals D) einen Bescheid über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die
Grunderwerbsteuer (Feststellungsbescheid) für eine Anteilsvereinigung ohne vorausgegangenes schuldrechtliches
Geschäft vom 15.04.2014. Es seien unmittelbar Anteile der A (vormals C) vereinigt worden. Erwerber sei A (vormals
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Entscheidungsgründe


II.


C) als Rechtsnachfolger der B (vormals D). Die den deutschen GmbHs gehörenden Grundstücke waren in einer
Anlage zum Bescheid aufgeführt.


Eine unter Zustimmung des nach einem gesetzlichen Beteiligtenwechsel nunmehr zuständigen Beklagten und
Revisionsbeklagten (Finanzamt ��FA��) erhobene Sprungklage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) führte
zur Begründung aus, der Vorgang sei nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 des Grunderwerbsteuergesetzes in der für den Streitfall
geltenden Fassung (GrEStG) steuerbar. Insbesondere seien aufgrund der Beteiligungsverhältnisse die Grundstücke
der grundbesitzenden GmbHs der C zuzurechnen gewesen. Dass sich im damaligen Vermögen der C selbst kein
inländisches Grundvermögen befunden habe, das zuvor unter Verwirklichung eines grunderwerbsteuerlichen
Tatbestands durch C erworben worden sei, sei unerheblich. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte
2021, 303 veröffentlicht.


5


Mit ihrer Revision macht die Klägerin im Wesentlichen eine Verletzung von § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 17 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 und Satz 2 GrEStG geltend. Zur Begründung führt sie aus, die Grundstücke der GmbHs "gehörten" nicht i.S. des
§ 1 Abs. 3 GrEStG der C. Die C habe keinen grunderwerbsteuerbaren Tatbestand verwirklicht, aufgrund dessen ihr
die Grundstücke der GmbHs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen wären. Zudem sei die vorgenommene
Umstrukturierung nach § 251 (g) DGCL dem Grunde nach nicht grunderwerbsteuerbar.


6


Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Vorentscheidung und den Feststellungsbescheid vom 28.11.2017 aufzuheben.


7


Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.8


Die Revision ist begründet. Die Vorentscheidung und der Feststellungsbescheid vom 28.11.2017 werden
aufgehoben (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ��FGO��). Zu Unrecht ist das FG davon
ausgegangen, dass der Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG erfüllt ist. Denn die Grundstücke der GmbHs
"gehörten" am 15.04.2014 im Sinne dieser Vorschrift nicht der C.


9


1. Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegt der Steuer, soweit eine
Besteuerung nach § 1 Abs. 2a (heute auch Abs. 2b) GrEStG nicht in Betracht kommt, die Vereinigung unmittelbar
oder mittelbar von mindestens 95 % (heute 90 %) der Anteile der Gesellschaft, wenn kein schuldrechtliches
Geschäft i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vorausgegangen ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG). Der Tatbestand knüpft zwar an
den Anspruch auf Übertragung bzw. die Vereinigung von Gesellschaftsanteilen an, erfasst aber die infolge der
Vereinigung der Anteile der Gesellschaft mit Grundbesitz in einer Hand spezifisch grunderwerbsteuerrechtlich
veränderte Zuordnung von Grundstücken. Derjenige, in dessen Hand sich die Anteile vereinigen, wird so behandelt,
als habe er die Grundstücke von der Gesellschaft erworben, deren Anteile sich in seiner Hand vereinigen (Urteil des
Bundesfinanzhofs ��BFH�� vom 04.03.2020 - II R 35/17, BFHE 268, 545, BStBl II 2020, 514, Rz 13, m.w.N.).


10


a) § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG ist gleichermaßen auf Personen- und Kapitalgesellschaften anwendbar. Der Wortlaut der
Vorschrift, der von "Vermögen" und "Anteile der Gesellschaft" spricht, differenziert insoweit nicht (vgl. BFH-Urteil
vom 27.05.2020 - II R 45/17, BFHE 270, 247, BStBl II 2021, 315, Rz 12, zu § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG).


11


b) Ob ein Grundstück i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG zum Vermögen der Gesellschaft "gehört", richtet sich weder nach
dem Zivilrecht noch nach § 39 der Abgabenordnung. Maßgebend ist vielmehr die grunderwerbsteuerrechtliche
Zurechnung (vgl. BFH-Urteile vom 11.12.2014 - II R 26/12, BFHE 247, 343, BStBl II 2015, 402, Rz 18, und vom
01.12.2021 - II R 44/18, BFHE 275, 373, Rz 22).


12


aa) Ein inländisches Grundstück ist einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den nach
§ 1 Abs. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang zuzurechnen, wenn sie zuvor in Bezug auf
dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter
§ 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht hat. Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG ist es ihr nicht mehr
zuzurechnen, wenn ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die
Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht
hat.


13
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bb) Ein (nach den Grundsätzen unter aa) einer anderen Gesellschaft zuzurechnendes inländisches Grundstück ist
einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 3 GrEStG der
Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang (hinsichtlich der Anteile an dieser Gesellschaft) zuzurechnen,
wenn sie zuvor hinsichtlich dieses Grundstücks einen unter § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG fallenden (fiktiven)
Erwerbsvorgang verwirklicht hat. Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG ist es ihr jedoch in dem Moment nicht mehr
zuzurechnen, in dem ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG
fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht. Dasselbe gilt, wenn ihre Beteiligung an der grundbesitzenden Gesellschaft
unter 95 % (heute 90 %) sinkt oder der grundbesitzenden Gesellschaft nach den unter aa) genannten Grundsätzen
das Grundstück nicht mehr zuzurechnen ist.


14


cc) Soweit der Senat für Erwerb und Verlust der Zurechnung bisher auf Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 1 bis (!) 3a
GrEStG abgestellt hat, läuft die Formulierung für Erwerbe nach § 1 Abs. 2a (heute auch Abs. 2b) GrEStG, die lediglich
eine neue Gesellschaft fingieren und bei denen sich die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung nicht ändert, leer.
Der Senat hält insoweit daran nicht fest.


15


dd) Entsprechendes gilt für die Zurechnung eines Grundstücks für Zwecke des § 1 Abs. 2a (heute auch Abs. 2b) und
Abs. 3a GrEStG, denn auch diese Tatbestände betreffen Gesellschaften, denen ein Grundstück "gehört".


16


Die Verwirklichung von anderen Erwerbstatbeständen nach § 1 GrEStG bleibt hiervon ausdrücklich unberührt.17


c) Die vorstehenden Grundsätze finden auch bei mehrstöckigen Beteiligungen Anwendung. Ein Grundstück einer
Untergesellschaft ist einer Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn die
Obergesellschaft selbst es aufgrund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG
erworben hat. Der bloße Erwerb des Grundstücks durch die Untergesellschaft führt nicht zu einer automatischen
Zurechnung bei der Obergesellschaft bzw. im Falle mehrstöckiger Beteiligungsketten bei den Obergesellschaften.
Das bloße Halten einer Beteiligung in einer bestimmten Höhe stellt selbst keinen grunderwerbsteuerbaren
Erwerbsvorgang dar (BFH-Urteil in BFHE 275, 373, Rz 25).


18


2. Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Die Vorentscheidung war aufzuheben. Die Sache ist
spruchreif. Der Feststellungsbescheid vom 28.11.2017 wird aufgehoben.


19


a) Die Grundstücke der GmbHs "gehörten" am 15.04.2014 der C nicht i.S. von § 1 Abs. 3 GrEStG. Das FG hat unter 3.c
der Entscheidungsgründe seines Urteils für den BFH nach § 118 Abs. 2 FGO bindend festgestellt, dass C selbst
hinsichtlich dieser Grundstücke keinen grunderwerbsteuerrechtlichen Tatbestand nach § 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3
oder Abs. 3a GrEStG verwirklicht hatte.


20


b) Dahingestellt bleiben kann deshalb, ob die Umstrukturierungen nach dem Recht von Delaware im Übrigen den
Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG erfüllt hätten, d.h., ob dadurch erstmals mindestens 95 % der Anteile der C
bei der D vereinigt worden sind. Nicht zu entscheiden ist außerdem, ob der Vorgang ��seine
Grunderwerbsteuerbarkeit vorausgesetzt�� nach § 6a GrEStG steuerbefreit gewesen wäre. Da der angegriffene
Feststellungsbescheid ausdrücklich nur die unmittelbare Vereinigung der Anteile der A (vormals C) als steuerbaren
Erwerbsvorgang benennt, kommt es zuletzt auch nicht darauf an, ob eine eventuelle mittelbare Vereinigung der
Anteile der GmbHs den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG erfüllt hätte.


21


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.22
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Urteil vom 01. Dezember 2021, II R 44/18
Zurechnung von Grundstücken einer Untergesellschaft


ECLI:DE:BFH:2021:U.011221.IIR44.18.0


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 2a, GrEStG § 6 Abs 3 S 2, GrEStG § 23, FGO § 120, AO § 39


vorgehend FG München, 24. Oktober 2018, Az: 4 K 1101/15


Leitsätze


1. Ein inländisches Grundstück "gehört" einer Gesellschaft i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG nur dann, wenn es ihr im Zeitpunkt
der Entstehung der Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Vorgang
aufgrund eines zuvor unter § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirklichten Erwerbsvorgangs
grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist.


2. Ein Grundstück einer Untergesellschaft ist einer Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn
die Obergesellschaft selbst es aufgrund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG erworben hat.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 24.10.2018 - 4 K 1101/15 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Mit notarieller Vereinbarung vom xx.xx.2011 trat A die von ihm allein gehaltenen Anteile an einer GmbH & Co. KG
(A-KG) und deren Komplementärin (A-GmbH) mit Wirkung zum yy.yy.2011 an eine luxemburgische
Personengesellschaft (A-S.e.c.s.) ab. Deren Gesellschaftsvermögen wiederum hielt allein A. Weiterer Gesellschafter
der A-S.e.c.s. war eine Kapitalgesellschaft luxemburgischen Rechts, deren Anteile ebenfalls von A gehalten wurden.


1


Die A-KG war als Kommanditistin zu 100 % an der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer GmbH & Co.
KG, beteiligt. Die Klägerin ist Alleingesellschafterin einer Holding AG (X-AG). Die X-AG wurde im Rahmen einer
Bargründung durch die Klägerin und durch natürliche Personen 1994 gegründet. Die Klägerin hatte bei Gründung
zunächst 99,97 % der Aktien übernommen. Infolge einer noch 1994 durchgeführten Kapitalerhöhung, an der nur die
Klägerin teilnahm, hielt die Klägerin 99,99 % der Aktien. Die X-AG erwarb nach der Kapitalerhöhung Grundstücke.
Im Jahre 2002 übernahm die Klägerin die bislang nicht von ihr gehaltenen Aktien (0,01 %) der X-AG und war ab
diesem Zeitpunkt zu 100 % an der X-AG beteiligt.


2


Infolge der 2011 durchgeführten Konzernumstrukturierung erließ der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt
‑‑FA‑‑) am 22.11.2013 gegenüber der Klägerin einen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 der
Abgabenordnung ‑‑AO‑‑) stehenden Bescheid über die gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für die
Grunderwerbsteuer (Feststellungsbescheid). Der Feststellungsbescheid beruht auf einer verbindlichen Auskunft, die
der Klägerin mit Bescheid vom 14.10.2011 erteilt worden war. Ausgehend davon stellte das FA fest, dass die im
Vermögen der X-AG befindlichen Grundstücke grunderwerbsteuerrechtlich zum Vermögen der Klägerin gehörten
und die Konzernumstrukturierung im Hinblick auf die in die A-S.e.c.s. eingebrachten Grundstücke der X-AG nach § 1


3
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Abs. 2a des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) in der im Streitjahr geltenden Fassung (GrEStG a.F.) zwar steuerbar,
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG a.F. jedoch steuerbefreit sei.


Am aa.aa.2013, mit dinglicher Wirkung zum bb.aa.2013, verkaufte die Klägerin 5,1 % der Anteile an der X-AG an
eine luxemburgische Kapitalgesellschaft (B-S.a.r.l.), deren alleinige Gesellschafterin die A-S.e.c.s. war. Mit Vertrag
vom cc.aa.2013 brachte die A-S.e.c.s. ihre Anteile an der A-KG und der A-GmbH in eine neu gegründete
Kapitalgesellschaft luxemburgischen Rechts ein, an der die A-S.e.c.s. und die B-S.a.r.l. beteiligt waren. Durch
Vertrag vom dd.aa.2013 wurde die A-KG mit Wirkung zum ee.bb.2013 in eine KGaA deutschen Rechts umgewandelt.


4


Am 04.04.2014 erließ das FA einen nach § 164 Abs. 2 AO geänderten Feststellungsbescheid "für die am xx.xx.2011
... beurkundete und verwirklichte Übertragung von mindestens 95 vom Hundert der Anteile im Sinne des § 1 Abs. 2a
GrEStG für die im Vermögen der (X-AG) befindlichen Grundstücke". Der Anteil von A am Vermögen der A-S.e.c.s.
habe sich durch den Anteilsverkauf durch die Klägerin vom aa.aa.2013 innerhalb von fünf Jahren um 5,1 %
vermindert. Zudem habe A durch den Formwechsel seine restliche gesamthänderische (sachenrechtliche)
Mitberechtigung an den Grundstücken der X-AG innerhalb von fünf Jahren verloren. Auch die restliche (94,9 %)
Begünstigung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG a.F. sei daher rückwirkend zu versagen. Den gegen diesen
Änderungsbescheid eingelegten Einspruch der Klägerin wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 25.03.2015
als unbegründet zurück.


5


Die Klage hatte Erfolg. Nach Auffassung des Finanzgerichts (FG) ist der angefochtene Bescheid schon deshalb
rechtswidrig, weil die Klägerin den Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. nicht erfüllt habe. Die Grundstücke der X-
AG seien der Klägerin mangels vorherigen Erwerb grunderwerbsteuerrechtlich nicht zuzurechnen. Allein die
Stellung der Klägerin als Gründungsgesellschafterin der X-AG (in Höhe von 99,97 %) reiche für eine Zurechnung der
Grundstücke der X-AG nicht aus. Der Erwerb der Grundstücke durch die X-AG führe nicht automatisch zu einem
grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerb durch die Klägerin.


6


Die Absenkung der Beteiligungsgrenze für Anteilserwerbe (i.S. von § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F.) ab dem 01.01.2000
durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 ‑‑StEntlG 1999/2000/2002‑‑ (BGBl I 1999, 402) habe mangels
Erwerbstatbestand nicht zu einer grunderwerbsteuerrechtlichen Zurechnung der Grundstücke der X-AG an die
Klägerin geführt. Ebenso wenig habe der Erwerb der restlichen 0,01 % der Anteile durch die Klägerin und die damit
verbundene Aufstockung der Beteiligung auf 100 % im Jahre 2002 den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F.
verwirklicht. Zwar setze der für Beteiligungserwerbe seit dem 01.01.2000 (vgl. § 23 Abs. 6 Satz 2 GrEStG ) und damit
auch im Jahre 2002 geltende Erwerbstatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. nur mehr eine Beteiligung von
mindestens 95 % voraus. Allerdings sei ein Übertragungsakt, an dessen Ende eine Vereinigung von mindestens
95 % der Anteile stehe, nicht mehr steuerbar, wenn bereits zuvor die kritische Grenze von 95 % überschritten
gewesen sei, selbst wenn dieser Zeitpunkt vor dem Absenken der Beteiligungsgrenze gelegen haben sollte.


7


Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2019, 65 veröffentlicht.8


Dagegen richtet sich die Revision des FA. Es vertritt die Ansicht, dass der Klägerin zum Zeitpunkt der
Anteilsübertragung vom xx.xx.2011 die von der X-AG erworbenen Grundstücke grunderwerbsteuerrechtlich im
Zeitpunkt der Übertragung der Anteile zuzurechnen gewesen seien. Maßgebend sei für § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. allein
die Beteiligungsquote, nicht die Frage, zu welchem Zeitpunkt die X-AG als Untergesellschaft die Grundstücke
erworben habe.


9


Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


10


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen.


11


Die Revision sei bereits unzulässig, da sich das FA in der Revisionsbegründung nicht mit der Rechtsfrage befasst
habe, ob der Verkauf der 5,1 % Anteile an der X-AG den Tatbestand des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG a.F. erfülle. Als
Revisionskläger hätte es darlegen müssen, dass alle streitigen Rechtsfragen in seinem Sinne zu entscheiden
gewesen wären.


12


Die Revision sei aber auch unbegründet. Das FG habe zu Recht die Grundstücke der Klägerin nicht
grunderwerbsteuerrechtlich zugerechnet. Im Übrigen lägen auch die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG
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Entscheidungsgründe


II.


III.


a.F. nicht vor, da die Veräußerung der 5,1 % der Anteile an der X-KG nicht zu einer Herabsetzung der Beteiligung
des A geführt hätten.


Die Beteiligten haben übereinstimmend auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet (§ 90 Abs. 2
der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).


14


Die Revision ist zulässig. Die Begründung genügt den Anforderungen des § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO.15


1. Nach § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO muss die Begründung der Revision die Angabe der Revisionsgründe in
Gestalt einer bestimmten Bezeichnung der Umstände enthalten, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt. Die
Begründungspflicht soll das Revisionsgericht entlasten und bei seiner Arbeit unterstützen (Beschluss des
Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 07.06.2018 - IV R 11/14, BFH/NV 2018, 963, Rz 20, m.w.N.).


16


Betrifft das Urteil einen einheitlichen Streitgegenstand, bei dem über mehrere Rechtsfragen gestritten wird, die
kumulativ im Sinne des Revisionsklägers beantwortet werden müssen, um seinem Klageantrag entsprechen zu
können, bedarf die Begründung der Revision einer Darlegung der Gründe, weshalb alle Rechtsfragen im Sinne des
Revisionsklägers beantwortet werden müssen. Das gilt auch dann, wenn das FG sein Urteil allein auf die Verneinung
einer der Rechtsfragen gestützt hat. Da in einem solchen Fall eine Auseinandersetzung mit dem Urteil des FG in
Bezug auf die nicht erörterten Streitfragen allerdings nicht in Betracht kommt, können insoweit Bezugnahmen auf
früheres Vorbringen ausreichen, wenn dieses schlüssige Ausführungen zu den betreffenden Rechtsfragen beinhaltet
(vgl. dazu BFH-Beschluss in BFH/NV 2018, 963, Rz 22).


17


2. Nach diesen Grundsätzen musste das FA zu den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG a.F. Stellung
nehmen. Ausdrücklich enthält die Revisionsbegründung dazu keine Ausführungen. Die Bezugnahme auf die
Ausführungen des FG unter I. der Urteilsgründe und den darin enthaltenen Verweis auf die Ausführungen in der
Einspruchsentscheidung, die sich eingehend mit § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG a.F. befasste, reicht jedoch noch aus, um
die Anforderungen an die Revisionsbegründung zu erfüllen.


18


Die Revision ist jedoch unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Zutreffend hat das FG den
angefochtenen Bescheid bereits deshalb aufgehoben, weil die Übertragung der Anteile im Jahre 2011 den
Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. nicht erfüllt. Auf die Frage, ob die Übertragungen und Umwandlungen im
Jahre 2013 nach § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG a.F. zu einem rückwirkenden Wegfall einer Begünstigung hätten führen
können, kommt es daher nicht an.


19


1. Der Übergang von mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen an einer Personengesellschaft
unterliegt nur dann nach § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. der Grunderwerbsteuer, wenn der Gesellschaft im Zeitpunkt des
Übergangs der Anteile ein inländisches Grundstück "gehört".


20


a) Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von fünf
Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 % der Anteile am
Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies als ein auf die Übereignung eines Grundstücks
auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft (§ 1 Abs. 2a GrEStG a.F.).


21


b) Ob ein Grundstück i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG zum Vermögen der Gesellschaft "gehört", richtet sich weder nach
Zivilrecht noch nach § 39 AO; maßgebend ist vielmehr die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung (vgl. BFH-
Urteil vom 11.12.2014 - II R 26/12, BFHE 247, 343, BStBl II 2015, 402, Rz 18; Viskorf/Meßbacher-Hönsch, 20. Aufl.,
GrEStG § 1 Rz 736, 863; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 6. Aufl., § 1 Rz 277; Hofmann,
Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 11. Aufl., § 1 Rz 98; Behrens in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz,
§ 1 Rz 330). Diese zu § 1 Abs. 3 GrEStG entwickelten Grundsätze gelten auch für § 1 Abs. 2a GrEStG. Das folgt aus
dem insoweit identischen Wortlaut und der systematischen Stellung der Vorschriften zueinander.


22


c) Danach "gehört" ein inländisches Grundstück der Gesellschaft, wenn es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der
Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Vorgang aufgrund eines unter
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§ 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirklichten Erwerbsvorgangs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist
(vgl. BFH-Urteil in BFHE 247, 343, BStBl II 2015, 402, Rz 18, m.w.N.).


Ein Grundstück "gehört" nicht (mehr) zum Vermögen der Gesellschaft, wenn es zwar noch in ihrem Eigentum steht,
es aber vor dem Übergang der Anteile am Gesellschaftsvermögen Gegenstand eines Veräußerungsvorgangs i.S. des
§ 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG war (vgl. BFH-Urteile vom 15.12.2010 - II R 45/08, BFHE 232, 218, BStBl II 2012, 292, Rz 12,
und in BFHE 247, 343, BStBl II 2015, 402, Rz 18). Umgekehrt "gehört" ein Grundstück (noch) nicht der Gesellschaft,
wenn es ihr im Zeitpunkt des Übergangs der Anteile am Gesellschaftsvermögen nicht aufgrund eines
Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist.


24


d) Diese Grundsätze gelten auch bei mehrstöckigen Beteiligungen, bei denen eine Obergesellschaft an einer
grundbesitzenden Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Ein Grundstück der Untergesellschaft ist der
Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn die Obergesellschaft selbst es aufgrund eines
Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG erworben hat. Der bloße Erwerb des Grundstücks durch die
Untergesellschaft führt nicht zu einer automatischen Zurechnung bei der Obergesellschaft bzw. im Falle
mehrstöckiger Beteiligungsketten bei den Obergesellschaften. Das bloße Halten einer Beteiligung in einer
bestimmten Höhe stellt selbst keinen grunderwerbsteuerbaren Erwerbsvorgang dar.


25


e) Diese Sichtweise ist durch den Regelungszweck des § 1 Abs. 2a GrEStG gedeckt. Aus § 1 Abs. 2a GrEStG wie auch
aus § 1 Abs. 2b bis 3a GrEStG folgt, dass Grundstücke einer Gesellschaft dem Gesellschafter nicht automatisch,
sondern nur dann zuzurechnen sind, wenn die jeweiligen Erwerbstatbestände aufgrund von Vorgängen des
Rechtsverkehrs erfüllt sind.


26


Deshalb kann einer Obergesellschaft auch nicht allein wegen der Beteiligung an einer Untergesellschaft deren
Grundstück nach § 1 Abs. 2 GrEStG zugerechnet werden. Anders als z.B. einem Treugeber, der aufgrund der
Treuhandabrede bei einem Grundstückserwerb durch den Treuhänder zugleich den Tatbestand des § 1 Abs. 2
GrEStG verwirklicht, steht einem Gesellschafter die Verwertungsbefugnis an dem Grundstück der Gesellschaft nicht
zu. Die Einwirkungsmöglichkeiten eines Gesellschafters auf Gesellschaftsebene reichen für eine
Verwertungsbefugnis i.S. des § 1 Abs. 2 GrEStG nicht aus. Das folgt aus der Systematik des Grunderwerbsteuerrechts,
das Gesamthandsgemeinschaften und Kapitalgesellschaften als eigene Rechtssubjekte behandelt (BFH-Urteil vom
20.04.2016 - II R 54/14, BFHE 253, 276, BStBl II 2016, 715, Rz 13, m.w.N.; Viskorf/Meßbacher-Hönsch, a.a.O., § 1
Rz 649).


27


f) Da die Ergänzungstatbestände § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG jeweils auch den mittelbaren Übergang von
Beteiligungen an grundbesitzenden Gesellschaften erfassen, besteht auch keine Notwendigkeit, einer
Obergesellschaft allein aufgrund ihrer Beteiligung an einer Untergesellschaft deren Grundstücke zuzurechnen. Eine
Besteuerungslücke entsteht dadurch nicht.


28


2. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das FG zu Recht entschieden, dass die notarielle Vereinbarung vom
xx.xx.2011 bereits den Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. nicht erfüllt und der angefochtene
Feststellungsbescheid daher rechtswidrig ist.


29


a) Dabei kann letztlich dahinstehen, ob der angefochtene Feststellungsbescheid bereits deshalb rechtswidrig ist,
weil er mit dem xx.xx.2011 ein falsches Datum für den Erwerbsvorgang benennt oder ob er auch dahingehend
ausgelegt werden könnte, dass er den für die Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. maßgeblichen dinglichen
Übergang der Anteile am yy.yy.2011 erfasst (zur Bedeutung des Stichtags in Fällen gesonderter Feststellung vgl.
BFH-Urteil vom 04.03.2020 - II R 35/17, BFHE 268, 545, BStBl II 2020, 514). Die Frage muss nicht abschließend
beantwortet werden, weil der Bescheid auch aus den vom FG genannten Gründen rechtswidrig ist.


30


b) § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. ist im Streitfall nicht erfüllt, weil im Zeitpunkt der wirksamen Übertragung der Anteile am
yy.yy.2011 der Klägerin kein Grundstück i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. "gehörte". Die Grundstücke, die die X-AG
1994 erworben hatte, waren der Klägerin grunderwerbsteuerrechtlich nicht zuzurechnen. Sie hatte in Bezug auf
diese Grundstücke zuvor keinen Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG verwirklicht. Die
Mehrheitsbeteiligung an der X-AG allein führte nicht dazu, der Klägerin die Grundstücke beim Erwerb durch die X-
AG zuzurechnen.


31


aa) Zutreffend hat das FG entschieden, dass allein die Absenkung der Beteiligungsgrenze für Anteilserwerbe nach
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. ab dem 01.01.2000 durch das StEntlG 1999/2000/2002 nicht zu einem Erwerbsvorgang
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und in der Folge zu einer Zurechnung der 1994 von der X-AG erworbenen Grundstücke geführt hat. Es fehlt insoweit
an einem Akt des Rechtsverkehrs.


bb) Durch den Erwerb der restlichen 0,01 % Anteile durch die Klägerin im Jahre 2002 ist der Tatbestand des § 1
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. ebenfalls nicht verwirklicht worden.


33


Nach § 23 Abs. 6 Satz 2 GrEStG ist u.a. § 1 Abs. 3 GrEStG a.F., der eine Herabsetzung auf 95 % vorsah, erstmals auf
Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 31.12.1999 verwirklicht werden. War die Grenze von 95 % bereits
vorher überschritten, führt der Zuerwerb weiterer Anteile nach dem Wortlaut und Wortsinn des § 1 Abs. 3 Nr. 1
GrEStG a.F. nicht zu einer Tatbestandsverwirklichung, weil es durch den Erwerb nicht "erstmalig" zu einer
Anteilsvereinigung kommt (absolut h.M., beruhend auf BFH-Urteil vom 23.03.1977 - II R 18/74, BFHE 122, 162-,
BStBl II 1977, 565, zu § 1 Abs. 3 GrEStG Berlin; Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur
Anwendung des § 1 Abs. 3 GrEStG in der Fassung der Bekanntmachung des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 vom 02.12.1999, BStBl I 1999, 991; vgl. ferner Pahlke, a.a.O., § 23 Rz 28; Hofmann,
Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 8. Aufl., § 23 Rz 17; Behrens in Behrens/Wachter, a.a.O., § 1 Rz 488, jeweils
m.w.N.).


34


Eine anderweitige Auslegung des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. ist nicht möglich, da dies eine steuerverschärfende
teleologische Extension einer intertemporalen Anwendungsvorschrift wäre. Wie vom FG zutreffend ausgeführt, fehlt
es an einer dafür erforderlichen Regelungslücke. Vielmehr hat der Gesetzgeber in § 23 Abs. 6 Satz 2 GrEStG klar zum
Ausdruck gebracht, dass die alte Regelung nicht über den 31.12.1999 hinaus weiter anwendbar sein sollte.


35


c) Auf die Frage, ob durch die späteren Einbringungen und Umwandlungen der Tatbestand des § 6 Abs. 3 Satz 2
GrEStG a.F. verwirklicht wurde, kommt es folgerichtig nicht mehr an.


36


3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO. Die Entscheidung durch Urteil ohne mündliche Verhandlung
beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 14. Dezember 2022, II R 40/20
Zurechnung von Grundstücken nach Abschluss einer Vereinbarungstreuhand


ECLI:DE:BFH:2022:U.141222.IIR40.20.0


BFH II. Senat


FGO § 96 Abs 1 S 2, FGO § 100 Abs 1 S 1, FGO § 100 Abs 2, FGO § 121, GrEStG § 1 Abs 1 Nr 1, GrEStG § 1 Abs 2, GrEStG
§ 1 Abs 3 Nr 3, GrEStG § 17 Abs 3 S 1 Nr 2, GrEStG § 1 Abs 2a, GrEStG § 1 Abs 2b


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 12. November 2020, Az: 5 K 2582/11


Leitsätze


1. Hat das FA in einem Feststellungsbescheid nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG Feststellungen zu mehreren
Grundstücken getroffen, von denen eines oder mehrere nicht in die Feststellungen hätte einbezogen werden dürfen, ist
der Bescheid insgesamt rechtswidrig und deshalb aufzuheben. Eine bloße Änderung oder nur teilweise Aufhebung des
Feststellungsbescheids ist nicht möglich.


2. Ein inländisches Grundstück ist einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den nach § 1 Abs.
3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang zuzurechnen, wenn sie zuvor in Bezug auf dieses
Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2
GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht hat.


Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG ist es ihr nicht mehr zuzurechnen, wenn ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück
einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2 GrEStG
fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht hat.


3. Der BFH kann über die Entscheidung des FG hinaus zu Lasten des Revisionsklägers in der Sache entscheiden, wenn die
Entscheidung eine unvermeidbare Folge einer prozessual gebotenen Aufhebung des angefochtenen Urteils und der
erneuten Entscheidung über den Klageantrag ist.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten werden das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 12.11.2020 - 5 K 2582/11, der
Feststellungsbescheid vom 04.12.2009, der Änderungsbescheid vom 17.12.2009 und die Einspruchsentscheidung vom
07.10.2011 aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, erwarb durch Kaufvereinbarung vom 19.04.2004 von der
MG 100 % der Anteile an der DN. Die DN war teils mittelbar, teils unmittelbar zu insgesamt 100 % an drei GmbHs
beteiligt, die Eigentümer inländischen Grundbesitzes in verschiedenen Bundesländern und Finanzamtsbezirken
waren.


1


Mit Treuhandverträgen vom 20.12.2002 hatte die MG mit den GmbHs jeweils eine Vereinbarungstreuhand
begründet. Danach hielten die GmbHs als Treuhänder mit Wirkung ab dem 31.12.2002 einen erheblichen Teil der zu
ihrem bisherigen Geschäftsbetrieb gehörenden Vermögensgegenstände einschließlich Grundbesitz, jedoch ohne
Beteiligungen, für Rechnung und Gefahr der MG als Treugeber.
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Entscheidungsgründe


II.


Parallel zur Kaufvereinbarung vom 19.04.2004 übertrug MG sämtliche Rechte und Pflichten aus den
Treuhandverträgen auf Tochtergesellschaften der Klägerin. Auch für diese Übertragungen wurde ��ebenso wie
bereits zuvor für die Treuhandvereinbarungen vom 20.12.2002�� Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 2 des
Grunderwerbsteuergesetzes in der 2004 geltenden Fassung (GrEStG) festgesetzt.


3


Mit Bescheid vom 04.12.2009 stellte das seinerzeit zuständige Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen für den
unmittelbaren Erwerb der Anteile an der DN aufgrund Kaufvereinbarung vom 19.04.2004 gesondert fest. Neben den
im Eigentum der drei GmbHs befindlichen Grundstücken erfasste der Bescheid ein im Eigentum einer
Tochtergesellschaft einer der GmbHs stehendes Gebäude in Z. Der Feststellungsbescheid wurde am 17.12.2009 aus
im Revisionsverfahren nicht streitigen Gründen geändert. Der gegen den Bescheid vom 04.12.2009 in Gestalt des
Änderungsbescheids vom 17.12.2009 eingelegte Einspruch wurde durch Einspruchsentscheidung vom 07.10.2011
zurückgewiesen.


4


Im Klageverfahren vor dem Finanzgericht (FG), während dessen ein gesetzlicher Beteiligtenwechsel zugunsten des
Beklagten und Revisionsklägers (Finanzamt ��FA��) stattfand, beantragte die Klägerin sinngemäß, die Bescheide
dahingehend zu ändern, dass die Feststellungen nur in Bezug auf das Gebäude in Z verbleiben und im Übrigen
aufgehoben werden.


5


Das FG gab der Klage in der so formulierten Weise statt und führte im Wesentlichen aus, durch die
Kaufvereinbarung sei zwar ein grunderwerbsteuerbarer Vorgang nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG verwirklicht worden.
Die Grundstücke hätten zunächst auch der DN "gehört" i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG, da sie zu 100 % an den
GmbHs beteiligt gewesen sei. Diese Zurechnung habe jedoch bereits vor dem Stichtag 19.04.2004 geendet, da der
Grundbesitz durch die Treuhandverträge vom 20.12.2002 Gegenstand eines Veräußerungsvorgangs i.S. des § 1
Abs. 1 oder zumindest nach § 1 Abs. 2 GrEStG gewesen sei. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte
2021, 477 veröffentlicht.


6


Mit seiner Revision macht das FA eine Verletzung von § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 sowie des § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG
geltend. Die Treuhandvereinbarungen vom 20.12.2002 stellten kein Verpflichtungsgeschäft i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1
GrEStG dar. Bei Begründung einer Vereinbarungstreuhand könne es lediglich zu einem Übergang der
Verwertungsbefugnis nach § 1 Abs. 2 GrEStG, nicht aber zu einem Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG
kommen. Bei der Übertragung der Verwertungsbefugnis wiederum würden zivilrechtliches und wirtschaftliches
Eigentum auseinanderfallen. Daher könne grunderwerbsteuerrechtlich eine doppelte Zurechnung ��beim
Treuhänder als zivilrechtlichem und beim Treugeber als wirtschaftlichem Eigentümer�� vorgenommen werden.
Die der MG eingeräumte Verwertungsbefugnis i.S. des § 1 Abs. 2 GrEStG ändere nichts daran, dass die Grundstücke
i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG nach wie vor zum Vermögen der GmbHs gehörten und über die Beteiligung der DN
an diesen GmbHs daher auch der DN zuzurechnen gewesen seien.


7


Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


8


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Die Treuhandverträge vom 20.12.2002 seien Rechtsgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG, sodass die
Grundstücke am Steuerstichtag nicht mehr i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG der MG "gehört" hätten. Aber selbst wenn man
davon ausgehe, dass der MG aufgrund der Vereinbarungstreuhand lediglich eine Verwertungsbefugnis i.S. des § 1
Abs. 2 GrEStG eingeräumt worden sei, seien die Grundstücke nur noch der MG als Treugeber und wirtschaftlichem
Eigentümer zuzurechnen gewesen.


10


Die Revision ist begründet (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ��FGO��). Die Vorentscheidung
ist schon aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben, weil dem FG die Befugnis zu der von ihm vorgenommenen
Änderung des angefochtenen Feststellungsbescheids fehlte (dazu 1.). Über den Antrag der Klägerin im
finanzgerichtlichen Verfahren ist erneut zu entscheiden (dazu 2.). Die Sache ist spruchreif. Der
Feststellungsbescheid vom 04.12.2009, der Änderungsbescheid vom 17.12.2009 und die Einspruchsentscheidung
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vom 07.10.2011 sind rechtswidrig und daher aufzuheben (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO). § 1 Abs. 3 GrEStG ist nicht
erfüllt, da die Grundstücke am 19.04.2004 der DN nicht mehr i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG "gehörten" (dazu 3.).


1. Die Vorentscheidung war bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben. Das FG durfte den
angefochtenen Feststellungsbescheid nicht nach § 100 Abs. 2 FGO ändern.


12


a) Fehlt dem FG die Befugnis zu der von ihm vorgenommenen Änderung des angefochtenen Feststellungsbescheids,
ist sein Urteil aufzuheben (z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs ��BFH�� vom 15.10.2014 - II R 14/14, BFHE 248, 228,
BStBl II 2015, 405).


13


b) Gegenstand des Rechtsstreits ist ein Bescheid über die gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für
die Grunderwerbsteuer nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG. Nach dieser Vorschrift werden die
Besteuerungsgrundlagen in den Fällen des § 1 Abs. 2a und 3 (heute Abs. 2a bis 3a) GrEStG durch das Finanzamt, in
dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung der Gesellschaft befindet, gesondert festgestellt, wenn ein außerhalb des
Bezirks dieses Finanzamts liegendes Grundstück oder ein auf das Gebiet eines anderen Landes sich erstreckender
Teil eines im Bezirk dieses Finanzamts liegenden Grundstücks betroffen wird.


14


Die gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen nach § 17 Abs. 3 GrEStG hat für alle von einem der
Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang betroffenen Grundstücke in nur einem Verwaltungsakt zu
erfolgen (BFH-Urteil in BFHE 248, 228, BStBl II 2015, 405, Rz 22; vgl. auch BFH-Urteil vom 15.06.1994 - II R 120/91,
BFHE 174, 465, BStBl II 1994, 819).


15


c) Hat das Finanzamt in einem solchen Feststellungsbescheid Feststellungen zu mehreren Grundstücken getroffen,
von denen eines oder mehrere nicht in die Feststellungen hätten einbezogen werden dürfen, ist der Bescheid
insgesamt rechtswidrig und deshalb nach § 100 Abs. 1 Satz 1 FGO aufzuheben. Eine bloße Änderung oder nur
teilweise Aufhebung des Feststellungsbescheids nach § 100 Abs. 2 FGO ist nicht möglich. Die Änderung der Angabe
der betroffenen Grundstücke stellt insbesondere keine bloß betragsmäßige Änderung der Besteuerungsgrundlagen
dar.


16


d) Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen, sodass sein Urteil aufzuheben ist. Es kann daher dahingestellt
bleiben, ob Ziffer 1 des Tenors des FG-Urteils hinreichend bestimmt ist, insbesondere, ob durch die Angabe "... die
Feststellungen zu den betroffenen Grundstücken mit Ausnahme ..." in Verbindung mit der dem angefochtenen
Bescheid beigefügten Grundstücksliste die durch die Anteilsvereinigung betroffenen Grundstücke so ausreichend
bezeichnet sind, dass das FA den Bescheid umsetzen kann.


17


2. Nach der Aufhebung der Vorentscheidung ist erneut über den im finanzgerichtlichen Verfahren gestellten Antrag
zu entscheiden.


18


Der Antrag der Klägerin im FG-Verfahren ist dahingehend zu verstehen, dass sie die vollumfängliche Aufhebung des
Feststellungsbescheids, des Änderungsbescheids und der Einspruchsentscheidung begehrt. Die Klägerin hatte zwar
zuletzt selbst einen eingeschränkten Antrag formuliert. Ein unter Verkennung der Entscheidungsmöglichkeiten nach
§ 100 FGO gestellter Antrag kann aber dahingehend sachdienlich ausgelegt werden, dass die Aufhebung aller
angefochtenen Bescheide begehrt wird (vgl. BFH-Urteil in BFHE 248, 228, BStBl II 2015, 405). Dies entspricht
sinngemäß dem ursprünglichen Antrag der Klägerin im FG-Verfahren mit Schriftsatz vom 25.11.2011.


19


Der BFH darf im Revisionsverfahren zwar nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO nicht über das
Klagebegehren hinausgehen, ist aber an die Fassung der Anträge nicht gebunden. Er kann diesbezüglich die
Klageschrift selbst auslegen (vgl. BFH-Urteil vom 06.07.1999 - VIII R 17/97, BFHE 189, 302, BStBl II 2000, 306,
unter I.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Zweifel das gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung
vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage entspricht. Nur eine solche Auslegung trägt dem
Grundsatz der Rechtsschutz gewährenden Auslegung nach Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes Rechnung (BFH-
Beschluss vom 02.07.2012 - III B 101/11, BFH/NV 2012, 1628, Rz 9, m.w.N.).


20


3. Der so ausgelegte Antrag der Klägerin hat Erfolg. Der Feststellungsbescheid vom 04.12.2009, der
Änderungsbescheid vom 17.12.2009 und die Einspruchsentscheidung vom 07.10.2011 sind rechtswidrig und
verletzen die Klägerin in ihren Rechten. Sie waren daher aufzuheben (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO). Im Ergebnis zu
Recht ist das FG davon ausgegangen, dass die Grundstücke am 19.04.2004 der DN nicht mehr i.S. des § 1 Abs. 3
GrEStG "gehörten" (dazu a). Entgegen der Auffassung des FG konnte der Fehler des FA in dem angegriffenen
Bescheid aber nicht durch dessen Änderung behoben werden. Vielmehr waren der Bescheid, der Änderungsbescheid
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und die Einspruchsentscheidung aufzuheben (dazu b). Der vollständigen Aufhebung der Bescheide steht auch das
Verböserungsverbot nicht entgegen (dazu c).


a) Am 19.04.2004 "gehörten" die Grundstücke der DN nicht mehr i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG.22


aa) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegt der Steuer, soweit eine
Besteuerung nach § 1 Abs. 2a (heute auch Abs. 2b) GrEStG nicht in Betracht kommt, u.a. ein Rechtsgeschäft, das den
Anspruch auf Übertragung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 95 % (heute 90 %) der Anteile der
Gesellschaft begründet (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG).


23


(1) Ob ein Grundstück i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG zum Vermögen der Gesellschaft "gehört", richtet sich weder nach
dem Zivilrecht noch nach § 39 der Abgabenordnung. Maßgebend ist vielmehr die grunderwerbsteuerrechtliche
Zurechnung (vgl. BFH-Urteile vom 11.12.2014 - II R 26/12, BFHE 247, 343, BStBl II 2015, 402, Rz 18, und vom
01.12.2021 - II R 44/18, BFHE 275, 373, Rz 22).


24


(a) Ein inländisches Grundstück ist einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den nach § 1
Abs. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang zuzurechnen, wenn sie zuvor in Bezug auf
dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter
§ 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht hat. Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG ist es ihr nicht mehr
zuzurechnen, wenn ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die
Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht
hat.


25


(b) Ein (nach den Grundsätzen unter (a)) einer anderen Gesellschaft zuzurechnendes inländisches Grundstück ist
einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 3 GrEStG der
Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang (hinsichtlich der Anteile an dieser Gesellschaft) zuzurechnen,
wenn sie zuvor hinsichtlich dieses Grundstücks einen unter § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG fallenden (fiktiven)
Erwerbsvorgang verwirklicht hat. Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG ist es ihr jedoch in dem Moment nicht mehr
zuzurechnen, in dem ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG
fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht. Dasselbe gilt, wenn ihre Beteiligung an der grundbesitzenden Gesellschaft
unter 95 % (heute 90 %) sinkt oder der grundbesitzenden Gesellschaft nach den unter (a) genannten Grundsätzen
das Grundstück nicht mehr zuzurechnen ist.


26


(c) Soweit der Senat für Erwerb und Verlust der Zurechnung bisher auf Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 1 bis (!) 3a
GrEStG abgestellt hat, läuft die Formulierung für Erwerbe nach § 1 Abs. 2a (heute auch Abs. 2b) GrEStG, die lediglich
eine neue Gesellschaft fingieren und bei denen sich die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung nicht ändert, leer.
Der Senat hält insoweit daran nicht fest.


27


(d) Entsprechendes gilt für die Zurechnung eines Grundstücks für Zwecke des § 1 Abs. 2a (heute auch Abs. 2b) und
Abs. 3a GrEStG, denn auch diese Tatbestände betreffen Gesellschaften, denen ein Grundstück "gehört".


28


Die Verwirklichung von anderen Erwerbstatbeständen nach § 1 GrEStG bleibt hiervon ausdrücklich unberührt.29


(2) Die vorstehenden Grundsätze finden auch bei mehrstöckigen Beteiligungen Anwendung. Ein Grundstück einer
Untergesellschaft ist einer Obergesellschaft grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn die
Obergesellschaft selbst es aufgrund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG
erworben hat. Der bloße Erwerb des Grundstücks durch die Untergesellschaft führt nicht zu einer automatischen
Zurechnung bei der Obergesellschaft bzw. im Falle mehrstöckiger Beteiligungsketten bei den Obergesellschaften.
Das bloße Halten einer Beteiligung in einer bestimmten Höhe stellt selbst keinen grunderwerbsteuerbaren
Erwerbsvorgang dar (BFH-Urteil in BFHE 275, 373, Rz 25).


30


(3) Nach § 1 Abs. 2 GrEStG unterliegen der Grunderwerbsteuer auch Rechtsvorgänge, die es ohne Begründung eines
Anspruchs auf Übereignung einem anderen rechtlich oder wirtschaftlich ermöglichen, ein inländisches Grundstück
auf eigene Rechnung zu verwerten. Dadurch sollen Sachverhalte erfasst werden, bei denen es zwar nicht ��wie in
den Fällen des § 1 Abs. 1 GrEStG�� zu einem Rechtsträgerwechsel, d.h. zu einer Änderung der Rechtszuständigkeit
im Außenverhältnis kommt, bei denen der Eigentümer einem anderen aber im Innenverhältnis so weitgehende
Möglichkeiten zur Einflussnahme hinsichtlich des Grundstücks einräumt, dass dieser und nicht mehr der Eigentümer
über die Verwertung des Grundstücks entscheiden kann.


31


Eine Verwertungsbefugnis des Auftraggebers i.S. von § 1 Abs. 2 GrEStG kann auch bei Vereinbarung eines32
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Treuhandverhältnisses zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten gegeben sein. In solchen Fällen
unterliegt gemäß § 1 Abs. 2 GrEStG die damit dem Auftraggeber verschaffte Verwertungsbefugnis der
Grunderwerbsteuer (vgl. BFH-Urteil vom 20.04.2016 - II R 54/14, BFHE 253, 276, BStBl II 2016, 715, Rz 10 f., zu
einer Übertragungstreuhand). Da dieser Steuertatbestand ebenso wie die Tatbestände des § 1 Abs. 1, Abs. 2a (heute
auch Abs. 2b), Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG den wirtschaftlichen Zugriff auf das Grundstück zu erfassen suchen, ist es
gerechtfertigt, bei Auseinanderfallen von Eigentum und Verwertungsbefugnis die Zurechnung eines Grundstücks für
Zwecke jener Erwerbstatbestände an die Verwertungsbefugnis und nicht mehr an das wirtschaftlich bedeutungslos
gewordene Eigentum anzuknüpfen.


bb) Danach "gehörten" die Grundstücke der GmbHs am 19.04.2004 der DN nicht mehr i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG.
Denn sie waren zuvor bereits Gegenstand eines Veräußerungsvorgangs entweder i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder i.S.
des § 1 Abs. 2 GrEStG gewesen.


33


Sind die Treuhandverträge vom 20.12.2002 dahingehend auszulegen, dass sie einen Übereignungsanspruch für die
MG begründet haben, ist der Tatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG erfüllt, anderenfalls wurde die
Verwertungsbefugnis an dem Grundbesitz i.S. des § 1 Abs. 2 GrEStG auf die MG übertragen. In beiden Fällen waren
die Grundstücke aufgrund der Treuhandverträge für Zwecke des § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG am 19.04.2004 der MG, aber
jedenfalls nicht (mehr) der DN grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen.


34


Es kann dahinstehen, ob die Grundstücke der DN jemals "gehörten", d.h. ihr aufgrund eines entsprechenden
Erwerbstatbestands grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen waren. Jedenfalls hätte eine solche Zurechnung
spätestens mit Abschluss der Treuhandverträge vom 20.12.2002 geendet.


35


b) Da die damit gegebene Fehlerhaftigkeit des angegriffenen Feststellungsbescheids nicht durch dessen bloße
Änderung behoben werden konnte (dazu oben I.1.), waren dieser Bescheid, der vorangegangene Bescheid und die
Einspruchsentscheidung aufzuheben.


36


c) Die über das Urteil des FG hinausgehende vollständige Aufhebung der Bescheide ist zulässig, obwohl nur das FA
gegen das Urteil des FG Revision eingelegt hatte.


37


Grundsätzlich gilt auch im Revisionsverfahren das Verböserungsverbot gemäß § 121 Satz 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2
FGO, durch welches der BFH die Rechtsposition des Revisionsklägers im Vergleich zum angefochtenen Urteil nicht
verschlechtern darf, wenn kein anderer Beteiligter Revision eingelegt hat (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 07.03.2006 -
VII R 12/05, BFHE 212, 388, BStBl II 2006, 584; Gräber/Ratschow, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 121 Rz 1,
m.w.N.). Im Streitfall hingegen ist die Verböserung eine unvermeidbare Folge der Aufhebung des angefochtenen
Urteils wegen des Fehlens einer Änderungsbefugnis des FG nach § 100 Abs. 2 FGO und der erneuten Entscheidung
über den Klageantrag (vgl. BFH-Urteil vom 06.03.1990 - II R 63/87, BFHE 159, 555, BStBl II 1990, 504, unter 2.).


38


4. Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.39
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Urteil vom 10. April 2019, I R 20/16
Ertrag aus Währungskurssicherungsgeschäft erhöht steuerfreien Veräußerungsgewinn aus Anteilsverkauf


ECLI:DE:BFH:2019:U.100419.IR20.16.0


BFH I. Senat


KStG § 8b Abs 2 S 1, KStG § 8b Abs 2 S 2, EStG § 5 Abs 1a, HGB § 254, AEUV Art 49, EStG § 17, KStG VZ 2005 , EStG VZ
2005


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 09. Februar 2016, Az: 11 K 12212/13


Leitsätze


Bei der Bemessung des nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien Veräußerungsgewinns aus einem in Fremdwährung
abgewickelten Anteilsverkauf ist der Ertrag aus einem Devisentermingeschäft, das der Veräußerer vor der Veräußerung
zum Zweck der Minimierung des Währungskursrisikos in Bezug auf den Veräußerungserlös abgeschlossen hat, als
Bestandteil des Veräußerungspreises i.S. des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG gewinnerhöhend zu berücksichtigen (Abgrenzung
zum BFH-Urteil vom 02.04.2008 - IX R 73/04, BFH/NV 2008, 1658) .


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 10.02.2016 - 11 K 12212/13
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine AG, ist aufgrund Verschmelzung zum 30.09.2006
Rechtsnachfolgerin ihrer früheren Tochtergesellschaft, der X-AG. Die X-AG kaufte mit Vertrag vom 10.06.2002 auf
US-Dollar-Basis Anteile an der Y-Inc., einer US-amerikanischen Kapitalgesellschaft. Das Eigentum an den an der
New Yorker Börse gehandelten Anteilen ging am 22.08.2002 auf die X-AG über. Zwischen dem 18.06. und dem
05.08.2002 schloss die X-AG mit einer Bank mehrere Devisentermingeschäfte zur Kurssicherung ab. Nach Angabe
der Klägerin beabsichtigte die X-AG bereits zum Zeitpunkt des Anteilserwerbs, die erworbenen Anteile wieder zu
veräußern. In ihrer Handels- sowie in ihrer Steuerbilanz behandelte die X-AG das Grundgeschäft (Aktienbestand)
und das jeweilige Sicherungsgeschäft als Bewertungseinheit.


1


In den Jahren 2004 und 2005 (Streitjahre) veräußerte die X-AG die Y-Inc.-Anteile in mehreren Tranchen. Aus den
Anteilsveräußerungen des Jahres 2004 erzielte die Klägerin einen Buchgewinn in Höhe von ... €, während sich aus
jenen des Jahres 2005 ein Buchverlust in Höhe von ... € ergab. Die im Jahr 2002 abgeschlossenen und
zwischenzeitlich mehrmals verlängerten (revolvierenden) Kurssicherungsgeschäfte ermöglichten es der X-AG, den
in US-Dollar vereinnahmten Kaufpreis zu den in den Devisentermingeschäften vorab festgelegten Umtauschkursen
in Euro zu tauschen. Hierbei realisierte die X-AG jeweils Kursgewinne, die sich in zusätzlichen Erträgen in Höhe von
... € (2004) und ... € (2005) niederschlugen.


2


In ihren handelsrechtlichen Jahresabschlüssen der Streitjahre wies die X-AG den Gewinn aus der Veräußerung der
Anteile unter Einbeziehung der Ergebnisse (Kursgewinne) aus den Devisentermingeschäften ("brutto") aus. In ihren
Steuererklärungen behandelte sie diese Gesamtgewinne als nach § 8b Abs. 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes


3
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Entscheidungsgründe


II.


in der in den Streitjahren geltenden Fassung (KStG) steuerfrei und setzte nach Maßgabe von § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG
einen Anteil von 5 % dieser Gesamtgewinne als nichtabziehbare Betriebsausgaben an.


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt ‑‑FA‑‑) kam nach einer Außenprüfung zu der Auffassung, dass
die X-AG Veräußerungskosten im Betrag von ... € (2004) bzw. ... € (2005) zu Unrecht nicht berücksichtigt habe. Der
Gewinn aus der Veräußerung der Y-Inc.-Anteile im Jahr 2004 mindere sich deshalb entsprechend auf ... €; der im
Jahr 2005 erzielte Verlust erhöhe sich auf ... €. Diese Feststellung ist mittlerweile zwischen den Beteiligten nicht
mehr im Streit. Ferner beanstandete das FA die Einbeziehung der Erträge aus den Sicherungsgeschäften in die
Ermittlung der nach § 8b Abs. 2 KStG freigestellten Veräußerungsgewinne. Das Ergebnis von
Kurssicherungsgeschäften, die der Absicherung des Kaufpreises im Zusammenhang mit der Veräußerung von in
Fremdwährung notierten Aktien dienten, sei nach der zu § 17 des Einkommensteuergesetzes ergangenen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ (Urteil vom 02.04.2008 IX R 73/04, BFH/NV 2008, 1658) bei der
Bestimmung des Veräußerungsgewinns nicht zu berücksichtigen. Grund- und Sicherungsgeschäft seien deshalb im
Streitfall als Einzelgeschäfte zu betrachten; die aus den Kurssicherungsgeschäften erzielten Erträge seien nicht
nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG begünstigt. Das FA erließ für die Streitjahre entsprechend geänderte Bescheide über
die Festsetzung der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuermessbeträge.


4


Die dagegen erhobene Klage blieb ohne Erfolg; das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg hat sie mit Urteil vom
10.02.2016 - 11 K 12212/13 (Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2016, 1629) als unbegründet abgewiesen.


5


Gegen das FG-Urteil richtet sich die auf Verletzung materiellen Rechts gestützte Revision der Klägerin.6


Die Klägerin beantragt, das FG-Urteil aufzuheben und die angefochtenen Bescheide dahin zu ändern, dass das
Einkommen bzw. der Gewinn aus Gewerbebetrieb für 2004 um ... € und für 2005 um ... € gemindert werden.


7


Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.8


Während des Revisionsverfahrens ist das Bundesministerium der Finanzen (BMF) dem Verfahren gemäß § 122 Abs. 2
Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) beigetreten. Es unterstützt in der Sache die Auffassung des FA, stellt aber
keinen förmlichen Antrag.


9


Die Revision ist begründet und führt zur Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und zur Zurückverweisung der
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO). Die Erträge der
X-AG aus den Devisentermingeschäften sind bei der Berechnung des nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien
Veräußerungsgewinns aus dem Verkauf der Y-Inc.-Anteile zu berücksichtigen, wenn und soweit die
Devisentermingeschäfte ‑‑gemäß dem Vorbringen der Klägerin‑‑ tatsächlich zur Abwendung des
Währungskursrisikos in Bezug auf die zu erwartenden Verkaufserlöse abgeschlossen und deshalb hierdurch
veranlasst gewesen sind. Ob diese Voraussetzung im anhängigen Fall gegeben ist, kann anhand der im
angefochtenen Urteil getroffenen Feststellungen nicht abschließend beurteilt werden.


10


1. Gemäß § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG bleiben bei der Ermittlung des Einkommens u.a. Gewinne aus der Veräußerung
eines Anteils an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen i.S.
des § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden Fassung (EStG) gehören,
außer Ansatz. Der Steuerbilanzgewinn ist daher im entsprechenden Umfang ‑‑außerbilanziell‑‑ zu kürzen.
Veräußerungsgewinn i.S. des § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG ist nach der Definition des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG der Betrag,
um den der Veräußerungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der Veräußerungskosten den
Wert übersteigt, der sich nach den Vorschriften über die steuerliche Gewinnermittlung im Zeitpunkt der
Veräußerung ergibt (Buchwert). Nach § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG gelten jedoch 5 % des Veräußerungsgewinns als
Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Gewinnminderungen, die im Zusammenhang
mit dem in § 8b Abs. 2 KStG genannten Anteil stehen, sind bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu
berücksichtigen (§ 8b Abs. 3 Satz 3 KStG). Für die Ermittlung des Gewerbeertrags sind die Regelungen des § 8b KStG
ebenfalls anzuwenden (§ 7 Satz 4 Halbsatz 2 des Gewerbesteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden
Fassung).


11
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2. Auch wenn das FG keine ausdrücklichen Feststellungen hierzu getroffen hat, ist davon auszugehen, dass es sich
bei der börsennotierten US-amerikanischen Y-Inc. um eine mit einer deutschen AG vergleichbare Kapitalgesellschaft
gehandelt hat, deren Leistungen bei der X-AG zu Einnahmen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG geführt haben. Sonach
sind die von der X-AG erzielten Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Anteile an der Y-Inc. nach Maßgabe des
§ 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfrei und unterliegen zu einem Anteil von 5 % dem pauschalen
Betriebsausgabenabzugsverbot des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG.


12


Spiegelbildlich hierzu wären Gewinnminderungen im Zusammenhang mit den Anteilen an der Y-Inc. nach § 8b
Abs. 3 Satz 3 KStG steuerlich nicht zu berücksichtigen. Um steuerlich unbeachtliche Gewinnminderungen in diesem
Sinne ‑‑und nicht um einen "negativen Veräußerungsgewinn" i.S. des § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG‑‑ handelt es sich, wenn
sich bei der Berechnung des Veräußerungsergebnisses nach Maßgabe von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG ein
Veräußerungsverlust ergibt (Senatsurteil vom 13.10.2010 - I R 79/09, BFHE 231, 529, BStBl II 2014, 943, Rz 30).


13


3. Bei der Ermittlung des Veräußerungsergebnisses nach § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG sind im Falle von
Fremdwährungsgeschäften zur Bestimmung der Anschaffungskosten und des Veräußerungspreises die erhaltenen
und die gezahlten Fremdwährungsbeträge nach den zu den jeweiligen Realisierungszeitpunkten geltenden
Umrechnungskurs in Euro umzurechnen (vgl. Senatsurteil vom 21.09.2016 - I R 63/15, BFHE 256, 11, BStBl II 2017,
357). Wechselkursänderungen im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung erhöhen oder vermindern daher
den nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien Veräußerungsgewinn sowie die außer Ansatz bleibende
Gewinnminderung nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG.


14


4. All dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt und steht zwischen den Beteiligten nicht im Streit.
Unterschiedliche Auffassungen bestehen jedoch darüber, ob bei der Bemessung des steuerfreien
Veräußerungsergebnisses die von der X-AG erzielten Erträge aus den Devisentermingeschäften erhöhend zu
berücksichtigen sind. FA und FG lehnen dies auch für den Fall ab, dass die Devisentermingeschäfte entsprechend
dem Vorbringen der Klägerin ausschließlich den Zweck gehabt haben sollten ‑‑und hierzu auch geeignet waren‑‑,
das konkrete Währungskursrisiko in Bezug auf den von der Klägerin erwarteten Veräußerungserlös aus der
beabsichtigten Wiederveräußerung der Anteile an der Y-Inc. auszuschließen oder zu vermindern. Dem ist nicht zu
folgen.


15


a) Zu Recht hat das FG es allerdings abgelehnt, eine Einbeziehung des Ertrags aus den Devisentermingeschäften in
das nach § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG zu ermittelnde (steuerfreie) Veräußerungsergebnis daraus abzuleiten, dass die X-
AG in ihren Handels- und Steuerbilanzen den Aktienbestand und die Sicherungsgeschäfte als Bewertungseinheiten
erfasst hat.


16


aa) Auf die mit dem Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen vom 28.04.2006 (BGBl I 2006,
1095, BStBl I 2006, 353) in das Gesetz eingefügte Bestimmung des § 5 Abs. 1a EStG (n.F.), der zufolge die
Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken
gebildeten Bewertungseinheiten auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich sind, kann sich die Klägerin
schon deshalb nicht berufen, weil diese Vorschrift nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (Urteil vom
02.12.2015 - I R 83/13, BFHE 253, 104, BStBl II 2016, 831) auf den Zeitraum vor ihrem Inkrafttreten ‑‑mithin auch
für die Streitjahre‑‑ nicht rückwirkend anzuwenden ist. Nach dem erwähnten Senatsurteil gilt Entsprechendes für
die (erst) mit dem Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) vom 25.05.2009
(BGBl I 2009, 1102, BStBl I 2009, 650) kodifizierte Bestimmung des § 254 des Handelsgesetzbuchs (HGB) zur
Bildung von Bewertungseinheiten in der Handelsbilanz; § 254 HGB bewirkt auch nicht, dass die dort niedergelegten
Regeln zur Bewertungseinheit rückwirkend für die Vergangenheit als handelsrechtliche Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu gelten hätten und somit über § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG auch für die
Steuerbilanz beachtlich wären.


17


bb) Inwiefern auch schon in der Zeit vor dem Inkrafttreten der oben genannten Vorschriften Raum für die
Anerkennung von Bewertungseinheiten in der handels- und steuerrechtlichen Gewinnermittlung bestand (dazu
wiederum Senatsurteil in BFHE 253, 104, BStBl II 2016, 831; s.a. Christiansen, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2003,
264; Meinert, DStR 2017, 1401), kann für die Entscheidung des Streitfalls offen bleiben. Denn selbst wenn dies der
Fall und die von der X-AG gebildete Bewertungseinheit danach steuerbilanziell anzuerkennen gewesen wäre, würde
diese Bewertungseinheit nichts daran ändern, dass die Regelungen des § 8b Abs. 2 KStG jeweils isoliert auf die in
die Bewertungseinheit einbezogenen Wirtschaftsgüter anzuwenden sind.


18


aaa) Welchen Einfluss eine steuerbilanziell anzuerkennende Bewertungseinheit bei Beendigung der
Bewertungseinheit durch Erfüllung des Grund- und des Sicherungsgeschäfts (hier: durch Veräußerung der Aktien
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und Ausführung der Devisentermingeschäfte) auf die steuerliche Gewinn- bzw. Einkommensermittlung hat, wird
unterschiedlich beurteilt. Nach Auffassung der Vorinstanz, des FG Düsseldorf (Urteil vom 13.12.2011 -
6 K 1209/09 F, EFG 2012, 1496), der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 25.08.2010, Der Betrieb 2010, 2024;
Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt/M. vom 22.03.2012, DStR 2012, 1389) und eines Teils der Literatur
(Drüen in Großkomm HGB, 5. Aufl., § 254 Rz 13, 26; Blümich/Krumm, § 5 EStG Rz 239; Meinert, DStR 2017, 1447,
1451 f.; Schnitger in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 8b Rz 287; Herzig/Briesemeister, Die
Unternehmensbesteuerung ‑‑Ubg‑‑ 2009, 157, 160, jeweils zu § 5 Abs. 1a EStG n.F.) hat die bilanzielle
Bewertungseinheit Bedeutung lediglich für die Bewertung der Wirtschaftsgüter. Würden Verluste und Gewinne
tatsächlich realisiert, seien diese Vorgänge nicht mehr unter Bewertungs-, sondern unter
Realisationsgesichtspunkten zu beurteilen. Außerdem seien vom Regelungsbereich der Bewertungseinheiten die
Gewinnermittlung, die Einkommensermittlung und die Verlustverrechnung, insbesondere auch § 8b KStG, strikt zu
trennen, da diese Regelungen auf tatsächliche Betriebsvermögensmehrungen und -minderungen abstellten.


Andere halten es für sachgerecht und geboten, § 8b Abs. 2 KStG nicht auf die einzelnen Elemente der
Bewertungseinheit, sondern auf deren Ergebnis im Ganzen anzuwenden (z.B. Hahne, Steuern und Bilanzen 2008,
181, 184 ff.; Glaser/Kahle, Ubg 2015, 113, 117; Hick in Hermann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz 1738; Teiche, DStR
2014, 1737, 1739, wiederum jeweils zu § 5 Abs. 1a EStG n.F.).


20


bbb) Der Senat hält ‑‑jedenfalls für die Zeit vor Geltung des § 5 Abs. 1a EStG n.F.‑‑ die erstgenannte Auffassung für
zutreffend. Die über § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblichen handelsrechtlichen
GoB haben vor Geltung des § 254 HGB die Bildung von Bewertungseinheiten nur erlaubt, wenn die strikte
Befolgung des Einzelbewertungsgrundsatzes (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB) i.V.m. dem Imparitätsprinzip des § 252 Abs. 1
Nr. 4 HGB dazu führen würde, dass ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen des Unternehmens
widersprechendes Bild entsteht (Senatsurteil in BFHE 253, 104, BStBl II 2016, 831). Insofern erschöpfen sich
Bedeutung und Wirkung der Bewertungseinheit darin, dass für Zwecke des Betriebsvermögensvergleichs während
des fortdauernden Risikoausschlusses zwischen noch nicht realisiertem Grundgeschäft und ebenfalls noch
schwebendem Sicherungsgeschäft die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze (insbesondere der
Einzelbewertungsgrundsatz sowie das Realisations- und Imparitätsprinzip) suspendiert werden (vgl. Drüen in
Großkomm HGB, 5. Aufl., § 254 Rz 12). Ist jedoch der Sicherungsverbund aufgrund der Realisierung des Grund-
und/oder des Sicherungsgeschäfts beendet, entfällt damit zugleich der Grund für den Verzicht auf die imparitätische
Bewertung (vgl. Drüen in Großkomm HGB, 5. Aufl., § 254 Rz 13; Meinert, DStR 2017, 1447, 1452; Blümich/ Krumm,
§ 5 EStG Rz 239). Dafür, dass die Bewertungseinheit über die zeitweilige Suspendierung des bilanzrechtlichen
Imparitätsgrundsatzes hinaus auch auf die Ermittlung des steuerlichen Veräußerungsgewinns im Rahmen des § 8b
Abs. 2 KStG ‑‑mithin auf die Ebene der außerbilanziellen Korrektur des Steuerbilanzgewinns‑‑ einwirken könnte,
bedürfte es einer gesetzlichen Grundlage, die in § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG (i.V.m. den handelsrechtlichen GoB) nicht
gesehen werden kann.


21


b) Die Erträge aus den Währungskurssicherungsgeschäften wären jedoch dann, wenn sie durch die Anteilsverkäufe
veranlasst worden wären und diesen konkret zugeordnet werden könnten, bei der Ermittlung des
Veräußerungsergebnisses i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG als Teil des Veräußerungspreises zu berücksichtigen.


22


aa) Allerdings sind Devisengeschäfte, mit denen der Veräußerer den Anteilskaufpreis absichert, nach dem Urteil des
IX. Senats des BFH in BFH/NV 2008, 1658, auf das sich die Vorinstanz bezogen hat, im Rahmen der Bemessung des
Veräußerungspreises nach § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG "irrelevant". Der erkennende Senat hat Zweifel, ob er dieser
Aussage im Anwendungsbereich des § 17 EStG folgen würde. Denn ein auf die Absicherung des
Fremdwährungskaufpreises eines bestimmten Veräußerungsgeschäfts gerichtetes Währungssicherungsgeschäft
dient aus Sicht des Veräußerers letztlich dazu, den inländischen Gegenwert des Veräußerungspreises durch
Herausnahme des Währungskursrisikos zu fixieren. Der Umstand, dass das Sicherungsgeschäft nicht mit dem
Vertragspartner des Veräußerungsgeschäfts, sondern mit einem unabhängigen Dritten abgeschlossen worden ist,
würde eine Berücksichtigung eines Ertrags aus dem Sicherungsgeschäft als Bestandteil des Veräußerungspreises
nicht hindern, da nach der Rechtsprechung auch die Zahlung eines Dritten Bestandteil des Veräußerungspreises
sein kann, und zwar selbst dann, wenn sie nicht auf Veranlassung des Erwerbers geschieht (s. BFH-Urteil vom
29.05.2008 - IX R 97/07, BFH/NV 2009, 9).


23


bb) Eine abschließende Entscheidung dieser Problematik für den Anwendungsbereich des § 17 EStG ‑‑bzw. eine
Divergenzanfrage an den IX. Senat des BFH gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 FGO‑‑ ist jedoch für die Entscheidung des
vorliegenden Rechtsstreits nicht veranlasst. Denn unabhängig davon ist jedenfalls § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG dahin
auszulegen, dass der Ertrag aus einem Währungskurssicherungsgeschäft bei der Berechnung des steuerfreien
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Veräußerungsgewinns als Bestandteil des Veräußerungspreises zu berücksichtigen sein kann. Das folgt daraus, dass
Verluste aus Währungskurssicherungsgeschäften als Bestandteil der Veräußerungskosten den Veräußerungsgewinn
mindern könnten (unten aaa); dann müssen im Rahmen des § 8b Abs. 2 KStG aber auch Gewinne aus diesen
Geschäften gewinnerhöhend berücksichtigt werden können (unten bbb).


aaa) Verluste aus Devisentermingeschäften, die ausschließlich zum Ausschluss bzw. zur Minderung des
Währungskursrisikos einer konkret geplanten, in Fremdwährung abzuwickelnden Anteilsveräußerung abgeschlossen
worden sind, mindern als Bestandteil der Veräußerungskosten i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG den
Veräußerungsgewinn.
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(1) Als Veräußerungskosten i.S. des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG sind nach der Senatsrechtsprechung Aufwendungen
anzusehen, die in einem Veranlassungszusammenhang mit der Veräußerung stehen. Abzustellen ist auf das
"auslösende Moment" für die Entstehung der Aufwendungen und ihre größere Nähe zur Veräußerung oder zum
laufenden Gewinn (Senatsurteil vom 09.04.2014 - I R 52/12, BFHE 245, 59, BStBl II 2014, 861). Dies entspricht der
zwischenzeitlich ständigen Rechtsprechung zum Begriff der Veräußerungskosten in § 16 Abs. 2 Satz 1 EStG
(Senatsurteil vom 27.03.2013 - I R 14/12, BFH/NV 2013, 1768; BFH-Urteile vom 16.12.2009 - IV R 22/08, BFHE 227,
481, BStBl II 2010, 736; vom 25.01.2000 - VIII R 55/97, BFHE 191, 111, BStBl II 2000, 458) und zu § 17 Abs. 2 Satz 1
EStG (BFH-Urteil vom 06.12.2005 - VIII R 34/04, BFHE 212, 122, BStBl II 2006, 265; Senatsurteil in BFH/NV 2013,
1768; s.a. BFH-Urteile in BFH/NV 2008, 1658; vom 08.02.2011 - IX R 15/10, BFHE 233, 100, BStBl II 2011, 684).
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(2) Unter Zugrundelegung dieser Kriterien handelt es sich ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ bei Verlusten eines
Anteilsverkäufers aus gegenläufigen Devisentermingeschäften, die dieser vor dem Verkauf mit dem
ausschließlichen Zweck abgeschlossen hat, den erwarteten Verkaufserlös gegen Währungskursrisiken abzusichern,
um Veräußerungskosten. Das "auslösende Moment" für die Entstehung der Verluste ist in der geplanten
Veräußerung zu sehen, deren Erlös der Steuerpflichtige unbeeinflusst von Währungskursschwankungen zu
vereinnahmen trachtet. Die Verluste weisen daher eine größere Nähe zur Veräußerung auf als zum laufenden
Gewinn. Entsprechendes hat der Senat bereits zu Verlusten aus Sicherungsgeschäften mit Aktienzertifikaten
entschieden (Senatsurteil in BFHE 245, 59, BStBl II 2014, 861). Soweit er dort zur Abgrenzung von dem Urteil des
IX. Senats des BFH in BFH/NV 2008, 1658 ausgeführt hat, die Zertifikategeschäfte seien mit
Kurssicherungsgeschäften in Form von Devisentermingeschäften nicht vergleichbar, wird daran nicht festgehalten.
Auch in anderen Zusammenhängen hat der BFH Veräußerungen und Währungskurssicherungsgeschäfte als
wirtschaftliche Einheiten gewertet (s. Senatsurteil vom 22.06.2011 - I R 103/10, BFHE 234, 174, BStBl II 2012, 115,
zur Berücksichtigung eines Währungstermingeschäfts im Rahmen der Ermittlung der ausländischen Einkünfte nach
§ 34c Abs. 1 Satz 2 EStG; BFH-Urteil vom 19.04.2005 - VIII R 80/02, juris, zum Gewinn aus dem Rückkauf einer
Fremdwährungsanlage zu einem im Anlagezeitpunkt festgelegten, von der tatsächlichen Kursentwicklung
unabhängigen Kurs).
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Der beschriebene Veranlassungszusammenhang lässt sich auch aus der Bestimmung des § 15 Abs. 4 Satz 2 ff. EStG
ableiten. § 15 Abs. 4 Satz 2 EStG bestimmt, dass Verluste aus Termingeschäften ‑‑zu denen auch
Devisentermingeschäfte gehören (s. Senatsurteil vom 06.07.2016 - I R 25/14, BFHE 254, 326, BStBl II 2018, 124)‑‑,
durch die der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen
Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt, weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch
mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen und auch nicht nach § 10d EStG abgezogen werden dürfen.
Dieses Verlustausgleichs- und -abzugsverbot gilt aber gemäß § 15 Abs. 4 Satz 4 EStG u.a. dann nicht, wenn die
Termingeschäfte der Absicherung von Geschäften des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs dienen. Erst der
Sicherungszweck des Termingeschäfts und der Zusammenhang mit dem abgesicherten Grundgeschäft führen
demnach dazu, dass der Verlust aus dem Termingeschäft überhaupt steuerlich voll berücksichtigungsfähig ist.
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Soweit die Devisentermingeschäfte nach Auffassung des FG ‑‑im Unterschied zu den Sicherungsgeschäften mit
Aktienzertifikaten‑‑ auch unabhängig vom Aktiengeschäft "einen Sinn" ergeben, blendet es aus, dass auf
Differenzausgleich gerichtete Devisentermingeschäfte, die nicht der Sicherung eines gegenläufigen Grundgeschäfts
dienen, wirtschaftlich nichts anderes als Wettgeschäfte sind (s. z.B. den Fall des Senatsurteils in BFHE 254, 326,
BStBl II 2018, 124) und aus diesem Grund vom Gesetz (§ 15 Abs. 4 Satz 3 EStG) mit den zuvor beschriebenen
steuerlichen Verlustausgleichs- und Verlustabzugsbeschränkungen sanktioniert werden.
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bbb) Können sonach im Rahmen des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG Verluste aus Kurssicherungsgeschäften auf die Höhe
des steuerfreien Veräußerungsgewinns einwirken, muss Entsprechendes auch für Erträge aus Sicherungsgeschäften
gelten.
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(1) Dafür spricht zunächst, dass § 8b Abs. 2 KStG ersichtlich auf eine "symmetrische" Freistellung von
Veräußerungsgewinnen (Abs. 2 Satz 1) einerseits und Wertminderungen im Zusammenhang mit dem Anteil (Abs. 3
Satz 3) andererseits ausgerichtet ist. Dieser gesetzgeberischen Intention würde eine unterschiedliche Behandlung
von Verlusten und Gewinnen aus Währungskurssicherungsgeschäften zuwiderlaufen.
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(2) Darüber hinaus ist dieses Normverständnis auch aus unionsrechtlichen Gründen geboten. Nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ‑‑früher: Europäischer Gerichtshof‑‑ (EuGH) steht die
unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit (Art. 43 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des
Vertrags von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte ‑‑EG‑‑, Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften 2002, Nr. C 325,1, jetzt Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft ‑‑AEUV‑‑, Amtsblatt der Europäischen Union 2008, Nr. C 115, 47) der
Regelung eines Mitgliedstaats entgegen, nach der bei der Festsetzung der nationalen Besteuerungsgrundlage die
Berücksichtigung eines Wechselkursverlusts eines in diesem Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens aus der
Rückführung des Dotationskapitals, das es seiner in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte gewährt
hatte, ausgeschlossen ist (EuGH-Urteil Deutsche Shell vom 28.02.2008 - C-293/06, EU:C:2008:129, BStBl II 2009,
976). Mit dem Urteil X vom 10.06.2015 - C-686/13 (EU:C:2015:375, Internationales Steuerrecht 2015, 557) hat der
EuGH diese Rechtsprechung dahin eingeschränkt, dass ein Mitgliedstaat, der nach seinem Steuerrecht sowohl die
Gewinne aus Beteiligungen an einer Tochtergesellschaft von der Körperschaftsteuer befreit als auch den Abzug der
hiermit zusammenhängenden Verluste generell ausschließt, zur Gewährungsleistung der Grundfreiheiten des
Unionsrechts nicht verpflichtet ist, Wechselkursverluste aus der Veräußerung von solchen Beteiligungen an
ausländischen Gesellschaften bei der inländischen Körperschaftsteuer zum Abzug zuzulassen.
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Die Nichtberücksichtigung umrechnungsbedingter Wechselkursverluste bei der Veräußerung von Anteilen hält der
EuGH unter dem Aspekt der Niederlassungsfreiheit demnach (nur dann) für gerechtfertigt, wenn spiegelbildlich
auch Wechselkursgewinne steuerfrei sind. Unionsrechtlich geboten ist mithin eine "symmetrische" Handhabung von
Wechselkurverlusten und -gewinnen (s. hierzu Senatsurteile vom 02.12.2015 - I R 13/14, BFHE 253, 5, BStBl II 2016,
927; in BFHE 256, 11, BStBl II 2017, 357).
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Diese zur Niederlassungsfreiheit ergangene EuGH-Rechtsprechung kann auf die nach Art. 56 EG (jetzt Art. 63 AEUV)
auch im Kapitalverkehr mit Drittstaaten (wie hier die USA) gewährleistete Kapitalverkehrsfreiheit übertragen
werden. Der Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit ist eröffnet, weil § 8b Abs. 2 KStG unabhängig von der
Beteiligungsquote Anwendung findet und währungsbedingte Wertunterschiede typischerweise im unmittelbaren
oder mittelbaren grenzüberschreitenden Zusammenhang (hier: Veräußerung von an einer ausländischen Börse
gehandelten Aktien über eine ausländische Bank) auftreten, nicht dagegen im reinen Inlandsfall. Eine
"asymmetrische" Einbeziehung nur von Verlusten aus zur Währungskurssicherung abgeschlossenen Geschäften,
nicht aber von spiegelbildlichen Gewinnen in die Steuerfreistellung nach § 8b Abs. 2 KStG würde die
Kapitalverkehrsfreiheit beschränken, weil sie einen potentiellen Anleger davon abhalten könnte, in ausländische
Beteiligungen zu investieren.
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5. Das angefochtene Urteil beruht auf einer abweichenden Rechtsauffassung. Es ist daher aufzuheben. Der
Rechtsstreit ist nicht entscheidungsreif. Das FG hat die von Beginn an bestehende Absicht der X-AG zur
Wiederveräußerung der Y-Inc.-Anteile und den auf den Ausschluss des Währungskursrisikos hinsichtlich der
erwarteten Verkaufserlöse abgestimmten Sicherungszweck der Devisentermingeschäfte als Vortrag der Klägerin
wiedergegeben, hat hierzu jedoch ‑‑von seinem rechtlichen Standpunkt aus konsequent‑‑ keine hinreichenden
eigenen Feststellungen getroffen. Dies ist im zweiten Rechtsgang nachzuholen. Das FG wird dabei zu beachten
haben, dass der erforderliche Veranlassungszusammenhang zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft in der hier
vorliegenden Konstellation eines "antizipativen" Sicherungsgeschäfts (s. Teiche, DStR 2014, 1737, 1740) nur
gegeben wäre, wenn der Zweck der Devisentermingeschäfte aus Sicht der X-AG ausschließlich auf Minimierung des
Währungskursrisikos in Bezug auf die konkret erwarteten Veräußerungserlöse ausgerichtet war ("Micro Hedges");
unspezifische globale Absicherungen für Währungskursrisiken einer Vielzahl von Grundgeschäften ("Macro"- oder
"Portfolio Hedges") sind in diesem Zusammenhang nicht zu berücksichtigen.
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6. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.36
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